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1. Ziel und Anlass 

Mit dem Inkrafttreten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik; kurz WRRL) am 22.12.2000 wurde eine 
neue, integrierte Herangehensweise in der Wasserpolitik etabliert. Prinzipielles Ziel ist die Erreichung 
festgelegter Bewirtschaftungsziele für alle Gewässer, wobei in erster Linie ökologische, aber auch öko-
nomische Aspekte bei wasserwirtschaftlichen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden.  

Für jede Flussgebietseinheit (FGE) ist gemäß § 82 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bzw. Artikel 11 
Abs. 1 WRRL ein Maßnahmenprogramm aufzustellen. In diesem Programm werden Maßnahmen fest-
gelegt, die zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 bis 31, 44 und 47 WHG (Artikel 4 
WRRL) erforderlich sind. Dabei geht es zum einen um die Sicherung bzw. Entwicklung eines guten 
ökologischen und chemischen Zustands der Oberflächengewässer (Fließgewässer, stehende Gewäs-
ser sowie Übergangs- und Küstengewässer) und zum anderen um den Erhalt und die Entwicklung eines 
guten mengenmäßigen und chemischen Zustands für das Grundwasser. Es ist zudem darauf zu achten, 
dass der Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers nicht verschlechtert wird.  

Der gute ökologische Zustand der Oberflächengewässer richtet sich in erster Linie nach der Vielfalt der 
vorhandenen Pflanzen- und Tierarten. Vorausgesetzt werden dabei u. a. eine naturnahe Gewäs-
serstruktur und eine gewässertypgerechte physikalische und chemische Wasserqualität. Das Ziel bei 
künstlichen und erheblich veränderten Oberflächengewässern, deren besonderen Nutzungsfunktionen 
bei der Betrachtung im Sinne der WRRL berücksichtigt werden müssen, ist ein gutes ökologisches 
Potenzial. Der gute chemische Zustand der Oberflächengewässer wird über die Einhaltung von 
Umweltqualitätsnormen (UQN) für ausgewählte chemische Stoffe bestimmt. Um einen guten mengen-
mäßigen Zustand der Grundwasserkörper sicherzustellen, dürfen Wasserentnahmen das nutzbare 
Grundwasserdargebot langfristig nicht überschreiten und auch keine negativen Auswirkungen auf die 
Oberflächengewässer und Landökosysteme haben. Der gute chemische Zustand setzt eine Grundwas-
serbeschaffenheit voraus, die keine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Schutzgüter Ober-
flächengewässer und wasserabhängige Landökosysteme darstellt. Es besteht zudem die Verpflichtung, 
signifikant ansteigende Trends bei den Konzentrationen von Schadstoffen umzukehren. Die zur Errei-
chung dieser Bewirtschaftungsziele in die Maßnahmenprogramme aufzunehmenden Maßnahmen sind 
in § 82, Abs. 2 bis 6 WHG und im Anhang VI der WRRL (Artikel 11 Abs. 2 bis 5 WRRL) aufgeführt. 

Die Bewirtschaftungsziele der WRRL sollen durch den Schutz, die Sicherung und die Sanierung der 
Gewässer bei einer ganzheitlichen Betrachtung in Flussgebietseinheiten unter Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der gleichgerichteten Betrachtung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten 
erreicht werden. Gleichzeitig geht es bei der Umsetzung der WRRL um die Entwicklung europaweit 
einheitlicher Standards im Rahmen der Bewirtschaftung der Gewässer. Das niedersächsische Bearbei-
tungsgebiet Vechte ist ein Teil der internationalen Flussgebietseinheit Rhein, d. h. Teil eines der größten 
Stromgebiete Europas. Der Rhein und seine Nebenflüsse bilden ein weit verzweigtes Gewässernetz, 
welches von den Alpen bis zur Nordsee reicht. Die internationale Koordinierung der übergeordneten 
strategischen Aufgaben in Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL erfolgt durch das Koordinie-
rungskomitee Rhein. Darin wirken Vertreter der Regierungen der Anliegerstaaten, der Europäischen 
Gemeinschaft und für die Bundesrepublik auch Vertreter der Bundesländer mit. Die internationale 
Koordinierung der Umsetzung der WRRL erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der bereits 1950 gegrün-
deten Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), an der auch Liechtenstein und die 
Schweiz beteiligt sind.  
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Die IKSR veröffentlicht im März 2022 auf ihrer Homepage (www.iksr.org) den dritten Bewirtschaftungs-
plan für die Internationale Flussgebietseinheit Rhein (übergeordneter Teil A), in dem die übergeordneten 
Bewirtschaftungsaspekte der Flussgebietseinheit Rhein zusammenfassend dargestellt werden. Die 
Erarbeitung des Bewirtschaftungsplans wurde von der IKSR koordiniert. Ein internationales Maßnah-
menprogramm ist auf Ebene der internationalen Flussgebietseinheit Rhein nicht vorgesehen, da die 
Maßnahmenplanung den jeweiligen Mitgliedstaaten obliegt. Innerhalb des gesamten Flussgebiets 
Rhein wurden neun Teileinzugsgebiete nach naturräumlichen Gegebenheiten als Bearbeitungsgebiete 
abgegrenzt, deren deutsche Anteile in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind. 

 

Abb. 1: Übersicht über das deutsche Einzugsgebiet des Rheins sowie Kennwerte der Bearbeitungsgebiete (Quelle: 
FGG Rhein 2021) 

https://www.iksr.org/de/eu-richtlinien/wasserrahmenrichtlinie
https://www.iksr.org/de/eu-richtlinien/wasserrahmenrichtlinie
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Zur Verbesserung der Zusammenarbeit haben die in der FGE Rhein liegenden Bundesländer beschlos-
sen, die Umsetzung der WRRL für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Rhein gemeinschaftlich 
durchzuführen. Zu diesem Zweck haben sie im Jahr 2012 die Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG 
Rhein) gegründet. Die FGG Rhein löst die seit dem Jahr 1963 bestehende Deutsche Kommission zur 
Reinhaltung des Rheins (DK-Rhein) und die Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Reinhaltung des 
Rheins (ARGE Rhein) ab und sieht sich verpflichtet, die über Jahrzehnte hinweg erfolgreich geleistete 
Arbeit dieser Vorgängerorganisationen im Sinne eines integrierten Wasserressourcenmanagements 
weiterzuführen.  

In der FGG Rhein erfolgt die nationale Koordinierung und Abstimmung der mit der Umsetzung der 
WRRL verbundenen Aufgaben. Dazu zählt auch die Koordinierung und Abstimmung der Beiträge der 
Bundesländer zu den Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplänen der Flussgebietseinheit 
Rhein. Zur Harmonisierung der Maßnahmenprogramme der Bundesländer wurden die wichtigen Was-
serbewirtschaftungsfragen und überregionale Umweltziele in den Gremien der FGG Rhein einvernehm-
lich abgestimmt (FGG Rhein 2019). Einzelheiten zu den Koordinierungsbemühungen auf nationaler 
Ebene sind dem „Überblicksbericht der Flussgebietsgemeinschaft Rhein zur Bewirtschaftungsplanung 
nach Wasserrahmenrichtlinie für den 3. Bewirtschaftungszeitraum“ zu entnehmen (FGG Rhein 2021). 

Die im deutschen Teil des Rheineinzugsgebiets liegenden Bundesländer haben sich darauf verständigt 
jeweils eigene Maßnahmenprogramme für die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Gebietsanteile 
der Flussgebietseinheit Rhein aufzustellen. Das vorliegende Dokument ist das Maßnahmenprogramm 
für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein für den Bewirtschaftungszeitraum von 
2021 bis 2027. Das Maßnahmenprogramm knüpft an die Maßnahmenplanungen für die vorherigen Be-
wirtschaftungszeiträume an und stellt eine Aktualisierung und Fortschreibung dieser Maßnahmenpro-
gramme dar. Räumlich bezieht sich Maßnahmenprogramm auf den niedersächsischen Teil der Fluss-
gebietseinheit Rhein.  

Für die Maßnahmenprogramme ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 5 Nr. 1.4 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. Auf-
gabe der SUP ist es, in Ergänzung zur projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfung die Umwelt-
auswirkungen des Maßnahmenprogramms insgesamt zu ermitteln und in die Entscheidungsfindung 
einzubringen. Damit wird gewährleistet, dass aus der Durchführung des Programms resultierende Um-
weltauswirkungen bereits bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Programms berücksichtigt 
werden. Zentrales Element der SUP ist der Umweltbericht. Im Umweltbericht werden die bei Durchfüh-
rung des Maßnahmenprogramms voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 
1 des UVPG genannten Schutzgüter sowie vernünftige Alternativen entsprechend den Vorgaben des 
§ 40 UVPG ermittelt, beschrieben und bewertet (NLWKN 2021a). Der Umweltbericht beinhaltet eine 
allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung. 

Neben den Maßnahmenprogrammen ist der Bewirtschaftungsplan ein wichtiges Instrument zur Umset-
zung der WRRL. Dieser integriert gemäß Artikel 13 WRRL i. V. m. § 83 WHG und dem Landeswasser-
gesetz (NWG) alle im Sinne der Richtlinie erforderlichen Angaben für die einzugsgebietsbezogene Ge-
wässerbewirtschaftung mit dem Ziel, einen guten Zustand (bzw. das gute ökologische Potenzial) der 
Oberflächengewässer und des Grundwassers zu erreichen. Zusammenfassende Angaben zu den Maß-
nahmenprogrammen 2021 sind gemäß Anhang VII der WRRL Bestandteil des international koordinier-
ten Bewirtschaftungsplans 2021 bis 2027 für die IFGE Rhein und des niedersächsischen Beitrages zu 
den Bewirtschaftungsplänen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein (MU 2021a). 

Der Entwurf des nun für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein vorliegenden Maßnahmen-
programms wurde nach den Vorgaben des § 85 WHG bereits zum 22.12.2020 aufgestellt und zur 
Anhörung der Öffentlichkeit veröffentlicht. In Niedersachsen wurden dazu parallel die nachfolgend 
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genannten für die Flussgebietseinheit Rhein relevanten Anhörungsdokumente in das Beteiligungs-
verfahren einbezogen: 

 Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Bewirtschaftungsplänen 2021 bis 2027 der Fluss-
gebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 118 NWG bzw. nach Artikel 13 WRRL. 

 Entwurf des niedersächsischen Beitrags zu den Maßnahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Fluss-
gebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 117 NWG bzw. nach Artikel 11 WRRL. 

 Entwurf des Überblicksberichts der Flussgebietsgemeinschaft Rhein zur Bewirtschaftungsplanung 
nach Wasserrahmenrichtlinie für den 3. Bewirtschaftungszeitraum 

 Der Entwurf des 3. international koordinierten Bewirtschaftungsplans für die internationale Fluss-
gebietseinheit Rhein (Teil A = übergeordneter Teil) 1. 

Die Anhörungsunterlagen konnten im Internet über die Internetportale des Niedersächsischen Landes-
betriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (www.nlwkn.niedersachsen.de), der Flussge-
bietsgemeinschaft Rhein (www.fgg-rhein.de) und der IKSR (www.iksr.org) aufgerufen werden.  

Die Berichtsentwürfe wurden zudem bis zum 22.06.2021 öffentlich ausgelegt. Der zum Maßnahmen-
programm im Rahmen der SUP erstellte Entwurf des Umweltberichtes wurde zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit vom 22.03.2021 bis zum 22.05.2021 ausgelegt. Anschließend bestand nach § 42 Abs. 3 
UVPG ebenfalls bis zum 22.06.2021 die Möglichkeit, dazu Stellungnahmen einzureichen. Auf die Ver-
öffentlichung der Berichte und den Beginn des Anhörungsverfahrens wurde über Pressemitteilungen 
und über Bekanntmachungen im niedersächsischen Ministerialblatt (Nds. MBl. Nr. 56/2020, S. 1634 
und Nr. 10/2021, S. 512) hingewiesen. Der Öffentlichkeit wurde damit die Möglichkeit eingeräumt, bis 
zum 22.06.2021 Stellungnahmen zu den Berichtsentwürfen abzugeben. Eingehende Stellungnahmen 
wurden umfassend geprüft und bei der Überarbeitung der Anhörungsdokumente berücksichtigt. Die 
Veröffentlichung der überarbeiteten Berichte erfolgt zum 22.12.2021. Mit der Veröffentlichung des Maß-
nahmenprogramms ist nach § 44 Abs. 2 Nr. 2 UVPG eine zusammenfassende Umwelterklärung aus-
zulegen (NLWKN 2021b). In der zusammenfassenden Erklärung ist darzulegen, wie Umwelterwägun-
gen in das Maßnahmenprogramm einbezogen wurden, wie der Umweltbericht nach § 40 sowie die 
Stellungnahmen und Äußerungen nach den §§ 41, 42, 60 Abs. 1 und § 61 Abs. 1 UVPG berücksichtigt 
wurden und aus welchen Gründen das angenommene Maßnahmenprogramm nach Abwägung mit den 
geprüften Alternativen gewählt wurde. Weiterhin ist mit der Veröffentlichung des Maßnahmenprogram-
mes eine Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen nach § 45 UVPG auszulegen. 

Das vorliegende Maßnahmenprogramm stellt eine Aktualisierung bzw. Fortschreibung des Maßnah-
menprogramms für den Bewirtschaftungszeitraum von 2015 bis 2021 dar. Es beschreibt die Maßnah-
menplanungen des Landes Niedersachsen für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein und zeigt auf 
welche Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes umgesetzt werden sollen, um die Be-
wirtschaftungsziele der WRRL zu erreichen. Das Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil 
der FGE Rhein tritt am 22. Dezember 2021 für die Dauer von sechs Jahren in Kraft. 

                                                      
1 Auf der Ebene der IKSR ist der Entwurf des internationalen Bewirtschaftungsplan aufgrund der Corona-Pandemie erst im April 

2021 aufgestellt und in die Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben worden. 
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2. Grundsätze und Vorgehen bei der Fortschreibung der 
Maßnahmenprogramme 

Die im niedersächsischen Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, 
Weser, Ems und Rhein dargestellten Überwachungsergebnisse und Zustandsbewertungen zeigen, 
dass im niedersächsischen Teil der FGE Rhein zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Oberflächengewässer 
und nur wenige Grundwasserkörper die Bewirtschaftungsziele erreicht haben. Die Belastungsanalyse, 
die nach der Oberflächengewässerverordnung (OGewV 2016) und der Grundwasserverordnung (GrwV 
2010) im Jahr 2019 als Bestandteil der Bestandsaufnahme durchgeführt wurde, hat eine ganze Reihe 
von Ursachen dafür ermittelt. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Zielsetzung der WRRL eine große Herausforderung darstellt und mit 
der Umsetzung der Maßnahmenprogramme 2009 ein Prozess gestartet wurde, der kontinuierlich bis 
2027 und ggf. darüber hinaus laufen wird. Das vorliegende Maßnahmenprogramm bezieht sich auf den 
dritten Bewirtschaftungszeitraum von 2021 bis 2027. Maßnahmen aus dem zweiten Maßnahmen-
programm, die noch nicht abgeschlossen worden sind, werden auch im dritten Bewirtschaftungszeit-
raum weiterhin umgesetzt. 

Ziel der Maßnahmenplanung ist es, Beeinträchtigungen und/oder Belastungen der Gewässer durch die 
Auswahl geeigneter Maßnahmen so zu vermindern, dass die Umweltziele der WRRL erreicht werden 
können. Das für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein aufgestellte Maßnahmenprogramm berück-
sichtigen folgende fachliche Grundsätze: 

 Das Maßnahmenprogramm richtet sich nach den Vorgaben der WRRL und ihrer Tochterrichtlinien 
sowie den korrespondierenden nationalen Rechtsvorschriften und berücksichtigt die innerhalb der 
FGE Rhein gemeinsam koordinierten Vorgehensweisen und überregionalen Zielsetzungen. 

 Die Auswahl der Maßnahmen erfolgt auf der Basis einer umfassenden Defizit- und Kausalanalyse 
unter Berücksichtigung des DPSIR-Ansatzes (siehe unten). Entscheidend für den Maßnahmenbe-
darf sind dabei die im Rahmen des Gewässermonitorings festgestellten Defizite. 

 Das Maßnahmenprogramm beinhaltet alle Maßnahmen, die nach derzeitigem Kenntnisstand zur 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele notwendig sind. Das betrifft sowohl grundlegende Maßnah-
men gemäß § 82 Abs. 3 WHG (Artikel 11 Abs. 3 WRRL) als auch ergänzende Maßnahmen gemäß 
§ 82 Abs. 4 WHG (Artikel 11 Abs. 4 WRRL). 

 Das Maßnahmenprogramm berücksichtigt soweit bekannt laufende Planungen und Aktivitäten, die 
unmittelbar oder mittelbar relevante Auswirkungen auf die Gewässer haben können. Das gilt auch 
für Maßnahmen, Planungen und Aktivitäten, die nicht in den Bereich der Wasserwirtschaft fallen, 
z. B. kommunale Planungen oder Aktivitäten aus den Bereichen des Natur- und Hochwasser-
schutzes. Diese wurden in der Regel bereits auf Konformität zu den Zielen der WRRL sowie auf 
ggf. unterstützende Effekte im Sinne der WRRL (Synergien zu den Zielen der WRRL) geprüft. 

 Bei den Maßnahmenplanungen für die Umsetzung der WRRL sowie auch bei der parallel ablau-
fenden Maßnahmenplanung zur Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
(HWRM-RL) wird die Vereinbarkeit der jeweiligen Maßnahmen mit den jeweiligen Zielen geprüft. 

 Das Maßnahmenprogramm berücksichtigt auch die Anforderungen der EU-Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (MSRL) und enthält Maßnahmen, die zum Erreichen der Meeresschutzziele bei-
tragen. 

 Das Maßnahmenprogramm berücksichtigt die wasserbezogenen Anforderungen der Natura 2000 
Richtlinien und enthält Maßnahmen, die zum Erreichen der Ziele der Natura 2000 Richtlinien bei-
tragen. 
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 Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird sowohl im Maßnahmenprogramm – u. a. bei der Fest-
legung von Prioritäten und Fristverlängerungen – als auch bei den späteren Verwaltungsverfahren 
berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Maßnahmenprogramms stehen. 
Signifikante Nutzungseinschränkungen werden durch dieses Vorgehen vermieden. 

 Die Maßnahmenauswahl und insbesondere die zeitliche Umsetzungsplanung orientieren sich an 
natürlichen Randbedingungen und an der technischen, rechtlichen und finanziellen Umsetzbarkeit 
sowie dem Grundsatz der Kosteneffizienz.  

Grundsätzlich ist für eine zielgerichtete Maßnahmenplanung zur Verbesserung des Gewässerzustands 
sicherzustellen, dass bei der Auswahl der Maßnahmen die Ursachen für Defizite im Gewässer bekannt 
sind und die Maßnahmen bestmöglich auf die Behebung dieser Defizite ausgerichtet werden. Der aktu-
elle Zustand der Wasserkörper ist durch das Monitoring bekannt und wird bei der Defizitanalyse und 
Maßnahmenableitung berücksichtigt. Der gesamten WRRL-Bewirtschaftungsplanung liegt als Leitlinie 
der sogenannte DPSIR-Ansatz zugrunde. Die Abkürzung „DPSIR“ steht für: „Driver – Pressure – State 
– Impact – Response“, also für die Betrachtung umweltrelevanter Aktivitäten, den daraus resultierenden 
Belastungen, dem korrespondierenden Zustand des Gewässers bzw. den Auswirkungen der Belastung 
im Gewässer und der passenden Reaktion (= Maßnahme). Das CIS-Guidance Dokument Nr. 3 „Analy-
sis of Pressures and Impacts“ (Europäische Kommission 2003) enthält zur DPSIR-Methode in der Be-
lastungs- und Auswirkungsanalyse folgende erläuternde Tabelle. 

Tab. 1: Elemente des DPSIR-Ansatzes (Europäische Kommission 2003) 

 Begriff Definition 

D Driving force / Umwelt-
relevante Aktivität 

eine menschliche Aktivität, die möglicherweise eine Auswirkung 
auf die Umwelt hat (z. B. Landwirtschaft, Industrie) 

P Pressure / Belastung 
der direkte Effekt einer menschlichen umweltrelevanten Aktivität 
(z. B. ein Effekt, der zu einer Abflussveränderung oder einer 
Veränderung der Wasserqualität führt) 

S State / Zustand 
die Beschaffenheit eines Wasserkörpers als Ergebnis sowohl 
natürlicher als auch menschlicher Faktoren (z. B. physikalische, 
chemische und biologische Eigenschaften) 

I Impact / Auswirkung die Auswirkung einer Belastung auf die Umwelt (z. B. Fisch-
sterben, Veränderung des Ökosystems) 

R Response / Reaktion 
die Maßnahmen, die zur Verbesserung des Zustands eines 
Wasserkörpers ergriffen werden (z. B. Einschränkung der Ent-
nahmen, Begrenzung der Einleitung aus Punktquellen, Umset-
zung einer guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft) 

Dieser systemanalytische Ansatz zur Behandlung von Umweltproblemen beginnt mit sozialen, wirt-
schaftlichen und sonstigen Ursachen (Antriebskräften), die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Ressourcen stehen und Druck auf die Umwelt ausüben. Die daraus entstehenden Belastungen verän-
dern die Beschaffenheit der Umwelt. Das hat Auswirkungen zur Folge, z. B. für die menschliche Ge-
sundheit oder die Ökosysteme. Die möglichen Reaktionen darauf sind Maßnahmen zur Entlastung oder 
Anpassung, die prinzipiell bei allen Gliedern der Kausalkette ansetzen können. Bei diesem Ansatz han-
delt es sich um ein übergreifendes Planungskonzept, das auf Grund der Möglichkeit vielfältiger Belas-
tungen oftmals nicht alleinig für die Planung von Einzelmaßnahmen geeignet ist. Die Ergebnisse der 
Überprüfung nach dem DPSIR-Ansatz können jedoch auf Ebene der Flussgebiete Informationen zur 
Beurteilung der Effizienz von Maßnahmen und für den zielgerichteten Einsatz der zur Verfügung 
stehenden Finanzmittel liefern.  
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Für die Oberflächengewässer und das Grundwasser beschreibt der niedersächsische Beitrag für den 
Bewirtschaftungsplan der FGE Rhein die allgemeinen Randbedingungen (Kapitel 1) sowie Nutzungen 
und Belastungen (Kapitel 2), prognostiziert im Rahmen der Risikoanalyse, wie wahrscheinlich es ist, 
dass die Ziele der WRRL bis 2027 erreicht werden (Kapitel 3) und stellt den aktuellen Zustand der 
Gewässer dar (Kapitel 4). Die in den Kapiteln 1 bis 4 dargestellten Ergebnisse und Bewertungen bilden 
die Grundlage für die Maßnahmenplanung. Für Wasserkörper, die laut Risikoanalyse die Bewirt-
schaftungsziele der WRRL bis 2027 voraussichtlich nicht erreichen, sind geeignete Maßnahmen vorzu-
sehen bzw. die Inanspruchnahme von Ausnahmen nach § 29 bis § 31 WHG (Artikel 4 WRRL) zu prüfen. 
Unter Berücksichtigung der Elemente des DPSIR-Ansatzes werden im Rahmen der WRRL-
Maßnahmenplanung bezogen auf die Wasserkörper genau die Maßnahmentypen ausgewählt, die 
geeignet sind, im Hinblick auf die vorhandenen Belastungen und den festgestellten Gewässerzustand 
eine Verbesserung zu erzielen (LAWA 2014a). 

Bereits bei der Festlegung der Ziele sowie anschließend bei der Maßnahmenplanung werden Ziele aus 
anderen europäischen Richtlinien wie Natura 2000 (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG und 
Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG), der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL 
2007/60/EG) und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL 2008/56/EG) berücksichtigt. Der nach 
der WRRL angestrebte gute ökologische und chemische Zustand der Gewässer wirkt sich positiv auf 
die von ihnen abhängigen Ökosysteme als Lebensräume für Tiere und Pflanzen aus. Die für die WRRL 
relevanten Arten und Lebensräume sind gleichzeitig auch Zielgegenstand der naturschutzrechtlichen 
Regelungen. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Auenentwicklung und eine damit verbundene Schaf-
fung von Hochwasserretentionsraum unterstützt die Ziele der HWRM-RL. In der HWRM-RL werden im 
Sinne eines vorsorgenden Hochwasserschutzes Ziele und Handlungsfelder wie die Verbesserung des 
Wasserrückhalts, die Steigerung der flächenhaften Retentionsleistung oder die Reaktivierung von 
natürlichen Überschwemmungsgebieten benannt, die ausdrücklich auch Ziele der FFH-RL und der 
WRRL unterstützen. Eine Verminderung der Nähr- und Schadstoffeinträge in die Bäche und Flüsse 
kann einen Beitrag dazu leisten, die Anforderungen und Ziele der MSRL zu erreichen. Die häufig gleich-
gerichteten Zielsetzungen der vorstehend genannten Richtlinien ermöglichen zahlreiche Synergien, die 
bei der Maßnahmenplanung genutzt werden. Denn die gezielte Nutzung dieser Synergien kann wesent-
lich dazu beitragen, vorhandene Finanzmittel effizienter einzusetzen und die gesellschaftliche Akzep-
tanz zu verbessern. Darüber hinaus sind aktuelle Erkenntnisse zum Einfluss des Klimawandels in die 
Bewirtschaftungsplanung eingeflossen.  

Das Maßnahmenprogramm für den Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 umfasst alle Maßnahmen, 
die nach derzeitigem Erkenntnisstand erforderlich sind um die Bewirtschaftungsziele der WRRL zu er-
reichen. In Niedersachsen wurden bereits bei der Erarbeitung des Maßnahmenprogramms möglichst 
alle Maßnahmenträger, Behörden und Interessengruppen eingebunden, die im Rahmen der späteren 
Umsetzung Verantwortung tragen. Der Beteiligungsprozess erfolgte schwerpunktmäßig in regionalen 
Beteiligungsgremien den sog. Gebietskooperationen und in einem gesonderten Dialogprozess mit den 
unteren Wasserbehörden und den Wasser- und Bodenverbänden, um diese stärker bei der Maßnah-
menplanung für die Oberflächenwasserkörper einzubeziehen. Aber auch auf weiteren Ebenen erfolgt in 
Niedersachsen eine Einbindung der interessierten Stellen und der Wassernutzer. Weitere Einzelheiten 
dazu werden im Kapitel 9.1 des niedersächsischen Beitrags zu den Bewirtschaftungsplänen 2021 bis 
2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein beschrieben (MU 2021a). 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2020/2021 wurden die Beteiligungsprozesse leider 
erheblich beeinträchtigt. So konnten nur wenige bis gar keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Der 
Austausch beschränkte sich auf Videokonferenzen oder den schriftlichen Austausch von Informationen. 
Dennoch wurde alles unternommen, um trotz dieser massiven Einschränkung eine aktive Beteiligung 
zu gewährleisten. 
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Maßnahmenprogramme im Sinne des Artikels 11 WRRL verfolgen über ihren sechsjährigen Gültigkeits-
zeitraum einen programmatischen Ansatz. Die Maßnahmenprogramme weisen nicht die Detailschärfe 
einer konkreten Ausführungsplanung auf und ersetzen nicht die für den Einzelfall erforderlichen Verwal-
tungsverfahren und -entscheidungen. Das Maßnahmenprogramm stellt insoweit eine fachliche Rah-
menplanung dar, die alle sechs Jahre überprüft wird. Bei der Umsetzung ist nicht nur die Wasserwirt-
schaftsverwaltung gefragt, sondern auch andere Politikbereiche und Akteure sind an dem Prozess zu 
beteiligen.  

2.1 Systematik der Maßnahmenplanung nach der WRRL 

Die WRRL unterscheidet in Artikel 11 Abs. 3 bis 5 zwischen grundlegenden, ergänzenden und zusätz-
lichen Maßnahmen (§ 82 WHG). Zu den grundlegenden Maßnahmen nach Artikel 11 Abs. 3 zählen 
demnach: 

 Maßnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften einschließlich der Maß-
nahmen gemäß den Rechtsvorschriften nach Artikel 10 und Anhang VI Teil A der WRRL, 

 alle Maßnahmen zur Erreichung der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen nach Artikel 
9 WRRL und der Förderung der effizienten und nachhaltigen Wassernutzung (Art. 11 Abs. 3 
Buchst. b) und c) WRRL, 

 alle Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers nach Artikel 7 
WRRL (Art. 11 Abs. 3 Buchst. d) WRRL und 

 alle Regulierungen (Verbote, Begrenzungen, Registrierungen, Zulassungen, etc.) in Bezug auf Ge-
wässerbenutzungen und sonstige Nutzungen oder Einflussnahmen auf Wasser und Gewässer (Art. 
11 Abs. 3 Buchst. e) bis l) WRRL. 

Die grundlegenden Maßnahmen nach § 82 WHG beinhalten rechtliche Regelungen anderer wasserbe-
zogener Richtlinien, die teilweise unabhängig von den Anforderungen der WRRL bereits seit Jahrzehn-
ten im deutschen Recht verankert sind und dazu beitragen, dass in Deutschland ein hohes Niveau 
bezüglich der Gewässergüte und des Wasserdargebots erreicht wird. Diese Richtlinien (z. B. die Um-
setzung der Kommunalabwasserrichtlinie) haben maßgeblich zur Verbesserung der Wasserqualität bei-
getragen und wirken auch weiterhin. Um eine abgestimmte Politik zum Schutz des Wassers zu errei-
chen, integriert die WRRL weitere Richtlinien in die Vorgaben für die Maßnahmenprogramme.  

Die Erfahrungen aus den ersten beiden Bewirtschaftungszyklen haben gezeigt, wie bedeutsam die Um-
setzung der grundlegenden Maßnahmen für die Zielerreichung für oberirdische Gewässer und das 
Grundwasser sind. Veränderungen wie derzeit im Rahmen des nationalen Düngerechts sind beispiels-
weise für die weitere Reduzierung der Belastungen durch Nährstoffe von besonderer Bedeutung. Die 
grundlegenden Maßnahmen umfassen alle bundes- und landesrechtlichen Regelungen, die die EG-
Richtlinien mit Wasserbezug umsetzen, um die Ziele nach Artikel 4, 7 und 9 WRRL zu verwirklichen.  

Ergänzende Maßnahmen nach Artikel 11 Abs. 4 WRRL sind Maßnahmen, die über die bisher geltenden 
grundlegenden Anforderungen hinausgehen. Die WRRL geht davon aus, dass die alleinige Umsetzung 
der grundlegenden Maßnahmen nicht ausreicht, um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen. In diesem 
Fall müssen weitere Maßnahmen geplant und ergriffen werden, damit die Ziele nach Artikel 4 WRRL 
erreicht werden. Damit zählen z. B. landesrechtliche Regelungen, die über die Umsetzung von EG-
Richtlinien hinausgehen und dazu beitragen, die Umweltziele der WRRL zu erreichen, zu den ergän-
zenden Maßnahmen im Sinne des Artikel 11 Abs. 4. Der Anhang VI WRRL (Teil B) gibt einen nicht 
abschließenden Überblick über Maßnahmentypen, die als ergänzende Maßnahmen umgesetzt werden 
können. Eine scharfe Trennung zwischen grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen ist im 
Einzelfall nicht immer möglich. Die Unterscheidung spielt allerdings für die praktische Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen nur eine nachgeordnete Rolle. Das Maßnahmenprogramm ist so konzipiert, 
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dass die Summe der geplanten grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen zur Zielerreichung 
führen. 

Die Ableitung des erforderlichen Umfangs der ergänzenden Maßnahmen basiert auf einer Defizit-
analyse, die ausgehend von der aktuellen Zustandsbewertung der Wasserkörper (Status Quo) die 
Abweichung zum Ziel des guten Zustands betrachtet (siehe Abbildung 2).  

 

Abb. 2: Vereinfachter Prozess zur Identifizierung und Behebung des Defizits zwischen dem Status Quo und dem 
Ziel des guten Wasserzustandes  (Quelle: Europäische Kommission 2015) 

Eine Defizitanalyse ist in den Bereichen notwendig, in denen ein Handlungsbedarf besteht, weil der gute 
chemische und/oder der gute ökologische Zustand bzw. das ökologische Potenzial verfehlt wird. Die 
Defizitanalyse wird nach Vorliegen der aktuellen Zustandsbewertungen der Wasserkörper im Rahmen 
der Maßnahmenplanung zur Abschätzung des erforderlichen Umfangs der ergänzenden Maßnahmen 
durchgeführt. Das bedeutet, dass zum einen der Umsetzungsstand des bisherigen Maßnahmen-
programms und dessen Auswirkung sowie zusätzlich die Wirkung der grundlegenden Maßnahmen im 
Hinblick auf die Zielerreichung bekannt sein sollte bzw. abzuschätzen ist. Darauf aufbauend betrachtet 
die Defizitanalyse den verbleibenden Abstand zum guten Zustand. 

Nach § 27 Abs. 1 und 2 des WHG sind alle oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften, dass sowohl 
das Verschlechterungsverbot als auch das Gebot, den guten Zustand zu erhalten oder zu erreichen 
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(Zielerreichungsgebot) eingehalten werden. Das Maßnahmenprogramm beschränkt sich grundsätzlich 
auf die Gewässer, die in die Berichterstattung gegenüber der EU-Kommission eingehen, d. h. auf alle 
Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km², auf Seen mit einer Fläche größer 0,5 km², 
auf die Übergangs- und Küstengewässer und auf die Grundwasserkörper. Unabhängig davon werden 
erforderliche Maßnahmen an kleineren Gewässern nach Maßgabe des WHG und des Niedersächsi-
schen Wassergesetzes (NWG) durchgeführt, sofern sie für die Zielerreichung nach den Bestimmungen 
der WRRL erforderlich sind. 

Die WRRL unterscheidet darüber hinaus zu den oben genannten grundlegenden und ergänzenden 
Maßnahmen nach Artikel 11 Abs. 5 die sogenannten zusätzlichen Maßnahmen. Diese sind dann fest-
zulegen und nachträglich in die Maßnahmenprogramme aufzunehmen, wenn die Überwachung oder 
sonstige Erkenntnisse erwarten lassen, dass die ergriffenen Maßnahmen wider Erwarten nicht zur 
Erreichung der prognostizierten Ziele führen.  

Das vorliegende Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein beinhaltet eine 
Auflistung der rechtlichen Regelungen des Bundes und des Landes Niedersachsen, mit denen die im 
Artikel 11 Abs. 3 WRRL genannten EG-Richtlinien umgesetzt werden (siehe Anhang B). Im Anhang C 
findet sich eine Maßnahmentypentabelle mit den darüber hinaus umzusetzenden ergänzenden Maß-
nahmentypen nach Artikel 11 Abs. 2 bis 4 WRRL. Die festgelegten ergänzenden Maßnahmen werden 
gegliedert nach ihrem Bezug zu signifikanten Belastungen und den Handlungsfeldern in Kapitel 4 
beschrieben. 

2.2 Auswahl der erforderlichen Maßnahmen 

Zur harmonisierten Planung und Darstellung der Maßnahmenprogramme hat die Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft Wasser (LAWA) gemeinsam mit der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee 
(BLANO) einen deutschlandweit einheitlichen Maßnahmenkatalog erstellt. Der im Jahr 2020 fortge-
schriebene LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog bildet in Deutschland die gemeinsame Grundlage für 
die Erstellung der Maßnahmenprogramme und das anschließende elektronische Reporting an die EU-
Kommission. Bei der Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs wurden die bereits abschließend mit der 
EU-Kommission abgestimmten Vorgaben für das Reporting zu den Bewirtschaftungsplänen 2021 
berücksichtigt. Für das vorliegende Maßnahmenprogramm ist die im Anhang A dargestellte Fassung 
des Maßnahmenkataloges maßgebend (LAWA 2020a)1. Der von der LAWA und der BLANO erarbeitete 
standardisierte Maßnahmenkatalog, listet in tabellarischer Form 113 Maßnahmentypen für die WRRL 
auf. Der Maßnahmenkatalog beinhaltet für die WRRL-Einzelmaßnahmen jeweils eine Zuordnung zu 
den signifikanten Belastungen (nach WRRL Anhang II), spezifische Bezeichnungen aus denen das 
Handlungsfeld ersichtlich wird, Erläuterungstexte mit einer konkreten Maßnahmenbeschreibung und 
weitere Zuordnungen. Alle im vorliegenden Maßnahmenprogramm festgelegten Maßnahmentypen 
werden diesem standardisierten LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog entnommen.  

Im Maßnahmenkatalog wurde grundsätzlich unterschieden nach technischen und konzeptionellen 
Maßnahmen. Die technischen Maßnahmen umfassen Maßnahmentypen, deren Umsetzung einen un-
mittelbar positiven Einfluss auf den Zustand der Oberflächengewässer und das Grundwasser bewirkt 
bzw. zum Erhalt des erreichten Gewässerzustands beiträgt. Hierunter fallen alle baulichen Maßnahmen, 
aber auch Maßnahmen wie etwa die Anpassung der Gewässerunterhaltung oder die Anlage von Ge-
wässerrandstreifen. Demgegenüber beschreiben konzeptionelle Maßnahmen keine unmittelbar wirksa-
men Aktivitäten zur Verbesserung des Gewässerzustands, sondern dazu notwendige vorbereitende Tä-
tigkeiten. So muss bei unbekannter Ursache zunächst die konzeptionelle Maßnahme "Ursachenana-
lyse" vorgeschaltet werden. Dabei gilt der Grundsatz, dass im Falle der jetzt geplanten konzeptionellen 
                                                      
1 Der LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (Stand: 03.06.20) ist im Anhang auszugsweise dargestellt. Die vollständige Fassung 

kann hier heruntergeladen werden: https://wasserblick.net/servlet/is/142651/LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog.pdf 
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Maßnahmen bereits potenziell notwendige Umsetzungsmaßnahmen vorgesehen und bei Bedarf noch 
innerhalb des laufenden Bewirtschaftungszyklus umgesetzt werden. Zu den konzeptionellen Maßnah-
men zählen auch Beratungsmaßnahmen, die ein an den Gewässerschutz stärker angepasstes Handeln 
zum Ziel haben, oder auch Forschungsvorhaben sowie Informations- und Fortbildungsveranstaltungen. 

Im Vergleich zum LAWA Maßnahmenkatalog, der zur Aufstellung der Maßnahmenprogramme im 
zweiten Bewirtschaftungszeitraum herangezogen worden ist, beinhaltet die aktuelle Version des LAWA-
BLANO Maßnahmenkatalogs zwei zusätzliche konzeptionelle Maßnahmentypen (Maßnahmen-
Nr.: 511 und 512). Im Hinblick auf die Berücksichtigung der Starkregenrisiken im Rahmen der HWRM-
Maßnahmenplanung wurde der Maßnahmentyp 511 zum Starkregenrisikomanagement mit 
aufgenommen, der sich auf die Unterstützung von Kommunen bei der Analyse und Reduktion von 
Starkregenrisiken bezieht. Der Maßnahmentyp 512 betrifft die Abstimmung von Maßnahmen, deren 
Umsetzung zur Reduzierung einer Belastung im jeweiligen Wasserkörper nicht in diesem selbst, son-
dern in einem oder mehreren oberliegenden und/oder unterhalb liegenden Wasserkörper(n) erforderlich 
ist. Neben den Maßnahmentypen zur WRRL (Maßnahmen-Nr.: 1 bis 102) werden im 
Maßnahmenkatalog auch Maßnahmen zur HWRM-RL (Maßnahmen-Nr.: 301 bis 329) und zur MSRL 
(Maßnahmen-Nr.: 401 bis 431) aufgeführt. Um neue Schnittstellen zu vermeiden und den inhärenten 
Zusammenhang abzubilden, werden die konzeptionellen Maßnahmen in einer Maßnahmengruppe 
(501 bis 512) zusammengeführt. 

Der Maßnahmenkatalog wurde zudem um die von der EU-Kommission für die elektronische 
Berichterstattung zum Bewirtschaftungsplan 2021 festgelegten Datenanforderungen angepasst. Diese 
beinhalten u. a. eine differenzierte Zuordnung der Belastungen zu den Maßnahmentypen und eine 
darauf basierende Festlegung von sogenannten Schlüsselmaßnahmen (EU Key Types of Measures; 
KTM). Einzelheiten dazu sind im Kapitel 10.1 des WFD Reporting Guidance 2022 beschrieben 
(Europäische Kommission, 2021). Das Konzept der Schlüsselmaßnahmen wurde erstmalig für den 
Zwischenbericht 2012 entwickelt, um die Berichterstattung zu vereinfachen. Dazu wurden für die 
WRRL-Maßnahmenprogramme zunächst 16 (derzeit 25) Schlüsselmaßnahmen zur Minderung der 
signifikanten Belastungen festgelegt, denen die in den Datenmeldungen der Mitgliedsstaaten 
enthaltenen Einzelmaßnahmen zuzuordnen sind. Damit wird eine europaweit vergleichbare Darstellung 
der Maßnahmenprogramme ermöglicht. Neben den verbindlich eingeführten 25 Schlüsselmaßnahmen 
können in Ausnahmefällen weitere Schlüsselmaßnahmen durch die Mitgliedstaaten definiert werden. 
Für Deutschland wird eine ergänzende Schlüsselmaßnahme (KTM Nr. 40) gemeldet, um auch die 
Maßnahmen abbilden zu können, die keiner der von der EU vorgegebenen KTM zuzuordnen sind 
(Maßnahmen-Nr.: 95, 96, 99 und 505). Die Tabelle 2 im Anhang A gibt eine Übersicht über die 
Schlüsselmaßnahmen. Wie für die sonstigen Programmmaßnahmen gilt auch hier, dass aus dem 
Gesamtkatalog der Schlüsselmaßnahmen nur diejenigen in das Maßnahmenprogramm aufgenommen 
werden, die für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein relevant sind.  

Nach den Reportinganforderungen der EU-Kommission soll der Maßnahmenkatalog zudem um 
grundlegende Maßnahmen ergänzt werden. Der vorliegende LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog 
beinhaltet die bereits 2008 getroffene Zuordnung zu den ergänzenden Maßnahmen nach Anhang VI 
(Teil B) WRRL. Neu ist die Zuordnung der einzelnen Maßnahmen zu grundlegenden Maßnahmen nach 
Anhang VI (Teil A) WRRL. Aufgrund der derzeitigen Vorgaben für die elektronische Berichterstattung 
wird die Unterscheidung zwischen grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen zunächst auf die 
Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG), die Nitratrichtlinie (91/676/EWG) und die Richtlinie über 
Industrieemissionen (2010/75/EU) beschränkt. Eine Maßnahme des Maßnahmenkatalogs ist immer 
dann „grundlegend“, wenn sie zur Erfüllung europäischer Vorschriften (Artikel 11 Abs. 3 a WRRL) im 
Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen umgesetzt wird. Eine Maßnahme im Geltungsbereich dieser 
rechtlichen Vorgaben ist dann eine „ergänzende Maßnahme“, wenn sie als Einzelmaßnahme zur 
konkreten Bewältigung einer Belastung an benannten Oberflächenwasser- oder Grundwasserkörpern 
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durchgeführt wird. Die Nutzung des LAWA-Maßnahmenkatalogs gewährleistet eine länderübergreifend 
einheitliche Darstellung und Auswertung der von den zuständigen Behörden festgelegten Maßnahmen, 
die handlungsbereichsbezogen in den Maßnahmenprogrammen zusammengestellt werden. Bei der 
konkreten Auswahl dieser Maßnahmen wird gewährleistet, dass die resultierenden Maßnahmen-
kombinationen für einen Wasserkörper die kosteneffizienteste ist, d. h. eine möglichst hohe Wirksamkeit 
bei möglichst geringen Kosten erreicht wird. Die erforderlichen Maßnahmen werden auf Ebene der typ-
bezogenen und hydrologisch abgegrenzten Wasserkörper geplant und festgelegt. In Abbildung 2 sind 
die im niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein (entspricht dem nds. Bearbeitungsgebiet 
Vechte) liegenden Oberflächenwasserkörper und die abgegrenzten Grundwasserkörper dargestellt.  

 
Abb. 3: Oberflächengewässer und Grundwasserkörper im Bearbeitungsgebiet Vechte 
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2.3 Fristverlängerungen, abweichende Bewirtschaftungsziele und 
Anwendung des Transparenz-Ansatzes 

In den letzten Jahrzehnten wurden erhebliche Anstrengungen zur Reduzierung der auf die Gewässer 
einwirkenden Belastungen unternommen. Trotz der intensiven Anstrengungen konnte bis heute in vie-
len Wasserkörpern noch kein ausreichend guter Zustand erzielt werden. Die WRRL sieht grundsätzlich 
vor, dass 15 Jahre nach ihrem Inkrafttreten, also bis zum Jahr 2015, in allen Wasserkörpern der gute 
Zustand erreicht sein soll. Die Frist zur Zielerreichung kann nach § 29 WHG (bzw. Artikel 4, Abs. 4 
WRRL) zweimal um jeweils sechs Jahre, also bis maximal 2027 verlängert werden, wenn sich der Ge-
wässerzustand nicht weiter verschlechtert und mindestens einer der folgenden Gründe für die Inan-
spruchnahme einer Fristverlängerung vorliegt: 

 die natürlichen Gegebenheiten lassen keine rechtzeitige Verbesserung zu, 

 die technische Durchführbarkeit kann nur in Schritten erreicht werden, die den vorgegebenen Zeit-
rahmen überschreiten, 

 die Verwirklichung der Verbesserungen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens würde unver-
hältnismäßig hohe Kosten verursachen. 

Eine Fristverlängerung über 2027 hinaus ist nach der geltenden WRRL nur in den Fällen zulässig, wenn 
die Zielerreichung aufgrund von natürlichen Gegebenheiten verfehlt wird. Davon ausgenommen sind 
einige prioritäre und flussgebietsspezifische Schadstoffe, die bei der Bewertung des ökologischen und 
chemischen Zustands berücksichtigt werden. Für die Parameter deren Umweltqualitätsnormen mit der 
Oberflächengewässerverordnung (OGewV) 2016 neu geregelt wurden und für zusätzlich aufgenom-
mene Stoffe, gelten abweichende Regelungen mit Fristen für die Zielerreichung bis zum Jahr 2033 bzw. 
2039. Ansonsten sind abweichende Bewirtschaftungsziele nach § 30 WHG (weniger strenge Umwelt-
ziele gemäß Artikel 4, Abs. 5 WRRL) festzulegen. Diese Möglichkeit wird im niedersächsischen Teil der 
FGE Rhein auch im dritten Bewirtschaftungszeitraum nicht genutzt. Die Begründungen für eine Frist-
verlängerung und abweichende Bewirtschaftungsziele sind differenziert herauszuarbeiten und in den 
Bewirtschaftungsplänen darzulegen. 

Gemäß Artikel 19 Abs. 2 WRRL hat die EU-Kommission Ende 2019 einen Ergebnisbericht zum soge-
nannten Fitness Check der WRRL vorgelegt. Sie hält die WRRL für zweckmäßig und zielführend 
(Europäische Kommission, 2019a). Die EU-Kommission hat im Juni 2020 mitgeteilt, dass sie nicht 
beabsichtigt, die WRRL zu ändern. Die Umweltziele der Richtlinie, welche der Erreichung des guten 
Zustands der Gewässer in der EU dienen, sollen nicht in Frage gestellt werden. Die Bewirtschaftungs-
pläne und Maßnahmenprogramme müssen insofern sämtliche für die Erreichung der Bewirtschaftungs-
ziele nach derzeitigem Erkenntnisstand erforderlichen Maßnahmen enthalten (§ 83 Abs. 2, Satz 2 Nr. 2 
WHG). Diese sogenannte Vollplanung fordert die EU-Kommission auch ausdrücklich in ihrer Auswer-
tung der deutschen Bewirtschaftungspläne für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum (Europäische 
Kommission, 2019b). 

Der Umstand, dass die Maßnahmenplanung und –umsetzung auch 27 Jahre nach Verabschiedung der 
WRRL voraussichtlich nicht komplett abgeschlossen werden kann, soll in den Bewirtschaftungsplänen 
und Maßnahmenprogrammen für den dritten Bewirtschaftungszeitraum transparent und nachvollzieh-
bar dargelegt werden. Die Bewirtschaftungsziele werden grundsätzlich nicht in Frage gestellt. 

Die vor 20 Jahren entwickelten Zielvorstellungen bezüglich des Erreichens des guten Zustandes der 
Gewässer bzw. des Zielzustands sind sehr ehrgeizig und kollidieren auch zunehmend mit globalen, 
anthropogen bedingten Veränderungen (z. B. den Auswirkungen des Klimawandels) und den Schwie-
rigkeiten einer Synchronisierung der Zielsetzungen der WRRL mit Zielen aus anderen, die aquatische 
Umwelt stark beeinflussenden Sektoren.  
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Die Herausforderungen in einem dicht besiedelten Staat wie Deutschland sind insoweit auch besonders 
groß. Auf der Grundlage der Beschlüsse der Umweltministerkonferenz (UMK 2018) besteht in der LAWA 
Einigkeit hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, dass: 

 die ehrgeizigen Ziele der WRRL innerhalb der vorgesehenen Fristen mit den vorhandenen perso-
nellen und finanziellen Mitteln nicht flächendeckend erreichbar sind, 

 bis 2027 alle Anstrengungen unternommen werden müssen, um so viele Wasserkörper wie mög-
lich in den guten Zustand zu bringen, 

 daher bis 2027 so viele Maßnahmen wie möglich umzusetzen sind, 

 die als richtig und auch im Sinne der System-Resilienz als bedeutsam erachteten Ziele der WRRL 
nicht (dauerhaft) abgesenkt, sondern längerfristig erreicht werden sollen. 

Die Fortschreibung des Maßnahmenprogrammes für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein greift 
die vorgenannten Aspekte auf. Innerhalb des dritten Bewirtschaftungszeitraums werden alle Anstren-
gungen unternommen, um bis Ende 2027 möglichst viele Wasserkörper in den guten Zustand zu brin-
gen oder zumindest so viele Maßnahmen wie möglich zu ergreifen. Aufgrund der in den letzten beiden 
Bewirtschaftungszyklen gemachten Erfahrungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass im 
nächsten Zyklus alle für die Zielerreichung der Gewässer notwendigen Maßnahmen begonnen und im 
besten Fall auch abgeschlossen werden können. Gründe dafür sind z. B. die fehlende technische 
Durchführbarkeit, der unverhältnismäßige Aufwand oder fehlende personelle und/oder finanzielle Res-
sourcen, um alle Maßnahmen bis 2027 durchzuführen. Hinzu kommt, dass aufgrund zusätzlicher 
Belastungen durch den Klimawandel die Resilienzanforderungen an Gewässerökosysteme steigen und 
damit die Aufgaben sowie der Finanzierungsbedarf eher zunehmen als gleichbleiben werden. Auch die 
Vielzahl der erforderlichen Maßnahmen und die Mehrfachbelastungen von Wasserkörpern führen dazu, 
dass die ehrgeizigen Ziele der WRRL innerhalb der von der Richtlinie festgelegten Frist bis 2027 nicht 
in allen Wasserkörpern erreichbar sind. 

Die WRRL bzw. das WHG bietet für Wasserkörper, die bis 2021 den Zielzustand nicht erreicht haben, 
folgende Möglichkeiten: 

 Fristverlängerungen bis 2027 aufgrund natürlicher Gegebenheiten, technischer Durchführbarkeit 
oder unverhältnismäßig hohem Aufwand (bzw. bis 2033/2039 für neu geregelte bzw. neue Schad-
stoffe), 

 Fristverlängerungen über 2027 hinaus aufgrund natürlicher Gegebenheiten (bzw. über 2033/2039 
hinaus für neu geregelte bzw. neue Schadstoffe), 

 Festlegung weniger strenger Umwelt- bzw. Bewirtschaftungsziele. 

Im Rahmen der Maßnahmenplanung für den bevorstehenden dritten Bewirtschaftungszeitraum ist ab-
zuschätzen, ob und wann die gesetzlichen Bewirtschaftungsziele erreicht werden können bzw. ob Frist-
verlängerungen (§ 29 WHG) oder abweichende Bewirtschaftungsziele (§ 30 WHG) für Wasserkörper in 
Anspruch genommen werden müssen. Dabei hat sich gezeigt, dass es Oberflächenwasserkörper gibt, 
in denen zwar das Erreichen der in der WRRL gesetzten Ziele grundsätzlich möglich ist, aber nicht alle 
dafür notwendigen Maßnahmen bis 2027 ergriffen werden können. Die der Zielerreichung entgegen-
stehenden Hindernisse sind identifiziert, aber in der vorgegebenen Zeit nicht behebbar. Sofern auch die 
Festlegung weniger strenger Bewirtschaftungsziele in diesen Fällen nicht begründbar ist, hält die gel-
tende WRRL hier keine Lösungsmöglichkeiten bereit. 

Als die WRRL vor mittlerweile mehr als 20 Jahren verabschiedet wurde, waren die Probleme der Um-
setzung in der Praxis als solche und in ihrem Umfang nicht vollständig erkennbar. Der Ehrgeiz, die Ziele 
der WRRL auch in diesen Wasserkörpern weiterhin uneingeschränkt zu erreichen, soll jedoch aufrecht-
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erhalten werden. Dafür wird aber mehr Zeit über 2027 hinaus benötigt. Folgerichtig wird im dritten Be-
wirtschaftungszeitraum eine Inanspruchnahme von weniger strengen Bewirtschaftungszielen, genauso 
wie bisher, für die im niedersächsischen Teil der FGE Rhein liegenden Wasserkörper nicht in Betracht 
gezogen. 

Deshalb wurde innerhalb der LAWA für den dritten Bewirtschaftungszeitraum der sogenannte Transpa-
renz-Ansatzes erarbeitet, der von Niedersachsen angewandt wird. Danach soll für alle Wasserkörper 
der gesamte Prozess der Maßnahmenplanung bis zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele nachvoll-
ziehbar dargestellt werden soll. Die Wasserkörper, bei denen die Zielerreichung grundsätzlich möglich, 
aber eine vollständige Maßnahmenumsetzung bis 2027 unrealistisch ist (die sogenannten „verbleiben-
den Wasserkörper“) sollen in transparenter Weise in den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmen-
programmen identifiziert und die weitere beabsichtigte Vorgehensweise zur Zielerreichung dargelegt 
werden (siehe Abbildung 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Abb. 4: Übersicht zur Anwendung von Fristverlängerungen, von weniger strengen Umweltzielen und des soge-
nannten Transparenz-Ansatzes  (Quelle: MULNV 2021) 

Kennzeichnend für die sogenannten verbleibenden Wasserkörper sind eindeutig feststehende Hinder-
nisse für die Maßnahmenumsetzung bis 2027 (bzw. 2033/2039 für neu geregelte bzw. neue Schad-
stoffe), z. B. aus den nachfolgend genannten Gründen: 

 fehlende bzw. begrenzte finanzielle Ressourcen bei den zuständigen Behörden und den Maßnah-
menträgern, 

 fehlende Flächenverfügbarkeit, 

 bestehende Nutzungskonflikte, 

 teilweise Untätigkeit von Maßnahmenträgern, 

 fehlende Akzeptanz, fehlendes Verständnis für die Notwendigkeit der Umsetzung von Maßnahmen 
und den damit verbundenen Kosten in Teilen der Bevölkerung. 
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Nach dem Transparenz-Ansatz wird ausgehend vom aktuellen Kenntnisstand für alle Wasserkörper 
eine „Vollplanung“ durchgeführt. Dabei werden im Rahmen der Defizitanalyse wasserkörperbezogen 
alle Maßnahmentypen ermittelt, die nach heutigem Stand für eine Zielerreichung erforderlich sind. Für 
jeden Wasserkörper wird abgeschätzt, bis wann voraussichtlich die Bewirtschaftungsziele erreicht wer-
den. Die Schätzung setzt sich zusammen aus dem Zeitraum der zur Planung und Umsetzung aller 
Maßnahmen voraussichtlich benötigt wird und der Zeitdauer die benötigt wird damit die Wirkung der 
Maßnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele führt. Bei langsam wirkenden Maßnahmentypen 
kann dieser Zeitraum viele Jahre umfassen.  

Die Nutzung des Transparenz-Ansatzes verfolgt auch das Ziel, ein möglichst einheitliches, abgestimm-
tes Vorgehen innerhalb Deutschlands sicher zu stellen. Zudem soll dadurch der Umsetzungsdruck auf-
rechterhalten und möglichst erhöht werden, um die Ziele der WRRL nicht (dauerhaft) abzusenken, son-
dern längerfristig zu erreichen. Insgesamt wird damit der Forderung der Europäischen Kommission nach 
weiter gesteigerter Transparenz im dritten Bewirtschaftungszyklus Rechnung getragen, die sie bei der 
Auswertung der Bewirtschaftungspläne für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum und im Rahmen des 
Fitness-Check-Berichtes eingefordert hat (Europäische Kommission 2019a, 2019b). 

Der Transparenz-Ansatz beinhaltet folgende Eckpunkte: 

 Fristverlängerungen für die betroffenen Wasserkörper über 2027 hinaus, 

 Benennung, welche der zur Zielerreichung notwendigen Maßnahmen nach gegenwärtigem Kennt-
nisstand erst nach 2027 (vollständig) umgesetzt werden können, 

 Nachvollziehbare Begründung, warum eine Maßnahme nicht bis 2027 ergriffen sein wird; hierfür 
werden die bisherigen Begründungsmöglichkeiten (technische Durchführbarkeit, unverhältnis-
mäßiger Aufwand) weitergeführt, 

 Darlegung, bis wann die jeweilige Maßnahmenumsetzung erfolgt, 

 Prognose zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Zielerreichung für den jeweiligen Wasserkörper. 

Niedersachsen nutzt den Transparenz-Ansatz und verlängert den Zeitraum für die Umsetzung einiger 
ergänzenden Maßnahmen über 2027 hinaus. Für jeden Wasserkörper wird aufbauend auf dem DPSIR-
Ansatz  das Defizit bezüglich der Zielerreichung (Defizitanalyse, Soll-Ist-Vergleich), die notwendigen 
Maßnahmentypen für die Zielerreichung (Vollplanung), der Zeitraum für die Maßnahmenumsetzung und 
das Jahr der prognostizierten Zielerreichung dargestellt. Die Ergebnisse dieses Arbeitsprozesses sind 
für die Oberflächenwasserkörper auszugsweise im Anhang C dargestellt. Für die Grundwasserkörper 
ist die Anwendung des Transparenz-Ansatzes nicht erforderlich, da durch die veränderten grundlegen-
den Maßnahmen grundsätzlich eine weitgehende Zielerreichung prognostiziert werden kann (vgl. 
Kapitel 3). Weitere fachliche Einzelheiten zur Nutzung des Transparenz-Ansatzes und zur Ableitung der 
für die Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen, können den niedersächsischen Beiträgen zu den 
Bewirtschaftungsplänen (MU 2021a) und Maßnahmenprogrammen (MU 2021b) für die Flussgebiete 
Elbe, Weser, Ems und Rhein entnommen werden. 
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3. Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele 

Die Umweltziele nach Artikel 4 WRRL wurden als Bewirtschaftungsziele in das WHG 
(§§ 27 bis 31, 44 und 47 WHG) und das NWG übernommen. Demnach sind die Gewässer grundsätz-
lich so zu schützen und zu entwickeln, dass sich ein guter Zustand einstellt und keine Verschlechterung 
eintritt. 

Zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Einzugsgebietes des Rheins, wurden in der FGE Rhein Strate-
gien für verschiedene überregionale Bewirtschaftungsfragen entwickelt. Bestandteil dieser Strategie ist 
u. a. die Umsetzung des Programms „Rhein 2040“. Mit dem auf der Rheinministerkonferenz im Februar 
2020 in Amsterdam beschlossenen Programm stellt sich die IKSR den künftigen Herausforderungen. 
Die Staaten im Rheineinzugsgebiet ergreifen nun erste Schritte zur Umsetzung dieses Programms. 
Darin enthalten sind konkrete Ziele u. a. zur Wiederherstellung von Flussauen, zur Verbesserung der 
Fischdurchgängigkeit und zur Reduzierung von Mikroverunreinigungen in den Gewässern die ganz im 
Einklang mit den Ansätzen der WRRL stehen (IKSR 2020). 

Ein wichtiger Schritt zu einer zielgerichteten flussgebietsweiten Bewirtschaftungsplanung ist die Ermitt-
lung der für das Einzugsgebiet wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen. Eine Grundlage hierfür bildet 
die im Jahr 2019 durchgeführte Aktualisierung der Bestandsaufnahme. Danach besteht im deutschen 
Teil der Flussgebietseinheit Rhein noch erheblicher Handlungsbedarf. Dazu tragen die hohe Bevölke-
rungsdichte und die intensiven Nutzungen in weiten Teilen des Flussgebietes bei. Unter den wichtigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen werden die im Einzugsgebiet ermittelten vorrangigen Handlungsfelder 
von überregionaler Bedeutung verstanden. Da trotz zahlreicher durchgeführter Verbesserungsmaßnah-
men in keinem der identifizierten Handlungsfelder flächendeckende Verbesserungen erzielt werden 
konnten, sind die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen auch im nächsten Zyklus unverändert gültig. 
Für den dritten Bewirtschaftungszeitraum von 2021 bis 2027 haben die Bundesländer im Rahmen der 
nationalen Koordinierung für den deutschen Teil des Rheineinzugsgebietes übereinstimmend die in der 
nachfolgenden Tabelle 2 dargestellten Handlungsbereiche als wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen 
identifiziert (FGG Rhein 2019). 

Tab. 2: Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen im deutschen Teil der FGE Rhein 

Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen im deutschen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 

1. Gewässerstruktur, Durchgängigkeit und Wasserhaushalt der Oberflächengewässer 

2. Nährstoff- und Schadstoffeinträge aus Punktquellen und diffusen Quellen in Oberflächen-
gewässer und das Grundwasser 

3. Andere anthropogene Auswirkungen auf Oberflächengewässer und das Grundwasser 

4. Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 

Die flussgebietsweite Strategie und die übergeordneten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 
fokussieren auf die langfristigen Aufgaben der Bewirtschaftungsplanung innerhalb der Flussgebietsein-
heit Rhein. Im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung sollen die übergeordneten Ziele unter Berücksich-
tigung der gegebenen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Bearbeitungsgebieten auf die nächst un-
tere Ebene überführt und spezifiziert werden. Unter Berücksichtigung der übergeordneten Rahmenbe-
dingungen werden erforderlichen Maßnahmen durch die Bundesländer für ihre jeweiligen Gebietsan-
teile abgeleitet und in die Maßnahmenprogramme aufgenommen. Bei der Entwicklung von Strategien 
und der Ableitung von Maßnahmen sind die Ziele von Schutzgebieten, der Meeresumweltschutz, das 
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Hochwasserrisikomanagement sowie die klimatischen Veränderungen zu berücksichtigen. Die im 
niedersächsischen Teil der FGE Rhein vorhandenen signifikanten Belastungen und anthropogenen Ein-
wirkungen auf den Zustand der Wasserkörper, die Ergebnisse der Überwachungsprogramme, die unter 
Berücksichtigung von Fristverlängerungen und Ausnahmeregelungen wasserkörperspezifisch festge-
legten Bewirtschaftungsziele sowie die Inanspruchnahme des Transparenz-Ansatzes werden im 
niedersächsischen Beitrag für die Bewirtschaftungspläne der Flussgebiete beschrieben (MU 2021a). 

3.1 Überregionale Bewirtschaftungsziele 
Die auf der nationalen Ebene der Flussgebietseinheit Rhein festgestellten wichtigen Wasserbewirt-
schaftungsfragen haben weitgehend auch im niedersächsischen Bearbeitungsgebiet Vechte eine maß-
gebliche Relevanz. Bezüglich der Gewichtung der Bewirtschaftungsfragen ergibt sich eine hohe Priori-
tätensetzung bei den beiden erstgenannten Themenpunkten und den regional bedeutenden Wasser-
nutzungen, zu denen insbesondere die Landentwässerung und der Hochwasserschutz zählen. Andere 
im deutschen Teil des Rheingebietes auf die Gewässer einwirkende anthropogene Belastungen (z. B. 
Auswirkungen der Schifffahrt, die Wasserkraftnutzung zur Energiegewinnung, bergbaubedingte Beein-
trächtigungen, etc.), spielen im Bearbeitungsgebiet Vechte hingegen nur eine sehr untergeordnete bzw. 
keine Rolle. Auch die auf Gesamtrheinebene relevanten Belastungen aus industriellen und kommunalen 
Punktquellen haben im ländlich geprägten Bearbeitungsgebiet Vechte keine vorrangige Bedeutung. 
Diese Einschätzung ergibt sich auch dadurch, dass die Reinigungsleistungen der Kläranlagen in den 
vergangenen Jahren erheblich verbessert wurden und bereits heute alle maßgeblichen Richtlinien ein-
gehalten werden. 

Im Bearbeitungsgebiet Vechte stellen Defizite der Gewässerstruktur, einschließlich der mangelnden 
biologischen Durchgängigkeit sowie diffuse stoffliche Belastungen der Fließgewässer und des Grund-
wassers die zentralen Belastungsschwerpunkte dar. Insbesondere tragen die mit dem Ausbau der 
Gewässer verbundenen nachteiligen Auswirkungen auf die Gewässerstruktur dazu bei, dass die Ober-
flächengewässer hinsichtlich der biologischen Qualitätskomponenten (Wasserpflanzen, Fische, Klein-
lebewesen) nicht den guten ökologischen Zustand bzw. das Potenzial erreichen. Die vorstehenden 
Handlungsschwerpunkte zum Erreichen der Bewirtschaftungsziele im Bearbeitungsgebiet Vechte 
wurden im Wesentlichen auf der Basis der signifikanten Gewässerbelastungen im Rahmen der Aktua-
lisierung der Bestandsaufnahme im Jahr 2019 abgeleitet. 

Die Gewässerbelastungen und deren Auswirkungen auf den Zustand der Fließgewässer und das 
Grundwasser wurden zudem fortlaufend in einem intensiven Dialog mit den lokalen Wassernutzern, 
Interessenvertretungen und kommunalen Dienststellen in der Gebietskooperation Vechte erörtert. Die 
in diesem Beteiligungsgremium gemeinsam identifizierten Belastungsschwerpunkte zeigen Handlungs-
bereiche für die konkrete Maßnahmenplanung auf. In diesem Gremium werden auf regionaler Ebene 
bestehende Anforderungen, vorliegende Planungen, Ortskenntnisse und konstruktive Ideen zur konkre-
ten Maßnahmenplanung zusammengetragen und diskutiert. Alle aus Sicht der Gewässerentwicklung, 
aber auch aus Sicht der Kommunen und Interessengruppen relevanten Aspekte sollen in den Planungs-
prozess aufgenommen werden. Ziel ist es vor Ort ein gemeinsames Verständnis über die zukünftigen 
Wasserbewirtschaftungsfragen zu erreichen.  

Die auf der regionalen Ebene durchgeführten Maßnahmenplanungen für den niedersächsischen Teil 
der FGE Rhein greifen die übergeordneten Bewirtschaftungsziele auf und priorisieren die vorrangigen 
Handlungsschwerpunkte. Die konkreten Zielsetzungen und die grundsätzliche Ausrichtung der Maß-
nahmenplanung wurden in grenzüberschreitenden Abstimmungen mit den zuständigen Wasserbehör-
den in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden abgestimmt. 
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3.1.1 Verbesserung der Gewässerstruktur 
Die Bewertung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberflächengewässers beruht im 
Wesentlichen auf einer Beurteilung anhand der vorkommenden Gewässerorganismen (Gewässerflora, 
Wirbellosen- und Fischfauna). Unterstützend dazu werden hydromorphologische und chemisch-
physikalische Komponenten herangezogen, da sie einen entscheidenden Einfluss auf die aquatische 
Flora und Fauna haben. Zu den hydromorphologischen Komponenten zählen bei Fließgewässern die 
Gewässerstruktur (Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des Flussbettes, Struktur der 
Uferzone), das damit verbundene Abflussverhalten und die Durchgängigkeit für im Wasser lebende 
Tierarten. Natürliche Fließgewässer sind geprägt durch eine hohe zeitliche und räumliche Dynamik. 
Variierende Abflussmengen und Strömungsgeschwindigkeiten sowie damit einhergehende Sedimenta-
tions- und Erosionsprozesse führen zu einem abwechslungsreichen Relief der Uferzone und einer 
Materialsortierung in der Gewässersohle. Durch den Wechsel zwischen Überflutung und Abtrocknung 
der Ufer- und Auenbereiche besteht eine enge Verzahnung mit den angrenzenden Landbereichen. Hier-
durch entsteht ein Mosaik unterschiedlicher Lebensräume mit einer hoch angepassten Tier- und Pflan-
zenwelt. Je naturnäher die Gewässerstruktur eines Baches oder Flusses ist, desto eher sind die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die natürlicherweise vorkommenden Gewässerorganismen 
dort leben können. Eine gute Gewässerstruktur bildet zusammen mit dem Wasserhaushalt und der 
Durchgängigkeit eine zentrale Rolle bei der Umsetzung und Zielerreichung der WRRL. 

Das typische Bild der Gewässer in der heute intensiv genutzten Kulturlandschaft an der Vechte ist 
jedoch ein anderes. Die Fließgewässer sind flächendeckend durch eine Vielzahl von morphologischen 
Veränderungen geprägt. In den vergangenen Jahrzehnten erfolgte der Ausbau der Gewässer vorrangig 
unter dem Gesichtspunkt, die Nutzungsansprüche des Menschen zu sichern und zu verbessern. Ein 
Großteil der Kultivierungsmaßnahmen, die zu einer grundlegenden Veränderung der Wasserverhält-
nisse geführt haben geht auf die Emslanderschließung („Beschluss des Deutschen Bundestages zur 
Erschließung der Ödländerein des Emslandes“ vom 05.05.1950) zurück. Neben dem Schutz vor Hoch-
wasser dienten die Ausbaumaßnahmen insbesondere der Landentwässerung. Damit wurden die 
Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Flächennutzung deutlich verbessert. Zudem wurden viele 
Gewässer neu angelegt. Der Anteil der vom Menschen geschaffenen, künstlichen Gewässer liegt bei 
ca. 35 %. Das Ausmaß der erheblichen Veränderungen der Gewässerstruktur, also die Beschaffenheit 
des Flussbetts, der Ufer und der angrenzenden Aue, zeigt sich daran, dass nahezu alle Fließgewässer 
natürlichen Ursprungs als erheblich verändert eingestuft wurden. 

Im Zuge des Gewässerausbaus wurden die Fließgewässer häufig in ihrem Lauf verkürzt, begradigt und 
als Regelprofile ausgebildet. Daneben tragen die Abtrennung von Altarmen, die Verringerung von natür-
lichen Überschwemmungsflächen durch Eindeichungen und die durch Steinschüttungen festgelegten 
Uferbereiche dazu bei, dass die natürlichen hydrologischen und morphologischen Prozesse am und im 
Gewässer dauerhaft unterbunden werden. Dazu kommt eine oftmals ungenügende Anbindung der Ge-
wässer an die Aue, ausgelöst durch die intensive Nutzung der angrenzenden Flächen und die oftmals 
direkt an die Ufer heranreichende Bewirtschaftung. Als weitere strukturelle Defizite sind fehlende Ge-
hölzsäume, mangelhafte Ausbildung von Struktur bildenden Kleinhabitaten wie z. B. Totholz, die Tiefen-
erosion und fehlende Gewässerrandstreifen zu nennen. Zudem werden viele Gewässer zur Aufrechter-
haltung der Entwässerung häufig intensiv unterhalten. Das mit den Begradigungen und Laufverkürzun-
gen der Fließgewässer verbundene größere Gefälle führt häufig zu einer Vertiefung der Gewässersoh-
len und niedrigeren Wasserständen. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, sind Querbauwerke 
zur Regulierung des Abflusses angelegt worden. Dadurch geht die natürliche Varianz von Strömungs-
geschwindigkeit, Gewässerbreite und Wassertiefe an vielen Gewässern weitgehend verloren oder wird 
stark eingeschränkt. Durch Stauhaltungen wird der natürliche Sedimenthaushalt der Fließgewässer 
nachhaltig gestört und der Geschiebetransport unterbrochen. Die Querbauwerke führen durch Rückstau 
zu einer Verschlammung des natürlichen Sohlsubstrates, wodurch die Substratvielfalt, vor allem aber 
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wertvolle Kiesbänke verloren gehen können. In Verbindung mit hohen Nährstoffgehalten und den 
geringen Fließgeschwindigkeiten kommt es in den stauregulierten Gewässerabschnitten häufig zu ver-
mehrten Pflanzenwachstum und Algenblüten und in deren Folge zu Sauerstoff zehrenden Prozessen. 
Die Verbesserung der Gewässerstruktur ist damit eine ganz entscheidende Voraussetzung für die Ver-
besserung der Biodiversität in und an den Gewässern und die Erreichung der Bewirtschaftungsziele. 
Eine wichtige Grundlage für die wasserkörperspezifische Defizitanalyse im Bereich der Gewässer-
struktur stellen die Ergebnisse von Detail- und Übersichtsstrukturkartierungen dar. Entsprechende 
Grundlagendaten wurden in den zurückliegenden Jahren erhoben bzw. aktualisiert und liegen für den 
niedersächsischen Teil der FGE Rhein nahezu flächendeckend vor (NLWKN 2015, NLWKN 2020a). Die 
Ergebnisse der Strukturkartierungen sind in Abbildung 5 dargestellt. 

 
Abb. 5: Gewässerstruktur der Fließgewässer im nds. Teil der FGE Rhein  

(Überblickskartierung 2000 – 2003 und Detailkartierung 2010 – 2014) 
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Die Erfassung der Gewässerstruktur erfolgt im Rahmen von Gewässerbegehungen bei denen definierte 
Abschnitte hinsichtlich der Breiten- und Tiefenvarianz, Sohl- und Uferstrukturen, Gewässerprofile, Aus-
bildung der Ufervegetation und der seitlichen Anbindung der Auen betrachtet werden. Die Klassifizie-
rung der Gewässerstruktur erfolgt in sieben Stufen, von Klasse 1 (unverändert) bis Klasse 7 (vollständig 
verändert). Die Gewässerstrukturklassen beschreiben das Maß der Abweichung des aktuellen Zustands 
vom potenziell natürlichen Zustand und damit dem Referenzzustand im Sinne der WRRL.  

Grundsätzlich ist die strukturelle Situation eng mit dem auf die Gewässer einwirkenden Nutzungsdruck 
verbunden. Der Großteil der Gewässer (knapp 90 %) ist auf weiten Strecken ausgebaut und begradigt 
und als „stark verändert“ bis „vollständig verändert“ einzustufen. Strukturell bessere Gewässerstrecken 
sind sehr selten. Vereinzelt finden sich weitgehend natürliche Gewässerabschnitte in Waldgebieten. 
Nur etwa 1,0 % der Fließgewässerstrecken weisen die Strukturklassen 1 (unverändert) oder 2 (gering 
verändert) auf. Dabei handelt es sich u. a. um die Oberläufe der Rammelbecke südlich von Bad 
Bentheim und den Hopfenbach nördlich von Uelsen. Abschnittsweise finden sich auch an der Eilerings-
becke (vgl. Abbildung 6), Rietbecke, Samerottbecke und am Nordbecks Graben „mäßig veränderte“ 
Gewässerstrecken. 

 

Abb. 6: Mäßig veränderter Streckenabschnitt der Eileringsbecke  (Quelle: NLWKN) 

Zur Ableitung der Zielvorgaben für die strukturelle Ausstattung der Gewässer wurden in Niedersachsen 
fachliche Vorgaben und Empfehlungen erarbeitet (NLWKN 2011). Danach benötigen die Gewässer eine 
Mindestausstattung an spezifischen Abschnitte/Strecken mit einer intakten Gewässerstruktur. Über 
einen Vergleich des Ist-Zustandes zum festgelegten Soll-Zustand wird schließlich das wasserkörper-
spezifische Defizit bzw. der Maßnahmenbedarf an Sohle und Ufer sowie im Gewässerumfeld quantifi-
ziert. Die gezielte Verbesserung der Gewässerstruktur erfordert dabei eine ganzheitliche Betrachtung 
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und eine zielorientierte Kombination von Maßnahmen zur Schaffung von gewässertypspezifischen 
Lebensraumstrukturen in einem Gewässersystem. Für die zielgerichtete Umsetzung von strukturver-
bessernden Maßnahmen zur Minderung der ökologischen Folgen von Abflussregulierungen und sons-
tigen hydromorphologischen Belastungen hat das Land Niedersachsen entsprechende Förderpro-
gramme aufgestellt. Die Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen dieser Programme können darin 
bestehen, Uferbepflanzungen anzulegen, Totholz im Gewässer einzubauen, Uferbefestigungen bezie-
hungsweise Befestigungen der Gewässersohle zu entfernen oder auch neue Gewässerverläufe als Ent-
wicklungsstartpunkt vorzugeben. Das Ziel ist die selbstständige Entwicklung des Gewässers. Auch 
Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit, wie das Entfernen von Wehren und der Einbau 
von Fischtreppen, sind Bestandteil der bestehenden Förderprogramme.  

In Niedersachsen wurden zudem ergänzende fachliche Grundlagen erarbeitet die eine zielführende 
Planung der konkreten Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung unterstützen. Dazu zählen 
z. B. der Leitfaden „Maßnahmenplanung Oberflächengewässer Teil A - Fließgewässer Hydromorpholo-
gie“ (NLWKN 2008, NLWKN 2017).  

Bei der ökologischen Gewässerentwicklung sind folgende wichtige Grundsätze zu berücksichtigen: 

 Besiedlungspotenziale: Eine Wiederbesiedlung mit gewässertypischen Arten und Lebensgemein-
schaften kann grundsätzlich nur dort stattfinden bzw. initiiert werden, wo auch das entsprechende 
Potenzial dazu vorhanden ist. Daher stellen noch vorhandene Bestände solcher Arten (Strahlur-
sprünge) als notwendiges Wiederbesiedlungspotenzial einen unschätzbaren Wert für die erfolg-
reiche Maßnahmenumsetzung dar. 

 Zeit: Gewässertypische Lebensgemeinschaften zu etablieren, braucht natürlicherweise Zeit. 
Gewässerentwicklung ist ein lang andauernder Prozess, in dem sich die Entwicklung von gestör-
ten, naturfernen zu einem naturnäheren und ökologisch guten Zustand vollzieht. 

 Maßnahmenqualität und –quantität: Für stabile und durchschlagende Erfolge sind die richtigen 
Maßnahmen in ausreichender Dichte und Qualität an den richtigen Stellen erforderlich. Jede Maß-
nahme erfordert eine fachlich fundierte Planung, die die ermittelten biologischen Defizite berück-
sichtigt. 

 Fläche: Gewässerentwicklung bedeutet Schaffen von Lebensraum für natürliche, eigendynami-
sche Prozesse damit spezifische Habitatbedingungen für die daran angepassten aquatischen 
Lebensgemeinschaften entstehen. Dafür benötigen die Gewässer Platz, der für ihre mehr oder 
weniger dynamische Entwicklung zur Verfügung stehen muss. 

Viele Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und morphologische 
Veränderungen wurden bereits in den ersten Maßnahmenprogrammen geplant. Der nach derzeitiger 
Einschätzung insgesamt erforderliche Bedarf an strukturverbessernden Maßnahmen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele wird in Kapitel 4.3.1 beschrieben. Welche Maßnahmentypen in den einzelnen 
Oberflächenwasserkörpern umgesetzt werden sollen kann der Tabelle im Anhang C entnommen 
werden.  

Fehlende Flächenverfügbarkeit, Nutzungskonflikte, mangelnde Maßnahmenakzeptanz, zeitaufwändige 
Verwaltungsverfahren sowie unzureichende finanzielle und personelle Ressourcen bei möglichen Maß-
nahmenträgern haben jedoch häufig zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen geführt. 
Diese Herausforderungen gilt es im dritten Bewirtschaftungszyklus anzunehmen und den angelaufenen 
Prozess der Umsetzung gewässermorphologischer Maßnahmen zielgerichtet fortzuführen und zu inten-
sivieren. Dazu leisten die im Rahmen des maßnahmenbegleitenden Monitorings und über bereits um-
gesetzte konzeptionelle Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der ökologischen Wirk-
samkeit von Gewässerstrukturmaßnahmen und die bereits umgesetzten konzeptionellen Maßnahmen, 
wie z. B. die Erstellung eines Maßnahmenkonzepts für Vechte und Dinkel in Niedersachsen (NLWKN 
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2013), einen wichtigen Beitrag. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld zur Verbesserung des morpholo-
gischen Zustands der Oberflächenwasserkörper ist die verstärkte Ausrichtung der Gewässerunter-
haltung auf ökologische Belange. Einige Maßnahmen konnten bereits abgeschlossen werden, wie bei-
spielweise die abschnittsweise Durchführung von strukturverbessernden Renaturierungsmaßnahmen 
an der Vechte bei Quendorf im Jahr 2020 und Frenswegen im Jahr 2021 (Abbildung 7). Mit den neu 
angelegten Auengewässern wurden künftige Lebensräume geschaffen, die sich zu einem wichtigen 
Trittstein für Flora und Fauna entwickeln sollen.  

      
Abb. 7: Anlage neuer Auengewässer an der Vechte bei Quendorf (linkes Bild) und Frenswegen (rechtes Bild)  

(Quelle: NLWKN) 

Zwar hat sich mit der Umsetzung der bisherigen Maßnahmen der Zustand einiger Gewässerstrecken 
schon verbessert, jedoch sind für eine deutliche Verbesserung des Gesamtbildes noch große Anstren-
gungen notwendig. Das Entwicklungsziel ist daher, ausreichend große Gewässerabschnitte mit einer 
Gewässerstruktur zu schaffen, die eine dauerhafte erfolgreiche Besiedlung der biologischen Qualitäts-
komponenten ermöglicht. Eine ausreichende Qualität und Länge dieser Abschnitte entfaltet eine 
positive Strahlwirkung auf andere Gewässerabschnitte und den Wasserkörper insgesamt. Daher 
bleiben hydromorphologische Maßnahmen und Konzepte zur naturnahen Gewässergestaltung auch im 
dritten Bewirtschaftungszyklus weiterhin ein Schwerpunkt der Aktivitäten. 

3.1.2 Durchgängigkeit der Fließgewässer 
Im Einzugsgebiet der Vechte existieren, insbesondere auch an den Nebengewässern, eine Vielzahl von 
Bauwerken zur Abflussregulierung und andere Querbauwerke. Diese bilden oftmals unüberwindbare 
Hindernisse für viele aquatische Tierarten, die in ihrem Lebenszyklus auf regelmäßige Wanderungen 
zwischen verschiedenen Teillebensräumen (z. B. Laich- und Aufwuchshabitate von Wanderfischen) in 
den Gewässern angewiesen sind. Die Vernetzung dieser Teillebensräume durch die Verbesserung bzw. 
Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit der Gewässer ist deshalb eine entscheidende Voraus-
setzung für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele der WRRL. Die Querbauwerke im niedersächsi-
schen Teil der FGE Rhein dienen vorrangig zur Steuerung der Wasserstände und des Abflusses für 
Landwirtschaft und den Hochwasserschutz. Einige dieser Bauwerke, wie z. B. die Kornmühle in Nord-
horn, stehen unter Denkmalschutz. 

Die Fischfauna ist von diesen durch den Menschen verursachten Eingriffen besonders betroffen, weil 
sie neben der intakten Durchgängigkeit im Längsverlauf des Flusses auch eine naturnahe 
Gewässerstruktur als Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung benötigt. Aber auch wassergebun-
dene Kleinlebewesen (Makrozoobenthos), die keine Gewässer aufwärtsgerichteten Kompensations-
flüge durchführen können, werden an ihrer Verbreitung und Vermehrung durch unpassierbare Quer-
bauwerke gehindert oder zumindest eingeschränkt. In den vielfach stark ausgebauten und intensiv 
unterhaltenen Gewässern findet die Fischfauna häufig keine geeigneten Uferzonen, die als Laichplätze 
und Aufwuchshabitate (“Kinderstuben“) dienen können. Daher ist neben der Wiederherstellung der 
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Durchgängigkeit auch die Entwicklung vielfältiger Gewässerstrukturen an der Vechte und der Dinkel als 
Hauptwanderrouten der Fische und in deren bedeutenden Nebengewässern wichtig. 

Um einen effizienten Einsatz der Mittel sicherzustellen, wurden im Bearbeitungsgebiet Vechte bereits 
im ersten Bewirtschaftungszeitraum Prioritäten zur vorrangigen Umsetzung von Maßnahmen gesetzt. 
Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit sollen sich zunächst auf die Hauptwanderkorridore 
(überregionale Wanderrouten) und Gewässer mit einer guten strukturellen Ausstattung (Laich- und Auf-
wuchsgewässer) konzentrieren. Die im Bearbeitungsgebiet Vechte vorkommenden Wanderrouten und 
wichtigen Laich- und Aufwuchsgewässer sind in Abbildung 8 dargestellt.  

 
Abb. 8: Vorranggewässer für die Herstellung der Durchgängigkeit 
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Für den Erhalt bzw. die Entwicklung der Zielartenbestände ist die Durchgängigkeit dieser Gewässer-
systeme zwingende Voraussetzung. Im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit wurden im ersten Bewirtschaftungszeitraum bereits mehrere Maßnahmen zur Herstel-
lung / Optimierung der Durchgängigkeit durchgeführt. Der NLWKN hat, teilweise in Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis Grafschaft Bentheim, in den vergangenen Jahren bereits viele Maßnahmen umgesetzt, 
um die Durchgängigkeit zu verbessern. Am Hauptgewässer Vechte wurde nach Inkrafttreten der WRRL, 
dem Fluss vom Unterlauf (Grenze zu den Niederlanden) zum Oberlauf (Landesgrenze zu Nordrhein-
Westfalen) folgend, bis heute an 14 von insgesamt 15 Querbauwerksstandorten die ökologische Durch-
gängigkeit verbessert. Einen Überblick über die im niedersächsischen Teil der FGE Rhein an den über-
regionalen Wanderrouten bereits umgesetzten Maßnahmen veranschaulicht die Abbildung 9. Im Ein-
zelnen wurden Wehre und Kulturstauanlagen zurückgebaut und durch Sohlgleiten ersetzt oder Fisch-
aufstiegsanlagen und Umgehungsgerinne errichtet, um die Durchgängigkeit für die aquatische Fauna 
zu verbessern. Die Kosten für die bisher umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgän-
gigkeit an den Wanderrouten Dinkel und Vechte belaufen sich auf ca. 7,0 Mio. Euro. 

 
Abb. 9: Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den Fischwanderrouten Vechte und Dinkel 

An der Dinkel wurde im Jahr 2010 mit dem Bau des Umgehungsgerinnes am Wehr in Neuenhaus eine 
deutliche Verbesserung der Durchgängigkeit erreicht. Als letztes signifikante Wanderhindernis in der 
Dinkel wurde im Jahr 2020 das „Wehr War“ im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim in eine 
Sohlgleite umgestaltet. Im Jahr 2021 wurde das Vechtewehr in Schüttorf in eine naturnahe Sohlgleite 
umgebaut (Abbildung 10). Mit dieser Maßnahme soll nicht nur die Durchgängigkeit für die Gewässer-
lebewesen wieder hergestellt werden. In einem zweiten Schritt sollen auch die Strukturen von Fluss 
und Ufer selbst durch verschiedene Maßnahmen ökologisch aufgewertet werden. Hierzu wird zum 
Beispiel Totholz in das Gewässer eingebaut, Kiesbänke werden angelegt und Gehölze gepflanzt. 
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Zwischen den beiden Vechtearmen in Schüttorf soll eine neue Verbindung in Form einer soge-
nannten Flutrinne für mehr Diversität sorgen. Begrenzt werden auch eigendynamische Entwick-
lungsprozesse initiiert und toleriert. Ziel der Arbeiten ist es, der Vechte im urbanen Raum zu einem 
deutlich Natur näheren Zustand zu verhelfen. 

     
Abb. 10: Rückbau des Wehres in Schüttorf und Errichtung eines Raugerinnes im Jahr 2021  (Quelle: NLWKN) 

Für die weitere zielgerichtete Verbesserung der aquatischen Durchgängigkeit laufen derzeit weitere 
konkrete Maßnahmenplanungen an den bislang nur eingeschränkt passierbaren Querbauwerken in den 
Hauptwanderrouten Vechte und Dinkel. Diese betreffen u. a. die Funktionsfähigkeit des Umgehungs-
gerinnes am Dinkelwehr in Neuenhaus. Darüber hinaus sind Maßnahmen im Stadtgebiet von Nordhorn 
geplant. Hier teilt sich die Vechte in den sog. Ölmühlenarm (staugeregelt durch das Ölmühlenwehr) und 
den Kornmühlenarm. Eine Umgestaltung des Kornmühlenwehres zur Herstellung der Durchgängigkeit 
ist wegen der bestehenden innerstädtischen Bebauungen nur schwer zu realisieren und derzeit nicht 
geplant, so dass lediglich der Ölmühlenarm als durchgängig bezeichnet werden kann. Derzeit laufen 
Untersuchungen, um über den Einbau von Strömungslenkern im Unterlauf der Bauwerke die Lock-
strömung für Fische in den Ölmühlenarm zu verbessern. 

Auch an anderen kleineren Gewässern sind vom Vechteverband (ULV 114), zum Teil in Kooperation 
mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim und den Fischereiverbänden, bereits viele Maßnahmen zur 
Verbesserung der Durchgängigkeit durchgeführt worden. Diese Strategie wird im nun folgenden dritten 
Bewirtschaftungszeitraum sukzessive weiterverfolgt. 

Auch in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden wird an verschiedenen Projekten gearbeitet, um 
die ökologische Durchgängigkeit der Vechte und weiterer Gewässer zu verbessern. Zusammen mit den 
dortigen Partnern wurde eine abgestimmte, grenzüberschreitende Planung für die vorrangig durchzu-
führenden Maßnahmen zur Optimierung der Längsdurchgängigkeit für die flussgebietstypischen 
Wanderfischarten aufgestellt. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit wurden die vorhan-
denen Querbauwerke im Hinblick auf ihre Passierbarkeit für Fische bewertet und eine Priorisierung der 
Bauwerke vorgenommen. Die Ergebnisse dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind in einem 
Abschlussbericht veröffentlicht worden (AGDR 2017). 

Dennoch prägen die mit dem Gewässerausbau der vergangenen Jahrzehnte verbundenen nachteiligen 
Veränderungen der Gewässerstruktur das Bild der Fließgewässer im gesamten Bearbeitungsgebiet und 
sind auch an den Hauptgewässern Vechte und Dinkel unübersehbar. Die oben beschriebenen, bereits 
umgesetzten bzw. geplanten Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Vechte und 
Dinkel stellen jedoch eine wesentliche Voraussetzung für die Wiederansiedlung und nachhaltige Ent-
wicklung verschiedener Fischarten und Kleinlebewesen dar. In einem weiteren Schritt sind geeignete 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur besseren Vernetzung des gesamten 
Gewässersystems zu planen und umzusetzen. Dieser Planungsprozess muss auf der lokalen Ebene 
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durch die intensive Beteiligung der Wassernutzer und weiterer interessierter Stellen in der Gebiets-
kooperation unterstützt werden. Dabei gilt es, das Hauptaugenmerk vorrangig auf die ökologisch wirk-
samen Maßnahmen zu richten, die unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzungsansprüche inner-
halb des dritten Bewirtschaftungszyklus mit hoher Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich umgesetzt 
werden können.  

Aufgrund der großen Zahl an Querbauwerken ist die Wiederherstellung einer ausreichenden Längs-
durchgängigkeit der Gewässer bis 2027 nicht in allen Fällen realisierbar. Die Umsetzung der Einzel-
maßnahmen insbesondere an größeren Gewässern nimmt oftmals lange Planungs- und Genehmi-
gungszeiten in Anspruch. Mit Rückblick auf die ersten beiden Bewirtschaftungszeiträume zeigte sich 
häufig, dass die Erwartungen bezüglich einer zügigen Durchführung der Maßnahmen nicht erfüllt 
werden konnten. Verzögerungen im Planungs- und Genehmigungsprozess sind u. a. zurückzuführen 
auf konkurrierende Nutzungsansprüche (z. B. Landwirtschaft), rechtliche Aspekte (z. B. alte Staurechte) 
oder fachliche Gesichtspunkte (z. B. Natur- und Denkmalschutz). Dazu kommen die bereits im Kapitel 
3.1.1 genannten Hemmnisse. Die mangelnde lineare Durchgängigkeit bleibt deshalb auch im dritten 
Bewirtschaftungszeitraum eine wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage. Die vorhandenen Durchgängig-
keitskonzepte bilden für die zielgerichtete Maßnahmenumsetzung eine wichtige Grundlage. Einzel-
heiten zu den im dritten Bewirtschaftungszyklus geplanten ergänzenden Maßnahmen zur Verbesserung 
der Durchgängigkeit sind im Kapitel 4.3.1 beschrieben.  
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3.1.3 Reduzierung der Nährstoffeinträge 

Neben der Verminderung der hydromorphologischen Belastungen stellt die Reduzierung der Nähr- und 
Schadstoffeinträge in die Oberflächengewässer und das Grundwasser ebenfalls eine maßgebliche 
Bewirtschaftungsfrage dar. Diffuse Nährstoffbelastungen aus der Fläche wurden dabei als wichtigster 
Aspekt identifiziert. Die Dominanz der diffusen Nährstoffeinträge in die Gewässer erklärt sich dadurch, 
dass etwa 80 % der Fläche des Bearbeitungsgebietes Vechte intensiv landwirtschaftlich genutzt 
werden. Aufgrund der geringen Besiedlungsdichte und der vergleichsweise wenigen industriellen Direkt-
einleitungen haben punktuelle Einträge eine niedrige quantitative Bedeutung. 

Belastbare Aussagen zum Beitrag diffuser Quellen zur stofflichen Belastung eines Wasserkörpers sind 
nur auf Basis umfangreicher Datenerhebungen und/oder mit der Anwendung von Stoffeintragsmodellen 
möglich. Vor diesem Hintergrund wurden in Niedersachsen im Rahmen der dritten Bestandsaufnahme 
landesweite Nährstoffmodellierungen durchgeführt. Für die landesweite Nährstoffmodellierung wurde in 
Niedersachsen das sogenannte LUH Stoffhaushaltsmodell genutzt, welches ursprünglich von der 
Leibniz Universität Hannover entwickelt wurde. 

Um die Vorgehensweise bezüglich der Reduzierung der anthropogenen Nährstoffeinträge in Deutsch-
land zu harmonisieren, hat die LAWA im Jahr 2017 Empfehlungen für eine harmonisierte Vorgehens-
weise zum Nährstoffmanagement in Flussgebietseinheiten erarbeitet (LAWA 2017a). Thematisch 
befasst sich die Empfehlung mit der Harmonisierung der Methodik der Defizitanalyse, der Wirksamkeit 
von landwirtschaftlichen Maßnahmen und Nährstoffbilanzen. Eine wesentliche Empfehlung ist, einen 
bundesweit einheitlichen Ansatz zur Nährstoffmodellierung von Nährstoffbilanzüberschüssen und 
- einträgen über das Grundwasser bis zu den Küstengewässern zu entwickeln und darauf aufbauend 
die Wirksamkeit von Maßnahmen einheitlich abzuschätzen. Insbesondere zur Umsetzung der mit § 14 
der OGewV von 2016 festgelegten Bewirtschaftungsziele für Stickstoff und für die Beantwortung 
überregionaler Fragestellungen wurde auf Initiative der LAWA im Jahr 2019 eine deutschlandweite 
Modellierung im Rahmen des Projektes AGRUM-DE gestartet. Damit wird das Ziel verfolgt einen 
bundesweiten, konsistenten, von der Wasserwirtschaft und der Landwirtschaft gemeinsam getragenen, 
systemübergreifenden Lösungsansatz für die Nährstoffsituation zu erarbeiten. Es soll u. a. quantitative 
Angaben zur Herkunft und räumlichen Verteilung der Stickstoff- und Phosphoreinträge, zum aktuellen 
Minderungsbedarf und zu den Auswirkungen der novellierten Düngeverordnung liefern. Darauf aufbau-
end sollen Maßnahmen für eine Verbesserung der Wasserqualität abgeleitet und deren Auswirkungen 
abgeschätzt werden.  

Nach Abschluss der Arbeiten zu diesem Projekt liegt seit Ende August 2021 mit den aus dem AGRUM-
DE Projekt stammenden Modellergebnissen grundsätzlich ein bundesweit einheitlicher Bewertungs-
maßstab für überregionale Fragestellungen vor, der z. B. für die Darstellungen in den flussgebietsweiten 
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen genutzt werden kann, bei dem allerdings die 
Güte bzw. Auflösung der Eingangsdaten im Vergleich zu den regionalen Stoffeintragsmodellen der 
Länder teilweise gröber oder unvollständig ist. Bei den Planungen auf Länderebene spielen zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Maßnahmenprogramms 2021 bis 2027 noch weiterhin – bzw. soweit vorhan-
den – die detaillierteren Modellsysteme der Länder eine größere Rolle. 

Der den Modellrechnungen zugrundeliegende Ansatz umfasst folgende Vorgehensweise (siehe Abbil-
dung 11): 

1. Die Abbildung eines aktuellen Ausgangszustandes als Referenz (Basisjahr, z. B. 2016) einschließlich 
der Validierung auf Basis von Monitoringdaten, 

2. Entwicklung einer aktualisierten Referenz (Baseline-Szenario) auf der Basis des Ausgangszustandes 
(Basisjahr) unter Berücksichtigung der Wirkung der zwischenzeitlich umgesetzten und/oder 
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beschlossenen grundlegenden Maßnahmen, den gesetzlich verankerten Mindestanforderungen wie 
z. B. der Umsetzung der Düngeverordnung (DüV), 

3. die Ableitung des Handlungsbedarfs auf Basis des Baseline-Szenarios zur Erreichung des guten 
chemischen Zustands des Grundwassers bzgl. Nitrat sowie,  

4. die Ableitung des darüber hinaus gehenden Handlungsbedarfs zur Erreichung des guten ökologi-
schen Zustands oder Potenzials in den Oberflächengewässern bzgl. Phosphor bzw. der Bewirtschaf-
tungsziele für Stickstoff zum Schutz der Küstengewässer und 

5. die Analyse von Maßnahmenszenarien zur Abdeckung des Handlungsbedarfs nach Punkt 3 und 4. 

 
Abb. 11: Vorgehensweise AGRUM-Modellverbund  (Schmidt et al. 2020) 

Ein Großteil der Nährstoffeinträge in die Gewässer erfolgt aus landwirtschaftlichen Quellen. Um diese 
zu quantifizieren, ist die Ermittlung von Stickstoffüberschüssen auf Kreis-, Gemeinde- oder Feldblock-
ebene unerlässlich. Gemäß den LAWA-Empfehlungen zum Nährstoffmanagement (LAWA 2017a) 
wurden diese im Projekt AGRUM-DE unter Verwendung eines bundesweit einheitlichen Ansatzes 
gemeinsam mit der Landwirtschaft abgestimmt. Für Niedersachsen ergaben sich so Stickstoffbilanz-
überschüsse von etwa 200.000 t Nges/a. 

Eine direkte Übertragung der notwendigen Reduzierung der Stickstoffbelastung im Gewässer auf die 
notwendige Verminderung der Einträge (z. B. der Stickstoffbilanzüberschüsse der Landwirtschaft) ist 
aufgrund der komplexen Abbau- und Umsetzungsprozesse des Stickstoffs auf dem Fließweg Boden-
Grundwasser-Oberflächengewässer-Küstengewässer nicht möglich. Um den Handlungsbedarf der 
Frachten in zu reduzierende Einträge umzurechnen, sind also Modellierungen notwendig. 

Das Projekt AGRUM-DE war Stand Dezember 2020 noch nicht abgeschlossen. Um für das Handlungs-
feld der Reduzierung der Nährstoffeinträge dennoch Hinweise für die Bewirtschaftungsplanung beizu-
steuern, wurden im Entwurf des Maßnahmenprogramms für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein 
erste Zwischenergebnisse mit einem Bearbeitungsstand vom 30.06.2020 dargestellt. Basis für diesen 
Bearbeitungsstand bilden die sich teilweise noch in Abstimmung befindenden Nährstoffbilanzen mit 
Stand vom Februar 2020 sowie die Datengrundlagen der hydrologischen Modellierung mit Stand vom 
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März 2020. Im weiteren Projektverlauf haben sich aufgrund der Aktualisierungen bzw. Verfeinerungen 
in den Datengrundlagen auch weitere Änderungen in den Modellierungsergebnissen ergeben. Dennoch 
sind die wesentlichen Aussagen des Projektes erhalten geblieben. 

Die Ergebnisse des bundesweiten Modells AGRUM-DE stimmen in der Tendenz in der Regel mit den 
Kernaussagen des Landesmodells überein. Aufgrund der für die LUH-Modellierung teilweise kleinräu-
miger oder auf Basis genauerer Erhebungen differenzierter vorliegender Datengrundlagen kann es 
jedoch zu Abweichungen kommen, die regional auch in relevanter Größenordnung liegen können.  

Ziel der bundesweiten Modellierung ist eine fortgesetzte Weiterentwicklung sowohl der methodischen 
Ansätze als auch der verwendeten Datengrundlagen. Dies wird in den kommenden Jahren auch im 
Zusammenhang mit dem düngerechtlichen Wirkungsmonitoring weiter fortgesetzt. Diesem Modellfort-
schritt sind bereits jetzt Abweichungen zwischen dem Entwurf des Maßnahmenprogramms und dem 
hier vorliegenden finalen Maßnahmenprogramm geschuldet. Die Zusammenschau der Ergebnisse der 
bundesweiten Modellierung mit AGRUM-DE und der landesweit vorliegenden Informationen (LUH-
Modellierung und/oder Daten zur landwirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre) liefert eine hinrei-
chende Grundlage zur Abschätzung des Handlungsbedarfes und somit zur Maßnahmenplanung. 

Nährstoffe in Oberflächengewässern 

Die Wasserqualität hat einen bedeutenden Einfluss auf die Gewässer als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen. Die Gewässergüte im niedersächsischen Teil der FGE Rhein wird aber durch vom Menschen 
verursachte Nährstoffeinträge z. B. aus Kläranlagen und Landwirtschaft beeinflusst. Hinsichtlich einer 
eventuellen Nährstoffbelastung sind aus gewässerökologischer Sicht in der Regel die Gesamtgehalte 
von Stickstoff und Phosphor von Relevanz. Daher werden zur Bewertung häufig die Summenparameter 
Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor verwendet. Gesamtstickstoff als Summe aller Stickstoffverbin-
dungen wie zum Beispiel Nitrat, Nitrit oder Ammonium entfaltet vor allem in Übergangs- und Küsten-
gewässern eine eutrophierende Wirkung. Gesamtphosphor beinhaltet als Summe die verschiedenen 
anorganischen und organischen Phosphorverbindungen wie z. B. Orthophosphat und ist insbesondere 
in den oberirdischen Gewässern des Binnenlandes für die Eutrophierung verantwortlich. 

Durch den Zwischenabfluss, Drainagen und das Grundwasser werden überschüssige, von den Pflanzen 
bzw. vom Boden nicht aufgenommene Stickstoffverbindungen in die Oberflächengewässer eingetragen. 
Phosphorverbindungen können über den Zwischenabfluss und Drainagen und auch über Abschwem-
mungen oder Erosion von Ackerflächen in die Oberflächengewässer gelangen. Durch die Nährstoff-
einträge kommt es in den natürlicherweise nährstoffarmen Oberflächengewässern – insbesondere in 
aufgestauten, langsam fließenden Bereichen - zu mehr oder weniger ausgeprägten Eutrophierungs-
erscheinungen, verbunden mit übermäßigem Pflanzen- und Algenwachstum, starker Trübung, Ver-
schlammung und Sauerstoffmangel. Das betrifft insbesondere die vielen, über Staustufen regulierten 
Gewässerabschnitte und die künstlichen Kanäle, die zumeist extrem niedrige Fließgeschwindigkeiten 
aufweisen. Damit verbundene Veränderungen der Zusammensetzung der typischen Gewässerfauna 
und -flora führen im Ergebnis häufig zu verarmten und anspruchslosen Lebensgemeinschaften. Typi-
sche Fließgewässerbewohner sind in derartigen Gewässern nur mit wenigen Arten und sehr geringen 
Individuenzahlen vertreten. Die durch die erhöhten Nährstoffeinträge hervorgerufenen erheblichen 
Störungen der natürlichen Biozönose können dazu führen, dass der von der WRRL angestrebte gute 
ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial bei vielen Fließgewässern verfehlt wird. Die 
hohen Nährstofffrachten in den Fließgewässern bewirken insbesondere auch eine Eutrophierung des 
Ijsselmeeres und der Nordsee. 

Für alle in Deutschland in die Nordsee mündenden Flüsse wurde ein Zielwert für die Übergabepunkte 
limnisch-marin in Höhe von 2,8 mg/l Gesamtstickstoff abgeleitet, um mittel- bis langfristig die Bewirt-
schaftungsziele für die Küstengewässer zu erreichen (BLMP 2011). Die angestrebten meeresökologi-
schen Zielwerte können nur durch Maßnahmen, die das gesamte Flusseinzugsgebiet einbeziehen 
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(Küsten-, Übergangs- und insbesondere Binnengewässer einschließlich ihrer Einzugsgebiete), erreicht 
werden. In diesem Zusammenhang hat die LAWA eine Empfehlung zur Übertragung meeresökolo-
gischer Reduzierungsziele auf das Binnenland erarbeitet. Bei der Übertragung des o. g. Zielwertes von 
2,8 mg/l Gesamtstickstoff auf das Binnenland wurden die im Gewässersystem ablaufenden Prozesse 
(Stoffumsetzung, Rückhalt- und Verlustprozesse) sowie die gewässerinterne Nährstoffretention berück-
sichtigt (LAWA 2017b).  

Zur Sicherstellung des Meeresschutzes hat Deutschland mit der Novellierung der Oberflächen-
gewässerverordnung im Jahr 2016 im § 14 ein Bewirtschaftungsziel von 2,8 mg/l Gesamtstickstoff fest-
gelegt. In der Oberflächengewässerverordnung wird diesbezüglich weiter ausgeführt, dass ein Jahres-
mittelwert von 2,8 mg/l nicht überschritten werden darf bei: 

 allen in die Nordsee mündenden Flüssen am Grenzscheitel limnisch/marin und 

 bei Flüssen, deren Mündungsbereich sich außerhalb des Bundesgebiets befindet, an den Punkten 
an denen diese Flüsse das Bundesgebiet endgültig verlassen. 

Zur Veranschaulichung der Entwicklung der Nährstoffsituation im Hauptlauf der Vechte sind in den 
Abbildungen 12 und 13 die Gesamtstickstoff- und Gesamtphosphorkonzentrationen (Gesamt-N, 
Gesamt-P) für den Zeitraum 2000 bis 2020 an der Messstelle Vechte-Laar dargestellt. Die Messstelle 
befindet sich im Bereich der Staatsgrenze zu den Niederlanden und markiert damit den für das Bewirt-
schaftungsziel nach § 14 OGewV maßgeblichen Übergabepunkt an dem ein Fluss das Bundesgebiet 
verlässt.  

 
Abb. 12: Stickstoffkonzentration (Gesamt-N) an der Messstelle Vechte/Laar (Zeitraum 2000 bis 2020) 

Es zeigt sich, dass der Meeresschutz-Zielwert für Gesamt-Stickstoff von 2,8 mg/l im gesamten darge-
stellten Zeitraum meist deutlich überschritten wird. Dennoch sind erste Erfolge der bisherigen Reduzie-
rungsbemühungen an einem leicht sinkenden Trend abzulesen. Während in den Küstengewässern das 
Algenwachstum vor allem durch die Stickstoffeinträge bestimmt wird, sind in den Fließgewässern und 
Seen des Binnenlandes in erster Linie die verfügbaren Phosphorgehalte ausschlaggebend für das 
Algenwachstum. Bezüglich der Phosphorkonzentrationen gilt gemäß Oberflächengewässerverordnung 
in der Vechte bei Laar ein gewässertypspezifischer Orientierungswert von 0,10 mg/l Gesamt-P im 
Jahresmittel. Die in Abbildung 13 dargestellten Jahresmittelwerte der Gesamt-Phosphat-Konzentration 
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überschreiten diesen Wert im Zeitraum von 2000 bis 2016 dauerhaft. In den letzten vier Jahren wurde 
der Orientierungswert knapp eingehalten. 

 
Abb. 13: Phosphorkonzentration (Gesamt-P) an der Messstelle Vechte/Laar (Zeitraum 2000 bis 2020) 

Auch andere Fließgewässer im Bearbeitungsgebiet Vechte weisen deutlich überhöhte Gehalte an 
Nährstoffen auf wie die Auswertung der Daten des Gewässerüberwachungssystem Niedersachsen 
(GÜN) im Rahmen der Defizitanalyse zeigen. Einen Überblick über die aktuelle Nährstoffsituation in den 
Fließgewässern gibt die Veröffentlichung „Nährstoffsituation der Binnengewässer in Niedersachsen – 
Gewässerüberwachung Niedersachsen und landesweite Modellierung“ (NLWKN 2021c). Informationen 
zur Entwicklung der Messwerte bei den GÜN Messstellen können auch im Internet über den 
Umweltkartenserver des MU abgerufen werden1.  

Danach verfehlen viele Messstellen im niedersächsischen Teil der FGE Rhein nach wie vor die Zielwerte 
der Oberflächengewässerverordnung für Stickstoff und Phosphor. In Niedersachsen ist die Belastungs-
situation der Fließgewässer insgesamt als unbefriedigend einzustufen, wobei die Belastungsschwer-
punkte insbesondere in den Einzugsgebieten von Ems und Vechte liegen. Die Nährstoffbelastung der 
Oberflächengewässer ist teilweise auch auf die schlechte Qualität des Grundwassers zurückzuführen, 
welches über den Zwischenabfluss und den Grundwasserzustrom in die Fließgewässer gelangt. Durch 
vorhandene landwirtschaftliche Drainagen wird dieser Prozess noch beschleunigt und verstärkt.  

Seit 1991 hat die Umsetzung der Kommunalabwasser-Richtlinie (RL 91/271/EWG) zu einer deutlichen 
Verbesserung der kommunalen und industriellen Abwasserreinigung geführt. Die Belastungen der 
Oberflächengewässer mit Nähr- und Schadstoffen aus Punktquellen sind aufgrund der technischen Ver-
besserungen der Reinigungsleistungen der Kläranlagen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückge-
gangen. 

Für die Oberflächengewässer bestätigen Analysen mit dem Modellverbund AGRUM-DE für das Modell-
Basisjahr 2016, dass in Niedersachsen nur etwa 11 % der Stickstoffeinträge (ca. 5.500 t Nges/a) und 
20 % der Phosphoreinträge (ca. 670 t Pges/a) aus urbanen Systemen und Punktquellen stammen (Abbil-
dung 14). Dabei werden Einträge aus kommunalen Kläranlagen, kleinen Kläranlagen (50 bis 2.000 EW), 

                                                      
1 Niedersächsische Umweltkarten: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/ 
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industriellen Direkteinleitern, Mischkanalisationsüberläufen, Trennkanalisation, Klein-Kläranlagen 
(Rohr, Graben sowie Kanalisation) berücksichtigt. Der deutlich größere Teil ist auf diffuse Quellen 
zurückzuführen. Insgesamt wurden nach den Modellierungen im Projekt AGRUM-DE im Modell-Basis-
jahr 2016 über diffuse Quellen 89 % der Stickstoffeinträge (ca. 42.200 t Nges/a) und etwa 80 % der 
Phosphoreinträge (ca. 2.600 t Pges/a) in die niedersächsischen Oberflächengewässer eingetragen. In 
einem kombinierten Ansatz werden im Rahmen des Projektes AGRUM-DE alle diffusen Einträge von 
Nährstoffen differenziert für die Eintragspfade atmosphärische Deposition, Abschwemmung, Erosion, 
Dränagen, Zwischenabfluss und Grundwasser betrachtet. Letztere beinhalten auch die diffusen Ein-
träge aus urbanen Systemen. Die Verteilung der Nährstoffeinträge auf die einzelnen Eintragspfade ist 
regional unterschiedlich. Die Modellergebnisse bestätigen, dass der Großteil der Stickstoffeinträge über 
das Grundwasser und den Zwischenabfluss in die Oberflächengewässer gelangt. Beim Phosphor hat 
der Eintrag über Drainagen mit 49 % die größte Bedeutung. 
 

  
Abb. 14: Stickstoff- und Phosphoreinträge in die niedersächsischen Oberflächengewässer im Basisjahr 2016  

(Quelle: AGRUM-DE, Bearbeitungsstand: 31.08.2021) 

Die Berechnung des Minderungsbedarfs der Phosphoreinträge (Frachten) in die Oberflächengewässer 
zur Zielerreichung aus dem Projekt AGRUM-DE ergibt für Niedersachsen einen Handlungsbedarf von 
ca. 1.200 t Pges/a. Der Minderungsbedarf der Stickstoffeinträge zur Erreichung der Ziele in den Küsten-
gewässern beträgt nach den AGRUM-DE Berechnungen ca. 14.000 t Nges/a bezogen auf die zu redu-
zierenden Frachten an den jeweiligen Auslasspunkten gemäß § 14 Abs. 1 der Oberflächengewässer-
verordnung.  

Durch die hohen Nährstoffkonzentrationen kommt es zu Eutrophierungserscheinungen in den Ober-
flächengewässern. Massive Veränderungen der natürlichen Lebensgemeinschaften sind die Folge. Vor 
allem die Qualitätskomponenten Makrophyten und Phytobenthos sowie Phytoplankton reagieren sensi-
bel auf Nährstoffbelastungen. Belastungen durch Ammonium können zudem die Qualitätskomponente 
Fischfauna beeinträchtigen. Die Nährstoffbelastung ist deshalb eine der wesentlichen Ursachen dafür, 
dass der Großteil der Oberflächenwasserkörper in Niedersachsen den guten ökologischen Zustand 
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bzw. das gute ökologische Potenzial verfehlt. In Fließgewässern und insbesondere in Stauhaltungen im 
Binnenland wirkt vor allem Phosphor eutrophierend. Eine erhöhte Verfügbarkeit von Phosphor fördert 
ein übermäßiges Pflanzen- und Algenwachstum, in deren Folge sich konkurrenzstarke Arten ausbreiten 
und dabei typspezifische und häufig wertgebende Arten für einen guten ökologischen Zustand/Potenzial 
nach WRRL aus den Gewässern verdrängen. 

Nährstoffe im Grundwasser 

Für das Grundwasser wurden Qualitätsanforderungen an die chemische Beschaffenheit über die 
Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) eingeführt. Darin sind erstmalig Qualitätsziele festgelegt, die von 
den Mitgliedstaaten verlangen, die Grundwasserqualität anhand gemeinsamer Kriterien zu überwachen 
und zu bewerten sowie Trends in der Grundwasserverschmutzung zu ermitteln und umzukehren. Die 
Richtlinie trägt somit den Anforderungen der WRRL im Hinblick auf die Bewertungen des chemischen 
Zustands des Grundwassers sowie auf die Ermittlung und Umkehrung signifikanter, anhaltend steigen-
der Trends der Schadstoffkonzentrationen Rechnung.  

Europaweit einheitliche Grundwasserqualitätsnormen wurden für die Parameter Nitrat (50 mg/l) und 
Pestizide (0,1 μg/l Einzelstoff bzw. 0,5 μg/l Summe PSM), festgelegt. Für weitere Schadstoffe sieht die 
Grundwasserrichtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der ermittelten Risiken 
sowie der Stoffliste in Anhang II der Richtlinie eigene Grundwasserqualitätsnormen (bezeichnet als 
„Schwellenwerte“) festlegen. In den folgenden Ausführungen werden diese Stoffe als Annex II- Schad-
stoffe bezeichnet. Die Grundwasserrichtlinie wurde im Jahr 2014 durch die Richtlinie 2014/80/EU geän-
dert. Die Anpassungen betreffen u. a. die Vorgehensweise bei der Berücksichtigung von geogenen Hin-
tergrundbelastungen und die Aufnahme von Nitrit und Gesamtphosphor in die Mindestliste von Schad-
stoffen für die die Mitgliedsstaaten nationale Schwellenwerte festzulegen haben. Die Regelungen der 
RL 2006/118/EG und der RL 2014/80/EU sind über die Grundwasserverordnung (GrwV 2010) und die 
erste Verordnung zur Änderung der Grundwasserverordnung vom 04. Mai 2017 in nationales Recht 
übernommen worden.  

Die Aktualisierung der Bestandsaufnahme im Jahr 2019 und die aktuelle Bewertung des chemischen 
Zustands dokumentieren, dass nach wie vor ein Großteil der Grundwasserkörper im niedersächsischen 
Teil der FGE Rhein die Ziele hinsichtlich des chemischen Zustands, insbesondere aufgrund der diffusen 
Stoffeinträge aus der Landwirtschaft verfehlt. Im Vordergrund stehen Belastungen durch Stickstoffein-
träge, die sich in erhöhten Nitratkonzentrationen im Grundwasser zeigen. Bei zwei Grundwasserkörpern 
führen auch nachgewiesene PSM zu einer Einstufung in den schlechten chemischen Zustand. Über-
schreitungen der Schwellenwerte bei den Annex-II Schadstoffen wurden hingegen nicht festgestellt. In 
Tabelle 3 sind die aktuellen Bewertungsergebnisse für den chemischen Zustand der Grundwasser-
körper dargestellt. Neben der Darstellung des chemischen Gesamtzustandes wurde zusätzlich eine 
Differenzierung in die Schadstoffgruppen Nitrat, PSM und Annex II- Schadstoffe vorgenommen.  

Tab. 3: Anzahl der Grundwasserkörper im schlechten chemischen Zustand und relevante Parameter für die Ziel-
verfehlung   

Bewertung Anzahl GWK 
gesamt 

Anzahl Grundwasserkörper im schlechten chemischen Zustand 

Nitrat PSM Annex-II Stoffe Gesamt 

2021 9 5 2 0 5 

Im niedersächsischen Teil der FGE Rhein befinden sich aktuell 5 von insgesamt 9 Grundwasserkörpern 
in einem schlechten chemischen Zustand. Bei allen 5 Grundwasserkörpern sind Überschreitungen der 
Umweltqualitätsnorm bei Nitrat für die Einstufung in den schlechten chemischen Zustand (mit-)verant-
wortlich. Nach wie vor sind die chemischen Belastungen im niedersächsischen Teil der FGE Rhein im 
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Wesentlichen bzw. fast ausschließlich durch landwirtschaftliche Nutzungseinflüsse bedingt (Nitrat, 
PSM). Die intensive landwirtschaftliche Flächennutzung ist somit eine maßgebliche Ursache der Grund-
wasserbelastungen. Auf die signifikanten Belastungen mit Pflanzenschutzmitteln wird später im Kapitel 
3.1.4 eingegangen. Nachfolgend wird die Nitratbelastung der Grundwasserkörper betrachtet. 

Im Rahmen des Projektes AGRUM-DE werden die Stickstoffeinträge in das Grundwasser unterteilt in 
Stickstoffeinträge aus diffusen Quellen sowie aus urbanen Systemen. Nach den Modellierungen von 
AGRUM-DE wurden in Niedersachsen im Modell-Basisjahr 2016 ca. 98 % der gesamten Stickstoff-
einträge (ca. 85.000 t Nges/a) über diffuse Quellen ins Grundwasser eingetragen. Nur etwa 2 % der 
Stickstoffeinträge (ca. 2.000 t Nges/a) in das Grundwasser stammen aus urbanen Systemen (Abbildung 
15). Bei den Einträgen aus urbanen Systemen wird differenziert in die drei Eintragspfade: Exfiltration 
aus Kanalisation, Versickerung aus nicht versiegelten Flächen und Kleinkläranlagen. Der aus Punkt-
quellen stammende Anteil der Nährstoffeinträge spielt danach im Bereich des Grundwassers nur eine 
untergeordnete Bedeutung. 

 

Abb. 15: Stickstoffeinträge in das Grundwasser in Niedersachsen im Basisjahr 2016 
(Quelle: AGRUM-DE, Bearbeitungsstand: 31.08.2021) 

Nach den Berechnungen von AGRUM-DE (Rückrechnungen des Handlungsbedarfs der Frachten auf 
die Einträge) liegt der Minderungsbedarf für Stickstoff zur Erreichung der Ziele in den Grundwasser-
körpern Niedersachsens (bezogen auf das Modell-Basisjahr 2016) insgesamt bei ca. 43.000 t Nges/a. 
Dieser bezieht sich auf die Flächen in den Grundwasserkörpern, die entweder aufgrund von Nitrat 
schlecht bewertet sind, einen steigenden Nitrat-Trend aufweisen oder für die ein Risiko besteht, dass 
die Ziele aufgrund von Nitrat in 2027 nicht erreicht werden. Im niedersächsischen Teil der FGE Rhein 
beläuft sich der Minderungsbedarf der Stickstoffeinträge zur Erreichung des Grundwasserschutzziels 
auf ca. 2.600 t Nges/a. 

Ein Großteil der Nährstoffeinträge in die Gewässer erfolgt aus landwirtschaftlichen Quellen. In diesem 
Zusammenhang kommt der Umsetzung der Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG) eine wesentliche Bedeu-
tung zu. In Deutschland besteht das Aktionsprogramm zur Umsetzung der Nitratrichtlinie aus der 
Düngeverordnung (DüV) und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV). Um den Vorgaben der Richtlinie gerecht zu werden, hat Deutschland im Jahr 2017 mit 
einer Novellierung der Düngeverordnung schärfere Regeln für die Düngepraxis der Landwirtschaft ein-
geführt. Zu den mit der Düngeverordnung 2017 eingeführten Regelungen gehört beispielsweise die 
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Einführung einer Stoffstrombilanz (für Stickstoff und Phosphor) für viehstarke Betriebe. In Niedersach-
sen wurde im Herbst 2019 die „Niedersächsische Verordnung über Meldepflichten in Bezug auf Nähr-
stoffvergleiche und Düngebedarf sowie über den gesamtbetrieblichen Düngebedarf (NDüngMeldVO)“ 
verabschiedet, um landesweit einen Überblick über die Nährstoff-Bilanzüberschüsse zu erlangen. 
Darüber hinaus hat Niedersachsen die bundesweit geltende Verbringungsverordnung erweitert, und 
bereits im Jahr 2012 die „Niedersächsische Verordnung über Meldepflichten und die Aufbewahrung von 
Aufzeichnungen in Bezug auf Wirtschaftsdünger (WdüngMeldPflV)“ eingeführt. Abgebende Betriebe 
werden damit dazu verpflichtet, das Inverkehrbringen und die Abgabe von Wirtschaftsdüngern an eine 
zentrale Datenbank zu melden. Durch die bestehende Meldepflicht von Wirtschaftsdüngerabgaben wird 
eine effektive Überwachung der Nährstoffströme ermöglicht.  

Zudem wurde den Bundesländern mit Änderung der Düngeverordnung im Jahr 2017 die Befugnis über-
tragen, zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung mit Nitrat oder Phosphat, in Gebieten mit 
besonders hoher Nährstoffbelastung zusätzliche Auflagen für die Düngung zu erlassen. Niedersachsen 
ist dem nachgekommen und hat im Jahr 2019 entsprechende Gebietskulissen und Auflagen über die 
„Niedersächsische Verordnung über düngerechtliche Anforderungen zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat oder Phosphat (NDüngGewNPVO vom 28.11.2019)“ festgelegt.  

Da die mit der Düngeverordnung 2017 eingeführten Regelungen nach Auffassung der EU-Kommission 
jedoch nicht ausreichend waren, um die Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie einzuhalten, wurde die 
Düngeverordnung in Abstimmung mit der EU-Kommission erneut überarbeitet. Mit der nochmaligen 
Änderung der Düngeverordnung vom 28. April 2020 wurden bezüglich der nährstoffbelasteten Gebiete 

(1) verpflichtende Maßnahmen für alle als nitratbelastet oder durch Phosphateinträge als eutro-
phiert ausgewiesenen Gebiete festgelegt und 

(2) eine bundeseinheitliche Methodik zur Ausweisung dieser Gebiete vorgegeben. 

Von diesen Maßnahmen (u. a. Reduzierung der Düngung auf 80 % des ermittelten Düngebedarfs, ein-
zelschlagbezogene Grenze der organischen Düngung von 170 kg N/ha und Jahr, verpflichtende 
Zwischenfrucht vor Sommerungen, deutliche Einschränkung der Herbstdüngung) ist eine deutlich 
stärkere Reduzierung der Gewässerbelastung als von den seit 2017 in den nitratbelasteten Gebieten 
geltenden Anforderungen zu erwarten. Die Länder müssen zusätzlich mindestens zwei weitere Maß-
nahmen vorschreiben.  

Zur Vereinheitlichung der Vorgehensweise bei der Ausweisung wurde am 10.11.2020 die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV GeA) 
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Verwaltungsvorschrift beinhaltet bundeseinheitliche Vorgaben, 
die eine rechtssichere, differenzierte und verursachergerechte Ausweisung von mit Nitrat belasteten 
und durch Phosphor eutrophierten Gebiete in allen Ländern ermöglichen soll. Aufgrund der rechtlichen 
Änderungen waren die Bundesländer verpflichtet die Ausweisung der entsprechenden Gebietskulissen 
zu überprüfen und die diesbezüglich bestehenden landesrechtlichen Verordnungen anzupassen. 
Zusammen mit der Düngeverordnung bildete die AVV GeA die Grundlage für die Novellierung der 
Landesdüngeverordnungen, mit denen entsprechende Gebietskulissen durch die Länder auszuweisen 
waren.  

Prognose des verbleibenden Handlungsbedarfs für die Oberflächenwasserkörper und die 
Grundwasserkörper im Zieljahr 2027 

Es wird erwartet, dass die beschriebenen grundlegenden Maßnahmen und die damit verbundenen 
Maßnahmen und Auflagen einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der WRRL-Ziele und insbe-
sondere auch zur Erreichung der Meeresschutzziele leisten. 
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In einem ersten Prognoseszenario im AGRUM-DE Projekt wurde die eintragsmindernde Wirkung der 
novellierten Düngeverordnung vom April 2020 auf die Stickstoffüberschüsse in Niedersachsen im Ent-
wurf des Maßnahmenprogramms abgeschätzt. Auf Basis der Landesverordnung und der dort ausge-
wiesenen mit Nitrat belasteten Gebiete (Stand: Mai 2021) wurde das Prognoseszenario aktualisiert, um 
dieses in den finalen Maßnahmenprogrammen 2021 bis 2027 berücksichtigen zu können. Die 
Wirkungsprognosen sind jedoch auch vor dem Hintergrund der Umsetzung der Maßnahmen und der 
laufenden Diskussionen über die Umsetzung der Nitratrichtlinie mit Unsicherheiten verbunden. Diese 
lassen zwar eine exakte Aussage über die Wirkung in den Gewässern noch nicht zu, ermöglichen 
jedoch eine Abschätzung der Bilanzüberschüsse unter Berücksichtigung der agrarstrukturellen Entwick-
lungen und der Düngeverordnung 2020 im Zieljahr 2027. Die so zu erwartende Reduktion der Bilanz-
überschüsse beläuft sich nach der Prognose von AGRUM-DE für Niedersachsen auf etwa 45 %, so 
dass man von einem entscheidenden Beitrag zur Zielerreichung in den Gewässern ausgehen kann. 
Werden die oben für das Modell-Basisjahr 2016 genannten Stickstoffbilanzüberschüsse von 200.000 t 
Nges/a zugrunde gelegt, ergibt sich eine Reduktion von ca. 90.000 t Nges/a für Niedersachsen. 

Aufgrund der komplexen Transport- und Abbauprozesse lässt sich eine Reduzierung der Stickstoff-
bilanzen nicht 1:1 auf die Reduzierung der Einträge in die Gewässer übertragen. Zu deren Ermittlung 
sind erneute Modellierungen notwendig. Nach diesen Berechnungen lässt sich in erster Näherung mit 
den oben ausgeführten Einschränkungen zur Genauigkeit ein verbleibender Minderungsbedarf der 
Stickstoffeinträge (Überschüsse) zur Erreichung des Grundwasserschutzziels für das Zieljahr 2027 in 
Höhe von ca. 2.500 t Nges/a1 prognostizieren. Auch bei einer Berechnung, die davon ausgeht, dass sich 
in den Grundwasserkörpern überall ein guter Grundwasserzustand eingestellt hat, dass darüber hinaus 
kein steigender Nitrat-Trend oder das Risiko besteht, die Ziele aufgrund von Nitrat nicht zu erreichen, 
so verbleibt für Niedersachsen in den Küstengewässern nach den Modellierungen von AGRUM-DE 
immer noch ein Minderungsbedarf von ca. 300 t Nges/a für das Zieljahr 2027. Für eine sichere Ziel-
erreichung sind also ergänzende Maßnahmen vorzusehen. 

Im Hinblick auf die Ableitung des Handlungsbedarfes kommt der Wirkung der seit dem Basisjahr 2016 
umgesetzten und/oder beschlossenen grundlegenden Maßnahmen eine große Bedeutung zu. Tatsäch-
lich sind Verbesserungen bei der Minderung der Nährstoffüberschüsse im landwirtschaftlichen Sektor 
bereits deutlich sichtbar. So belegt beispielsweise der letzte Nährstoffbericht des Landes Niedersach-
sen für den Berichtszeitraum 2019/2020, dass die Stickstoffsalden auf Landesebene in den letzten 
Jahren deutlich gesunken sind (siehe Abbildung 16). Der Stickstoffsaldo beschreibt die Differenz 
zwischen dem Düngebedarf der Pflanzen nach § 4 Düngeverordnung und der mit organischen und 
mineralischen Düngemitteln ausgebrachten Düngermenge. Ein besonders starker Rückgang des N-
Düngesaldos ist in den Wirtschaftsjahren 2017/18 bis 2019/2020 festzustellen. Dazu haben in Nieder-
sachsen die Verschärfung der Düngeverordnung 2017 und die Einführung einer Meldepflicht der Nähr-
stoffvergleiche und des gesamtbetrieblichen Düngebedarfs beigetragen. Der Rückgang resultiert vor-
nehmlich aus einem verminderten Mineraldüngerverbrauch und einer rückläufigen Stickstoffaufbringung 
über organische Düngemittel. Neben den düngerechtlichen Änderungen ist davon auszugehen, dass 
der starke Rückgang des Mineraldüngereinsatzes zum Teil auch auf die außerordentlich trockene 
Witterung in den Jahren 2018 und 2019 zurückzuführen ist. Der Nährstoffanfall aus der Tierhaltung hat 
sich wegen eines Rückgangs der Tierzahlen und des zunehmenden Einsatzes von nährstoffreduziertem 
Futter verringert. Allerdings zeigen sich innerhalb des Landes weiterhin deutliche regionale Unter-
schiede. So ergeben sich für die Region Weser-Ems nach wie vor landesweit die höchsten Stickstoff-
überschüsse, auch wenn hier seit dem letzten Berichtsjahr, bis auf den noch bestehenden Überschuss 

                                                      
1 Bezogen auf die Flächen in den Grundwasserkörpern, die entweder aufgrund von Nitrat schlecht bewertet sind, einen 

steigenden Nitrat-Trend aufweisen oder für die ein Risiko besteht, dass die Ziele aufgrund von Nitrat in 2027 nicht erreicht 
werden 
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im Landkreis Cloppenburg, die zulässige Obergrenze von 170 kg N/ha eingehalten wird. Diese Entwick-
lung zeigt, dass die Maßnahmenkombination bestehend aus düngerechtlichen Vorgaben, Wasser-
schutzberatung sowie weiteren ergänzenden Maßnahmen wirkt. 

 

Abb. 16: Entwicklung des Stickstoff-Düngesaldos auf Landesebene in Niedersachsen (Quelle: Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen 2021) 

Die konsequente Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen wird auch in der dritten Bewirtschaftungs-
periode durch weitere ergänzende Maßnahmen wie die Fortsetzung der landwirtschaftlichen Beratung 
und die Förderung von Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen begleitet. Dabei haben Einzelmaß-
nahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft eine 
besondere Bedeutung. Sie sind in fast allen Grundwasserkörpern im niedersächsischen Teil der FGE 
Rhein, die wegen Nitrat in einem schlechten Zustand sind, vorgesehen. Zudem wurden dort, wo Nähr-
stoffeinträge aus anderen Quellen, wie zum Beispiel signifikante Abläufe aus Siedlungsgebieten, die 
Zielerreichung verhindern, entsprechende ergänzende Maßnahmen in die Maßnahmenprogramme auf-
genommen. Die Identifizierung der betroffenen Wasserkörper erfolgte über die Auswertung von 
Emissions- und Monitoringdaten. Weitere Einzelheiten zu den im niedersächsischen Teil der FGE Rhein 
geplanten ergänzenden Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge in die Gewässer finden sich in 
Kapitel 4.3. 

Vorbehalt weiterer Maßnahmen zur Minderung von Nährstoffeinträgen 

Insgesamt ist festzustellen, dass mit einer weiteren Umsetzung der nun geplanten Maßnahmen die 
Nährstoffminderungsziele im Grundwasser, in den Oberflächengewässern und an der Vechte bei Laar 
(Auslasspunkt zu den Niederlanden) grundsätzlich erreicht werden können. Dazu tragen insbesondere 
die grundlegenden Maßnahmen über die Änderungen der Düngeverordnung 2017 und 2020 sowie die 
ergänzenden landesrechtlichen Regelungen, unter Einbeziehung der vorgesehenen ergänzenden 
Maßnahmen bei.  

Das Land wird die Entwicklung von Nährstoffeinträgen in das Grundwasser, insbesondere in Bezug 
auf Nitrat, sowie die diesbezügliche Rechtslage während des Planungszeitraums 2021 - 2027 laufend 
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weiter beobachten. Ob das Düngerecht auf Bundesebene eventuell erneut geändert wird, ist derzeit 
- im 4. Quartal 2021 - ungewiss. 

Das Land wird unter Berücksichtigung standörtlicher Gegebenheiten im Rahmen seiner rechtlichen 
Möglichkeiten, etwa auf dem Gebiet des Düngerechts, möglichst zeitnah - spätestens bis 2027 - die-
jenigen Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, damit die Anwendung stickstoffhaltiger Dünge-
mittel keine Überschreitung des Schwellenwertes von 50 mg/l Nitrat in den Grundwasserkörpern 
verursacht. Dabei werden etwaige Änderungen des Bundesrechts im Jahr 2022 berücksichtigt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Nährstoffe bis zum Eintrag in die Oberflächengewässer und/oder 
das Grundwasser Verweilzeiten von weniger als 1 Jahr, aber auch bis zu mehr als 100 Jahren unterlie-
gen. Geringe Verweilzeiten ergeben sich dabei generell für Regionen in Gewässernähe, für Regionen 
mit hoher Gewässerdichte und/oder für Regionen mit steilen hydraulischen Gradienten (Festgesteins-
regionen). Ob damit eine Zielerreichung auch für alle Fließgewässer- und Grundwasserkörper im 
Binnenland möglich ist, hängt demnach von den jeweiligen lokalen Randbedingungen und der tatsäch-
lichen Wirkung der vorgesehenen Maßnahmen ab. Ebenso sind Unsicherheiten bei der Maßnahmen-
planung zu berücksichtigen, die in Kapitel 5 erläutert werden. 

Soweit die langen Verweilzeiten und natürlichen Transportprozesse dazu führen, dass Oberflächen- 
und/oder Grundwasserkörper die Nährstoffreduzierungsziele im Jahr 2027 nicht erreichen sind in 
rechtmäßiger Weise Fristverlängerungen aufgrund von natürlichen Gegebenheiten nach § 29 Abs. 3 
S. 2 WHG in Anspruch zu nehmen. 
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3.1.4 Reduzierung der Schadstoffeinträge 

Die Zahl der Schadstoffe, die von der chemischen Industrie für die unterschiedlichsten Zwecke herge-
stellt werden oder die in Verbindung mit menschlichen Aktivitäten entstehen, ist groß. Es gibt natürliche 
und synthetische, anorganische und organische Schadstoffe. Entsprechend vielfältig ist auch das Vor-
kommen in der aquatischen Umwelt, da die Schadstoffe über den Eintrag aus Abwässern oder die Luft 
in die Gewässer gelangen können. Schadstoffe können bereits in Spurenkonzentrationen schädigende 
Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und gefährden die Oberflächengewässer und das 
Grundwasser. 

Schadstoffe in Oberflächengewässern 

Besonders gefährliche Schadstoffe werden in der WRRL als sogenannte „prioritäre Stoffe“ definiert für 
die über eine Umweltqualitätsnorm-Richtlinie (2008/105/EG)1 europaweit einzuhaltende Umweltquali-
tätsnormen (UQN) für Oberflächengewässer festgelegt wurden. Zu den prioritären Stoffen zählen z. B. 
bestimmte Pflanzenschutzmittelwirkstoffe, Schwermetalle oder Industriechemikalien. Die UQN 
beschreiben maximale Stoffkonzentrationen, die in der Wasserphase, in Sedimenten oder Biota nicht 
überschritten werden dürfen. Die Einhaltung dieser Stoffkonzentrationen ist ausschlaggebend für die 
Erreichung des guten chemischen Zustandes in den Oberflächengewässern. Die Liste der prioritären 
Stoffe wird regelmäßig fortgeschrieben und an den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis 
angepasst. So wurden mit der EU-Richtlinie 2013/39/EU die UQN von acht prioritären Stoffen überar-
beitet und die Liste der prioritären Stoffe um zwölf weitere Stoffe erweitert. Zusätzlich wurde eine 
Beobachtungsliste (Watchlist) für Stoffe eingeführt, die als mögliche Kandidaten für neue prioritäre 
Stoffe angesehen werden. Der Eintrag der "prioritären Stoffe" in die Gewässer muss schrittweise redu-
ziert werden. In der Liste der prioritären Stoffe wurden die "prioritär gefährlichen Stoffe" besonders her-
vorgehoben, die toxisch, bioakkumulierend sind oder vergleichbaren Anlass zur Besorgnis geben. 
Hierzu gehören z. B. Quecksilber und Cadmium. Die Einleitungen und Emissionen dieser Stoffe soll 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums ganz eingestellt werden, sodass sie langfristig nicht mehr in 
Gewässern auftreten. Die Umweltqualitätsnormen der Tochterrichtlinien der WRRL (RL 2008/105/EG 
und RL 2013/39/EU) zur Beurteilung des chemischen Zustands der Oberflächengewässer sind über die 
OGewV 2016 (Anlage 8) national eingeführt worden. 

Insgesamt ist festzustellen, dass in Folge der Verbesserung der Reinigungsleistung kommunaler und 
industrieller Kläranlagen viele Schadstoffe früherer Jahre weitgehend aus den Oberflächengewässern 
verbannt werden konnten. In den Fokus rücken zunehmend ubiquitäre Schadstoffe bei denen häufig 
eine flächendeckende Belastung auftritt. Dabei handelt es sich um Schadstoffe, die in der vom 
Menschen genutzten Umwelt allgegenwärtig sind und deshalb unweigerlich auch in die Gewässer 
gelangen. Oftmals handelt es sich um schwer abbaubare, sich in Organismen oder Sedimenten anrei-
chernde, toxische Stoffe, die zum Teil schon vor Jahrzehnten bis Jahrhunderten durch menschliche 
Aktivitäten freigesetzt wurden. Die Ergebnisse der zweiten Bestandsaufnahme der Emissionen, Einlei-
tungen und Verluste prioritärer Stoffe und bestimmter anderer Stoffe bestätigen das Ergebnis der ersten 
Bestandsaufnahme, dass für viele deutschlandweit relevante Stoffe die diffusen Eintragspfade in die 
Oberflächengewässer dominant sind. Für einige Stoffe, insbesondere die Schwermetalle und polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), liegt der Anteil der diffusen Eintragspfade am Gesamt-
eintrag zwischen 70 und nahe 100 % (LAWA 2020b). 

Die aktuellen Monitoring-Ergebnisse zeigen, dass Überschreitungen der Qualitätsnormen in den Ober-
flächengewässern im niedersächsischen Teil der FGE Rhein im Wesentlichen durch die ubiquitären 
Stoffe Quecksilber und polybromierte Diphenylether (PBDE) verursacht werden (siehe Tabelle 4). 

                                                      
1 Die Umweltqualitätsnormen-Richtlinie von 2008 wurde inzwischen durch die Richtlinie 2013/39/EU fortgeschrieben 
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Beide Stoffe sind nach den verschärften Vorgaben der Richtlinie 2013/39/EU in Biota (z. B. Fischen) zu 
untersuchen. Bisherige Monitoringergebnisse zeigen bundesweit an allen untersuchten Messstellen 
Überschreitungen der UQN, weshalb in Deutschland von einer flächendeckenden Belastung der 
Wasserorganismen mit Quecksilber und bromierten Diphenylethern auszugehen ist (LAWA 2020b). 

Tab. 4: Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe in Oberflächengewässern  (Monitoring-
untersuchungen im niedersächsischen Teil der FGE Rhein im Zeitraum der Jahre 2016 bis 2018) 

Schadstoffgruppe / -
klasse Schadstoffe Ubiquitärer 

Stoff 
Anzahl OWK mit 

UQN-Überschreitung 

Schwermetalle Quecksilber X 44 

Industriechemikalien 
Bromierte Diphenylether X 44 

Benzo[ghi]perylen X 1 

Quecksilber ist ein toxisches Schwermetall, das heute überwiegend diffus über den Luftpfad in die 
Gewässer gelangt. Direkte Gewässereinträge, die in früheren Jahren zu erheblichen Frachtbeiträgen 
geführt haben, sind mittlerweile weitgehend eingestellt. Durch die Minamata-Konvention (2013) soll der 
weltweite Quecksilberausstoß eingedämmt und somit der globale atmosphärische Quecksilbertransport 
und die Deposition reduziert werden. Das Übereinkommen von Minamata wird seit dem 01. Januar 2018 
durch die Quecksilber-Verordnung 2017/852 der Europäischen Union umgesetzt. In Europa ist die Ver-
stromung von Braun- und Steinkohle die aktuell wichtigste Emissionsquelle. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen klima- und energiepolitischen Entscheidungen wird erwartet, dass die diffuse Hintergrund-
belastung mit Quecksilber mittel- bis langfristig rückläufig sein werden. Durch verstärkte Minderungs-
maßnahmen ist Quecksilber in der Wasserphase bereits jetzt meist nicht mehr nachweisbar. Jedoch 
haben die Quecksilberemissionen der letzten beiden Jahrhunderte zu einer starken Anreicherung in den 
Gewässersedimenten und Lebewesen geführt. Der Quecksilber-Ferntransport im globalen atmosphäri-
schen Kreislauf sowie die Depots in Boden und Gewässersedimenten führen dazu, dass nur sehr lang-
sam eine Minderung der Biota-Belastungen zu erwarten ist (LAWA 2017c).  

Minderungsmaßnahmen sollten – dem Verursacherprinzip der WRRL folgend – an den relevanten 
Quellen des Quecksilbereintrags ansetzen. So gebietet z. B. der Vorsorgegrundsatz des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) mit Fortschreiten des Standes der Technik eine weitere Absenkung 
des Quecksilbereintrags aus relevanten Quellen in die Luft. Die Luftemissionen befrachten über Nieder-
schlagswasser und Depositionen auf Böden und versiegelte Flächen die Gewässer. Aufgrund der hohen 
Verweilzeit von Quecksilber in der Atmosphäre und des Quecksilberferntransports entfalten Maßnah-
men an der Quelle allein in Deutschland nur eine geringe Wirkung. Auf europäischer Ebene ist daher 
sicherzustellen, dass die jeweils neuesten Erkenntnisse bei der Beschreibung und Anwendung der 
besten verfügbaren Techniken berücksichtigt (z. B. bei der Überarbeitung des BVT-Merkblattes für 
Großfeuerungsanlagen) und auf nationaler Ebene, z. B. im Bundesimmissionsschutzrecht, umgesetzt 
werden. Darüber hinaus sind lokale und unmittelbar wirksame Maßnahmen an direkt gewässerwirk-
samen Quellen (belastete Sedimente, lokal relevante Abwassereinleitungen) weiterhin notwendig 
(LAWA 2016a). 

Bromierte Diphenylether sind schwer abbaubare Stoffe, die als additive Flammschutzmittel in vielen 
Kunststoffen und Textilien verwendet wurden. Nach Anhang X der WRRL sind die bromierten Diphe-
nylether „prioritäre Stoffe“. Einige Kongenere wie Tetra-, Penta-, Hexa- und Heptabromdiphenylether 
sind darüber hinaus als „prioritär gefährliche Stoffe“ eingestuft. Gemäß Artikel 16 WRRL sollen Einlei-
tungen, Emissionen und Verluste prioritär gefährlicher Stoffe schrittweise verringert werden. Die poly-
bromierten Diphenylether gehören zu den langlebigen organischen Schadstoffen (POPs; Persistent 
organic pollutants), die schwer abbaubar sind, sich in der Nahrungskette anreichern und unerwünschte 
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Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben. Zu den POPs gehören auch eine 
Reihe von Pflanzenschutzmitteln (z. B. DDT) und Industriechemikalien (z. B. Polychlorierte Biphe-
nyle, PCB) sowie die hochgiftigen Dioxine und Furane, die als unerwünschte Nebenprodukte in Produk-
tions- und Verbrennungsprozessen entstehen. Im Jahr 2001 hat sich die internationale Staatengemein-
schaft im Rahmen des Stockholmer Übereinkommens darauf verständigt, POPs zu verbieten. In Europa 
wird dies in der Verordnung über persistente organische Stoffe und zur Änderung der Richtlinie 
79/117/EWG (EG Nr. 850/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004, neu 
gefasst durch VO (EU) 2019/1021) durch ein umfassendes Verkehrsverbot der Stoffe geregelt. Die Ver-
tragsstaaten des Stockholmer Übereinkommens sind verpflichtet, die Produktion und den Einsatz von 
PBDEs zu vermeiden. Hiervon ausgenommen ist bis zum Jahr 2030 das Recycling von Altprodukten, 
die polybromierte Diphenylether enthalten sowie die Nutzung und Entsorgung von Produkten aus recy-
celten Materialien (UBA 2017). Potenzielle weiterführende Maßnahmen sind daher auf lokaler Ebene, 
neben Altlasten, ggf. im Bereich der Abfallbeseitigung bzw. des Abfallmanagements anzusiedeln. 

Weitere ubiquitäre Stoffe, bei denen in einem Wasserkörper UQN-Überschreitungen der zulässigen 
Höchstkonzentration (ZHK-UQN) festgestellt wurden, sind die polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffe (PAK), wie beispielsweise Benzo[ghi]perylen. Diese entstehen bei der Verbrennung 
organischer Materialien (z. B. Kohle, Heizöl, Kraftstoff, Holz) und werden in erster Linie über Nieder-
schlagsdepositionen in die Gewässer eingetragen. Ihre Konzentrationen in den Gewässern gehen auf-
grund von Luftreinhaltemaßnahmen seit Jahren zurück. Zur Begrenzung der Einträge von Stoffen, die 
in erster Linie über den Luftpfad in die Gewässer gelangen, reichen wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
allein oft nicht aus, um eine spürbare Verringerung der Belastungen in der Fläche zu erreichen. Ver-
schiedenste Maßnahmen schränken die Zulassung oder Anwendung von PAK-haltigen Produkten ein 
oder zielen auf Emissionsreduktionen bei Verbrennungsprozessen ab. Zu nennen sind diesbezüglich 
insbesondere die Verordnung 1907/2006/EG zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrän-
kung chemischer Stoffe (REACH), die Richtlinie 2010/75/EU (IE-Richtlinie, IED) über Industrieemis-
sionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) und die Umsetzung des 
Stockholmer Übereinkommens zu persistenten organischen Schadstoffen durch die Verordnung 
850/2004/EWG (POP-Verordnung). 

Darüber hinaus ist bei der Bewertung des ökologischen Zustandes/Potenzials zusätzlich ausschlag-
gebend, dass die UQN für die sogenannten flussgebietsspezifischen Schadstoffe eingehalten 
werden. Dabei handelt es sich um spezifische Schadstoffe nach Anhang VIII Ziffer 1 bis 9 WRRL, die 
in signifikanten Mengen in die Fließgewässer eingetragen werden. Für diese Stoffe sind von den Mit-
gliedstaaten UQN zum Schutz der aquatischen Lebensgemeinschaften abzuleiten. In Deutschland 
wurden bei der aktuellen Bewertung Zielwerte für 67 Schadstoffe (gemäß Anlage 6 OGewV 2016) 
rechtsverbindlich festgelegt. Auch die Liste der flussgebietsspezifischen Schadstoffe wird regelmäßig 
auf Grundlage neuer Erkenntnisse angepasst. In Tabelle 5 sind die flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe aufgeführt bei denen im niedersächsischen Teil der FGE Rhein im Monitoringzeitraum 2016 bis 
2018 UQN-Überschreitungen festgestellt wurden. 

Tab. 5: Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen für flussgebietsspezifische Schadstoffe in Oberflächen-
gewässern  (Monitoringuntersuchungen im nds. Teil der FGE Rhein im Zeitraum der Jahre 2016 bis 2018) 

Schadstoffgruppe / -
klasse Schadstoffe Anzahl OWK mit 

UQN-Überschreitung 

Pflanzenschutzmittel Imidacloprid 2 

Metalle und Halbmetalle Arsen 1 

Überschreitungen der UQN bei den flussgebietsspezifischen Stoffen wurden nur vereinzelt festgestellt. 
Das toxische Halbmetall Arsen fällt bei der Kohleverbrennung und bei der Gewinnung von Schwer-
metallen wie Kupfer und Blei als Nebenprodukt an. Bei der Metallgewinnung und der Verbrennung von 
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Kohle wird Arsen als atmosphärischer Schadstoff emittiert und gelangt über die Deposition in die 
Gewässer. Arsen wird u. a. auch als Bestandteil von Legierungen, Holzkonservierungsmitteln und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln eingesetzt. Auch das Pflanzenschutzmittel Imidacloprid ist vereinzelt in 
Oberflächengewässern vorgefunden worden. Bei Imidacloprid handelt es sich um ein Insektizid aus der 
Gruppe der Neonicotinoide, die im Verdacht stehen, für das in den vergangenen Jahren beobachtete 
Bienensterben mitverantwortlich zu sein. Die Europäische Kommission hat entsprechend reagiert und 
im Jahr 2018 den Einsatz im Freiland komplett verboten. Der Wirkstoff darf nur noch in dauerhaft 
errichteten Gewächshäusern und zur Behandlung von Saatgut, das zur Ausbringung im Gewächshaus 
bestimmt ist, angewendet werden. 

Eine besondere Herausforderung auf dem Weg zum guten chemischen Zustand ist die stetig 
wachsende Zahl der Schadstoffe. So geraten beispielsweise die sogenannten Mikroschadstoffe bzw. 
Spurenstoffe immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei handelt es sich um künstlich 
hergestellte Stoffe in Medikamenten, Kosmetika oder Industriechemikalien, die sich aber bereits bei 
sehr niedrigen Konzentrationen in den Gewässern nachteilig auf aquatische Ökosysteme auswirken 
und den ökologischen Zustand beeinträchtigen können. Etliche dieser Stoffe oder Stoffgruppen wurden 
in den vergangenen Jahren erstmals durch modernste Analytik in den Gewässern nachgewiesen 
(LAWA 2016b). Mit den herkömmlichen Reinigungsmethoden in unseren Kläranlagen können Spuren-
stoffe nicht vollständig eliminiert werden.  

Aufgrund der zahlreichen Herstellungs- und Anwendungsbereiche sowie der vielfältigen Eintragspfade 
ist aus Gründen der Vorsorge ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, mit Maßnahmen die an der Quelle 
(Stoffvermeidung / produktionsintegrierter Umweltschutz), bei der Verwendung der Produkte sowie bei 
nachgelagerten Maßnahmen im Bereich der Entsorgung anzusetzen. Diese Regelungsbereiche liegen 
in der Regel in der Verantwortung des Bundes. Vor diesem Hintergrund führte das Bundesumwelt-
ministerium vom November 2016 bis Juni 2017 die erste Phase eines Stakeholder-Dialogs zur Erarbei-
tung einer Strategie zum Umgang mit Spurenstoffen in Gewässern auf Bundesebene durch 
(BMUB/UBA 2017).  

Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Dialogphase haben die beteiligten Stakeholder in einem 
zweiten Arbeitsschritt für ausgewählte Maßnahmen eine Konkretisierung der Empfehlungen erarbeitet. 
Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am 19. März 2019 vorgestellt 
(BMU/UBA 2019). Das Ziel einer Spurenstoffstrategie des Bundes ist es, den Eintrag von relevanten 
Spurenstoffen in die aquatische Umwelt, orientiert am Vorsorge- und Verursacherprinzip, zu vermeiden 
bzw. zu reduzieren. In der Pilotphase der Spurenstoffstrategie des Bundes werden zurzeit die verein-
barten Maßnahmen- und Strukturvorschläge des Ende 2016 bis Anfang 2019 durchgeführten Stake-
holder-Dialogs erprobt. Diese Vorschläge beinhalten unterschiedliche Elemente und Ansatzpunkte wie 
z. B. die Einberufung eines Expertengremiums zur Relevanzbewertung von Spurenstoffen, die Initiie-
rung von Runden Tischen zu ausgewählten relevanten Spurenstoffen bzw. Spurenstoffgruppen, Infor-
mationskampagnen sowie weitere wichtige anwendungsorientierte Maßnahmen. Die Aktivitäten werden 
flankiert durch die Empfehlung der LAWA zur Anwendung des im Rahmen des Spurenstoffdialoges 
ausgearbeiteten Orientierungsrahmens zur weitergehenden Abwasserbehandlung auf Kläranlagen. 

In Niedersachen wurde in den letzten Jahren mittels Modellwerkzeugen eine landesweite Belastungs-
analyse der niedersächsischen Fließgewässer zur Identifizierung und Priorisierung von Fließgewässer-
abschnitten mit erhöhter Belastung durch Abwassereinträge durchgeführt (Tetzlaff 2016, 2018). Weiter-
hin wurden regionale und landesweite Sonderuntersuchungen und ein spezielles Kläranlagen-
monitoring für Schadstoffe durchgeführt, um das Vorkommen dieser Stoffe und die Relevanz von Ein-
tragspfaden zu überprüfen. Damit konnte ein umfassender Überblick gewonnen werden, der eine fach-
lich fundierte Einschätzung der Relevanz von Spurenstoffeinträgen in die oberirdischen Gewässer 
ermöglicht. Diese zusätzlichen Erkenntnisse bilden die Grundlage für eine effiziente und zielgerichtete 
Maßnahmenplanung. 
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Schadstoffe im Grundwasser 

Im Grundwasser spielen überwiegend signifikante Belastungen durch Pflanzenschutzmittel (bzw. deren 
Metaboliten) eine Rolle. Im niedersächsischen Teil der FGE Rhein sind zwei Grundwasserkörper auf-
grund von Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm für Pflanzenschutzmittel in einem schlechten 
chemischen Zustand.  

Die mehrjährigen Monitoringdaten zur Grundwassergüte belegen für Niedersachsen einen flächen-
haften Eintrag von PSM-Wirkstoffen, relevanten und nicht relevanten Metaboliten in das Grundwasser. 
Bei den Wirkstoffbefunden werden auch Stoffe nachgewiesen, für die bereits seit geraumer Zeit keine 
Zulassung mehr existiert. In Niedersachsen wurden für den Betrachtungszeitraum von 2000 bis 2016 
Daten von fast 6.000 Grundwassermessstellen ausgewertet, die vom „Gewässerkundlichen Landes-
dienst“ und den Wasserversorgungsunternehmen bereitgestellt wurden. Danach wurden bei ca. 60 % 
der betrachteten Messstellen PSM-Wirkstoffe und relevante Metabolite (12,7 % der Messstellen) oder 
nicht relevante Metabolite (48,2 % der Messstellen) nachgewiesen (NLWKN 2020b). Besonders 
auffällig ist die hohe Anzahl der Nachweise von nicht relevanten Metaboliten. Diese Stoffe besitzen 
weder eine definierte pestizide Restaktivität, noch ein pflanzenschutzrechtlich relevantes human- oder 
ökotoxikologisches Potenzial (UBA, BfR 2012). Auch wenn die nicht relevanten Metabolite derzeit als 
unbedenklich eingestuft werden, zeigt sich das Abbauprodukte von PSM im Spurenbereich nahezu 
flächendeckend im Grundwasser nachgewiesen werden können. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass 
die PSM weiter intensiv beobachtet werden müssen. 

Die Zulassung und Anwendung von PSM wird durch europäische und nationale Vorgaben (grund-
legende Maßnahmen) geregelt. Zentrales Instrument zur Vermeidung von Pflanzenschutzmittel-
einträgen in die Gewässer sind die Nationalen Aktionspläne zur nachhaltigen Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln, die gemäß Art. 4 der Richtlinie 2009/128/EG (Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie 
in der konsolidierten Fassung vom 05. Juni 2019) von allen EU-Mitgliedsstaaten aufzustellen sind. 
Weitere Regelungen finden sich in EU-Verordnungen, die direkt und unmittelbar in Deutschland gelten. 
Dazu zählen die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, die Durchführungsverordnung 
(EU) 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 mit der Wirkstoffbewertung zu einer möglichen 
Grundwassergefährdung sowie die Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. November 2009 über Statistiken zu Pestiziden. 

Deutschland hat die Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie mit dem „Gesetz zur Neuordnung des Pflanzen-
schutzrechts“ vom 06. Februar 2012 umgesetzt. In weiteren Verordnungen (z. B. Pflanzenschutz-Sach-
kundeverordnung, Pflanzenschutz-Geräteverordnung, Bienenschutzverordnung und Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung) werden einzelne Vorgaben des Pflanzenschutzgesetzes im Detail geregelt. 
Der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz (NAP) enthält eine Reihe von Zielen zum Gewässerschutz, 
die gestaffelt bis 2015, 2018 und 2023 zu erreichen sind und beschreibt verschiedene Maßnahmen 
anhand derer Einträge von PSM in Grund- und Oberflächengewässer gemindert oder verhindert werden 
sollen (BMEL 2017). Beispielhaft sind hier zu nennen: 

 die Schaffung dauerhaft bewachsener Gewässerrandstreifen, 

 die Ermittlung des Belastungszustandes in kleinen Gewässern, 

 die Steigerung der Verwendung abdriftmindernder Pflanzenschutzgeräte und 

 die vollständige Einhaltung des gesundheitlichen Orientierungswerts für in Wasser nachgewiesene 
nichtrelevante Metabolite1.  

                                                      
1 Die Trinkwasserkommission beim UBA hat empfohlen, den gesundheitlichen Orientierungswert auf 1,0 μg/l für 

Einzelwirkstoffe und auf 3,0 μg/l für die Summe aller nachgewiesenen nichtrelevanten Metabolite festzulegen 
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Die oben genannten grundlegenden Maßnahmen zielen darauf ab die Gewässer (Oberflächengewässer 
und das Grundwasser) vor PSM-Einträgen zu schützen. Im Bereich des Grundwasserschutzes werden 
flankierend weitere ergänzende Maßnahmen durchgeführt. Diese beinhalten u. a. die Umsetzung von 
Agrarumweltmaßnahmen (z. B. die Umstellung auf ökologischen Landbau) und weitere Maßnahmen in 
den Trinkwassergewinnungsgebieten (z. B. die Etablierung von mechanischen Verfahren zur Beikraut-
regulierung). Zudem werden im Bereich der konzeptionellen Maßnahmen u. a. Beratungs- und 
Schulungsangebote für landwirtschaftliche Betriebe angeboten. 

Nach dem Bericht über die Belastung des Grundwassers in Deutschland mit PSM (Berichtszeitraum 
2013 – 2016) zeigt sich, dass die Gesamtsituation hinsichtlich der Belastung mit PSM-Wirkstoffen und 
relevanten Metaboliten über die vergangenen Jahre deutlich verbessert werden konnte. Wurden im 
Berichtszeitraum 1990 bis 1995 noch an 9,7 % der bundesweit untersuchten Messstellen PSM-
Konzentrationen oberhalb von 0,1 μg/l festgestellt, waren dies im aktuellen Berichtszeitraum noch 3,8 
% (LAWA 2019a). Diese Entwicklung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass ein deutlicher Rück-
gang der Nachweise des seit vielen Jahren nicht mehr zugelassenen Wirkstoffs Atrazin und dessen 
Hauptabbauprodukt Desethylatrazin festgestellt wurde. Auf der anderen Seite wurde für die im Berichts-
zeitraum zugelassenen PSM-Wirkstoffe bzw. deren Metabolite eine steigende Zahl von Nachweisen 
ermittelt, so dass die Maßnahmen zur Reduzierung der PSM-Einträge unvermindert fortgesetzt werden 
müssen, um einer Verschlechterung der Grundwasserqualität vorzubeugen. 

Die PSM Wirkstoffe bzw. deren Metaboliten, bei denen im Rahmen der aktuellen Zustandsbewertung 
im niedersächsischen Teil der FGE Rhein signifikante Belastungen festgestellt wurden, sind nachfol-
gend aufgeführt: 

 Oxadixyl (GWK 928_23) 

 Bentazon (GWK 928_23) 

 nicht relevante Metaboliten des Wirkstoffs Metalaxyl (GWK 928_23) 

 nicht relevante Metaboliten des Wirkstoffs S-Metolachlor (GWK 928_23 und 928_27) 

Die im Grundwasser nachgewiesenen PSM-Wirkstoffe Bentazon und Oxadixyl sind nicht mehr für den 
Einsatz in der Landwirtschaft zugelassen (BVL 2010). Aufgrund der bereits geltenden vollständigen 
Pflanzenschutz Anwendungsverbote können für die o. g. PSM-Wirkstoffe im Bereich des landwirtschaft-
lichen Einsatzes keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, um den zusätzlichen Eintrag zu verrin-
gern. Darüber hinaus wurden nicht relevante Metaboliten von zwei zugelassenen PSM gefunden. Dabei 
handelt es sich um Metaboliten des als Fungizid verwendeten Wirkstoffs Metalaxyl und des als Herbizid 
zum Einsatz kommenden Wirkstoffs S-Metolachlor. 

Bei der Abschätzung des Zeithorizonts der Zielerreichung ist zu beachten, dass sich die Wirkung 
umgesetzter Maßnahmen erst mit erheblichem Zeitverzug zeigt. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit, 
der geologischen Bedingungen und der Stoffumsetzungsprozesse im Boden und in der Sickerzone 
gelangen Schadstoffe erst mit z. T. erheblichen Verzögerungen ins Grundwasser und werden auch nur 
sehr langsam abtransportiert. Daher muss davon ausgegangen werden, dass die Wirkung der bereits 
eingeleiteten Maßnahmen (einschließlich der Anwendungsverbote) zur Minderung der Belastung durch 
PSM nicht so kurzfristig eintritt, dass die Zielwerte im Grundwasser bis 2027 eingehalten werden 
können. Das zeigt sich auch daran, dass im Rahmen der Grundwasserüberwachung immer noch PSM 
bzw. deren Metaboliten nachgewiesen werden die bereits seit Jahrzehnten nicht mehr eingesetzt 
werden dürfen. 

Die Reduzierung der stofflichen Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers erfor-
dern erhebliche Anstrengungen. Im Bereich der diffusen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft sind 
diesbezügliche entscheidende Weichenstellungen im Bereich Umsetzung der Nitrat-Richtlinien erfolgt. 
Weitere Auswirkungen werden ebenfalls die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik, einschließlich der 
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Entscheidung über die zukünftige Verteilung der Agrarsubventionen haben. Dieses grundlegende 
Problem besteht auch im Bereich der Reduzierung der Schadstoffbelastungen der Gewässer. Einige 
sogenannte ubiquitäre Schadstoffe sind in der vom Menschen genutzten Umwelt allgegenwärtig und 
gelangen deshalb unweigerlich auch in die Gewässer. Deshalb reichen wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen allein oft nicht aus, um eine spürbare Verringerung der Belastungen in der Fläche zu 
erreichen. Auch hier sind auf übergeordneter internationaler Ebene entsprechende Reduzierungs-
maßnahmen zu initiieren. Weitere Informationen zu den geplanten ergänzenden Maßnahmen zur 
Reduzierung der Nähr- und Schadstoffeinträge werden im Kapitel 4.3 dargestellt.  
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3.2 Schutzgebiete 
Prinzipiell gelten die in Artikel 4 Abs. 1 Buchstaben a) und b) der WRRL festgelegten grundlegenden 
Bewirtschaftungsziele auch für Gebiete, für die gemäß den spezifischen gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften zum Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers oder zur Erhaltung von unmit-
telbar wasserabhängigen Lebensräumen und -arten ein besonderer Schutzbedarf besteht. 

Die nach Artikel 6 WRRL für die FGE Rhein erstellten Verzeichnisse der Schutzgebiete enthalten alle 
nach Artikel 7 Abs. 1 WRRL ermittelten Wasserkörper und alle unter Anhang IV WRRL fallenden 
Schutzgebiete. Das betrifft somit im Einzelnen die nachfolgend genannten Schutzgebiete: 

 Gebiete, die gemäß Artikel 7 WRRL für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
ausgewiesen wurden, 

 Gebiete, die zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten ausgewiesen wurden, 

 Gewässer, die als Erholungsgewässer ausgewiesen wurden, einschließlich der Gebiete, die im 
Rahmen der Richtlinie 2006/7/EG als Badegewässer ausgewiesen wurden, 

 Nährstoffsensible Gebiete, einschließlich der Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 91/676/EWG 
als gefährdete Gebiete ausgewiesen wurden, sowie Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 
91/271/EWG als empfindliche Gebiete ausgewiesen wurden, 

 Gebiete die für den Schutz von Lebensräumen oder Arten ausgewiesen wurden, sofern die Erhal-
tung oder Verbesserung des Wasserzustandes ein wichtiger Faktor für diesen Schutz ist, ein-
schließlich der Natura 2000-Standorte, die im Rahmen der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 
79/409/EWG ausgewiesen wurden. 

Nach Artikel 4 Abs. 1 Buchst. c) WRRL sind in diesen Schutzgebieten die oben genannten grundlegen-
den Bewirtschaftungsziele der WRRL zu erfüllen, soweit die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, auf 
deren Grundlage die einzelnen Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestim-
mungen enthalten. Die schutzgebietsspezifischen Rechtsvorschriften sind daher bei der Maßnahmen-
planung nach WRRL unbedingt zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bewirtschaftungspläne 2021 bis 2027 wurden die Verzeichnisse der 
Schutzgebiete fortgeschrieben und die entsprechenden Kartendarstellungen aktualisiert. Die Verzeich-
nisse sind ein obligatorischer Bestandteil des für die FGE Rhein erarbeiteten Bewirtschaftungsplans 
(siehe Kapitel 3 und Kartenanhang zum internationalen BWP der FGE Rhein). Der niedersächsische 
Beitrag zu den Bewirtschaftungsplänen für die FGE Elbe, Weser, Ems und Rhein enthält zudem weitere 
Informationen zur Überwachung und zum Zustand der Schutzgebiete und zu den Bewirtschaftungs-
zielen nach § 29 Nr. 4 WHG (Artikel 4 Abs. 1 Buchst. c) WRRL) auf die im Kapitel 5 eingegangen wird. 
Im Folgenden wird dargestellt, welche besonderen Maßnahmen für die verschiedenen Schutzgebiets-
arten vorgesehen sind. 

3.2.1 Gebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch 

Die Bereitstellung von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) erfolgt im niedersäch-
sischen Teil der FGE Rhein ausschließlich durch die Entnahme von Grundwasser. Eine Kartendar-
stellung mit den zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasserkörpern befindet sich im Karten-
anhang des internationalen Bewirtschaftungsplans für die FGE Rhein. 

Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper, die der Trinkwasserentnahme dienen, müssen 
nicht nur die grundsätzlichen Ziele der WRRL gemäß Artikel 4 Abs. 1 Buchstaben a) und b) erfüllen, 
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sondern nach Artikel 7 WRRL darüber hinaus – unter Berücksichtigung der angewandten Aufberei-
tungsverfahren – den Anforderungen der Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (Trinkwasserrichtlinie) entsprechen. In Deutschland werden diese Anforderun-
gen durch die Trinkwasserverordnung (Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (TrinkwV 2001) umgesetzt. Am 12. Januar 2021 ist die neue EU-Trinkwasserrichtlinie (RL 
(EU) 2020/2184) in Kraft getreten. Über die neue Richtlinie werden in Europa die weltweit höchsten 
Trinkwasserstandards sichergestellt und allen Menschen in Europa ein sicherer Zugang zum 
Trinkwasser garantiert. Die Richtlinie muss bis zum 21. Januar 2023 in nationales Recht umgesetzt 
werden und erfordert eine umfassende Novelle der Trinkwasserverordnung. 

Die zur Erreichung des guten Zustandes der Oberflächen- und Grundwasserkörper nach WRRL zu 
ergreifenden Maßnahmen sind grundsätzlich mit dem Schutzziel des Schutzgebietes kompatibel. Um 
über die Anforderungen nach Artikel 4 Abs. 1 Buchstaben a) und b) der WRRL hinaus auch die 
Anforderungen des Artikels 7 der WRRL zu erfüllen, wurden und werden im niedersächsischen Teil der 
FGE Rhein zur Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung auf der Basis des § 91 NWG die 
Einzugsbereiche bestehender oder zukünftiger Wassergewinnungsanlagen als Wasserschutzgebiete 
festgelegt. Damit werden die für die Trinkwassergewinnung wichtigen Gebiete besonders geschützt. 
Innerhalb der Wasserschutzgebiete können nach Maßgabe von § 92 NWG zum Schutz der Trink-
wasserressourcen bestimmte Handlungen, Nutzungen oder Maßnahmen verboten oder nur beschränkt 
zugelassen werden. Bewirtschaftungsauflagen für die landwirtschaftliche Flächennutzung in Trink-
wassergewinnungsgebieten basieren in Niedersachsen u.a. auf den Bestimmungen der Verordnung 
über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten (SchuVO) vom 09. November 2009 (Nds. GVBl. 
S. 431) zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. Mai 2013 (Nds. GVBl. S. 132). 

In vielen Wassergewinnungsgebieten mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung im Einzugsgebiet sind 
zudem Kooperationen zwischen den Wasserversorgungsunternehmen und der Landwirtschaft aktiv, um 
beispielsweise die Belastung des Grundwassers durch Nitrat oder Pflanzenschutzmittel zu reduzieren 
bzw. zu vermeiden. In den Wasserschutzgebieten mit Kooperationen erfolgt eine gezielte, auf den 
Gewässerschutz ausgerichtete, landwirtschaftliche Wasserschutzberatung. Das Beratungsangebot 
wird zudem durch flankierende Fördermaßnahmen unterstützt, mit denen eine grundwasserschonende 
Flächenbewirtschaftung honoriert wird. Diese Maßnahmen z. B. die Maßnahmentypen 43 (Reduzierung 
der Nährstoffeinträge in Wasserschutzgebieten) und 506 (Freiwillige Kooperationen) gehen über die für 
die Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach WRRL umzusetzenden grundlegenden und ergänzen-
den Maßnahmen hinaus und gewährleisten damit einen besonderen Schutz für das Wasser, das für 
den menschlichen Gebrauch verwendet wird. 

3.2.2 Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten 

Die Richtlinien 78/659/EWG und 79/923/EWG sind zum 22.12.2013 außer Kraft getreten. Fisch- oder 
Muschelgewässer werden daher nicht mehr im Verzeichnis der Schutzgebiete geführt. Die Aquakultur-
richtlinie (RL 2006/88/EG) wurde mit der Fischseuchenverordnung des Bundes (FischSeuchV) in 
nationales Recht umgesetzt und sieht den Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten vor Fischseuchen 
vor. Sie enthält Genehmigungs- und Anzeigepflichten für alle Fischhaltungen, in denen Fische 
gezüchtet werden, sowie Bestimmungen zum Einbringen von Fischen in Gewässer. Zur Sicherung der 
Fischgesundheit werden Betriebe und auch ganze Wassereinzugsgebiete unter Schutz gestellt. Eine 
Übersicht über die Schutzgebiete ist einer Bekanntmachung des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL, 2021) zu entnehmen. 
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3.2.3 Gebiete, die als Erholungs- und Badegewässer ausgewiesen wurden 

Zum Schutz der Erholungssuchenden vor Infektionen und gefährlichen Stoffen hat die EU bereits im 
Jahr 1975 die Badegewässerrichtlinie (RL 76/160/EWG) erlassen, die 2006 durch die Richtlinie 
2006/7/EG über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung ersetzt wurde. Die Richtlinie 
ist im niedersächsischen Teil der FGE Rhein durch die Verordnung über die Qualität und die Bewirt-
schaftung der Badegewässer vom 10. April 2008 (Badegewässer Verordnung - BadegewVO) in 
Landesrecht umgesetzt worden. An die Qualität von Badegewässern sind danach spezielle Anforderun-
gen vor allem aus hygienischer Sicht gestellt.  

Im niedersächsischen Teil der FGE Rhein wird die Qualität von drei Binnenseen, die als Badegewässer 
ausgewiesen wurden (Badeseen Quendorf, Wietmarschen und Wilsum) durch das Gesundheitsamt 
Grafschaft Bentheim regelmäßig kontrolliert. Die Überwachungsbehörden entnehmen dazu an den 
gemeldeten Badestellen Wasserproben und lassen diese auf mikrobiologische Kenngrößen unter-
suchen, um insbesondere die bakterielle Belastung der Gewässer zu bewerten. Darüber hinaus werden 
Ortsbesichtigungen der Badestellen durchgeführt, um die hygienische Gesamtsituation des Bade-
gewässers abzuschätzen. Wenn eine erhöhte Konzentration von gesundheitlich relevanten Keimen vor-
liegt, wird zum Schutz der Badegäste ein zeitweiliges Badeverbot erlassen. Das Badeverbot wird erst 
wieder aufgehoben, wenn eine ausreichende Wasserqualität erreicht ist. 

Die Bewertung der Badegewässer gemäß der Badegewässerrichtlinie in den Stufen ausgezeichnete, 
gute, ausreichende und mangelhafte Qualität wird jeweils nach dem Ende der Badesaison durchgeführt 
und der Europäischen Kommission jährlich berichtet. Nach der aktuellen Einstufung im Jahr 2020 
(Bewertungszeitraum 2017 bis 2020) weisen die drei Badeseen im Bearbeitungsgebiet Vechte eine 
ausgezeichnete Qualität auf (EUA 2021).  

Eine Karte sowie eine tabellarische Auflistung der im niedersächsischen Teil der FGE Rhein als 
Erholungs- und Badegewässer ausgewiesenen Gebiete kann über den „Badegewässer-Atlas Nieder-
sachsen“ auf der Homepage des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes aufgerufen werden1. 

3.2.4 Nährstoffsensible und empfindliche Gebiete 
Gemäß EG-Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen (Nitratrichtlinie) ist die Bundesrepublik Deutschland flächendeckend als nährstoffsensibel aus-
gewiesen. Die Nitratrichtlinie wird in Deutschland über die Düngeverordnung (DüV) und die Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in nationales Recht umgesetzt. 
Mit der Novellierung der Düngeverordnung vom 26.05.2017 wurde die Ermächtigung zur Ausweisung 
nitrat- und phosphatsensibler Gebiete geschaffen. Die entsprechenden Vorgaben wurden in Nieder-
sachsen über die „Niedersächsische Verordnung über düngerechtliche Anforderungen zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat oder Phosphat (NDüngGewNPVO) vom 28. November 2019 
umgesetzt.  

Mit Urteil vom 21. Juni 2018 hat der Europäische Gerichtshof aufgrund der Klage der Europäischen 
Kommission im Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen unzu-
reichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie entschieden, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen 
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie verstoßen hat (Rechtssache C-543/16). Zur Umsetzung dieses 
Urteils wurde die Düngeverordnung durch die am 1. Mai 2020 in Kraft getretene Verordnung zur 
Änderung der Düngeverordnung und anderer Vorschriften angepasst. Nach § 13a der geänderten 
Düngeverordnung gelten künftig in mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten, die durch die 
Landesregierung auszuweisen sind, zusätzliche Anforderungen. § 13a Abs. 1 Satz 2 der geänderten 

                                                      
1 Badegewässer-Atlas Niedersachsen: http://www.apps.nlga.niedersachsen.de/batlas/index.php?p=k 
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Düngeverordnung sieht vor, dass die Bundesregierung eine allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ver-
einheitlichung der Vorgehensweise bei der Ausweisung der Gebiete erlässt. Dies wurde im Jahr 2020 
über die bundesweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und 
eutrophierten Gebieten (AVV GeA) umgesetzt. Mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift werden in 
Umsetzung der Nitratrichtlinie Vorgaben zur einheitlichen Ausweisung von mit Nitrat belasteten und 
eutrophierten Gebieten geschaffen. Auf der Grundlage der geänderten bundesweiten Rechtslage sind 
die in diesem Zusammenhang geltenden landesrechtlichen Regelungen angepasst worden. 

Vor diesem Hintergrund, dass ein Großteil der Grundwasserkörper im niedersächsischen Teil der FGE 
Rhein keinen guten chemischen Zustand wegen Nitratbelastungen erreichen hat Niedersachsen bereits 
im Vorfeld weitere Maßnahmen ergriffen, um die Nitrateinträge in die Gewässer zu reduzieren (siehe 
Kapitel 3.1.3). Über diese Vorgaben werden die Regeln der „guten fachlichen Praxis in der Landwirt-
schaft“ konkretisiert. Ihre Einführung und Umsetzung stellen grundlegende Maßnahmen im Sinne der 
WRRL dar. In Gebieten mit Grundwasserkörpern im schlechten chemischen Zustand, werden darüber 
hinaus ergänzende Maßnahmen durchgeführt. 

Mit der Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser (Kommu-
nalabwasserrichtlinie) wurden für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitliche Anforderun-
gen zur Reinigung von kommunalem Abwasser festgelegt. Nach der Kommunalabwasserrichtlinie ist 
das gesamte Bearbeitungsgebiet Vechte als Einzugsgebiet der Nordsee als empfindlich eingestuft 
worden. In empfindlichen Gebieten (Einzugsgebiete von eutrophierten oder von Eutrophierung 
bedrohten Gewässern) wird ein höherer Standard für die Abwasserbehandlung gefordert. Die Kommu-
nalabwasserrichtlinie ist mit der nationalen Abwasserverordnung und der niedersächsischen Verord-
nung über die Behandlung von kommunalem Abwasser vom 28. September 2000 in nationales Recht 
umgesetzt worden. Der Umsetzungsstand der Kommunalabwasserrichtlinie wird gemäß Artikel 16 alle 
zwei Jahre in einem Lagebericht veröffentlicht (MU 2021c). 

Die Anforderungen beider Richtlinien haben bereits zur Umsetzung grundlegender Maßnahmen geführt, 
die entweder dem Erhalt des bisher erreichten Gewässerzustands oder zur zukünftigen Zielerreichung 
nach WRRL beitragen. Soweit zur Einhaltung der Vorgaben notwendig, werden diese grundlegenden 
Maßnahmen laufend weitergeführt und durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt. 

3.2.5 Gebiete zum Schutz von Lebensräumen und Arten 
Zum Schutz von Arten und Lebensräumen wurden im niedersächsischen Teil der FGE Rhein auf der 
Basis der nachfolgenden Natura 2000-Richtlinien Schutzgebiete ausgewiesen:  

 92/43/EWG Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (FFH-Richtlinie) und 

 79/409/EWG - EG-Vogelschutzrichtlinie. 

Alle Natura 2000-Gebiete mit Vorkommen wasserabhängiger Lebensraumtypen und/oder wasser-
abhängiger Arten wurden im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL als zu berücksichtigende 
Schutzgebiete eingestuft. 

Die Ziele der WRRL und der beiden Natura 2000-Richtlinien sind zum überwiegenden Teil kongruent. 
Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung möglichst natürlicher Gewässer inklusive eines natür-
lichen oder naturnahen Umfeldes kommen z. B. vielen FFH-Lebensraumtypen und -arten zugute. 
Deutliche Synergien werden z. B. durch die Umsetzung von hydromorphologischen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gewässerstruktur in den Natura 2000-Schutzgebieten erreicht. Die Entwicklung der 
Fließgewässer und der zugehörigen Ufer- und Auenbereiche bildet den Schwerpunkt des in Nieder-
sachen aufgestellten Förderprogramms zur ökologischen Gewässerentwicklung, auf die in Kapitel 5 
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dieses Maßnahmenprogramms näher eingegangen wird. Die Wiederherstellung von Gewässern und 
angrenzenden Korridoren mit intakten Lebensraumfunktionen führt in der Regel zur Aufwertung beste-
hender Schutzgebiete und trägt in erheblichem Maße zur Vernetzung von Lebensräumen bei. Ein 
Element der Vernetzung ist die Förderung der linearen Durchgängigkeit der Gewässer für Fische und 
andere aquatische Arten. Weiterhin verbessern Maßnahmen im Uferbereich und/oder dem Gewässer-
entwicklungskorridor auch die Wandermöglichkeiten für terrestrisch lebende Organismen. Darüber hin-
aus dienen diese Maßnahmen auch der Förderung weiterer Ziele wie dem Schutz gefährdeter Arten 
(Lachs, Aal, weitere FFH-Arten) oder dem Schutz grundwasserabhängiger Landökosysteme (Auen). 
Soweit die von diesen Maßnahmen betroffenen Wasserkörper in einem Natura 2000-Gebiet liegen, 
werden die Maßnahmen mit den jeweiligen Erhaltungs- und Entwicklungszielen insbesondere für 
wassergebundene Arten und Lebensräume mit den Naturschutzbehörden abgestimmt. 

Weitere Maßnahmenbereiche mit direkter oder indirekter positiver Wirkung auf die Natura 2000-
Bereiche sind Maßnahmen zur Verminderung von Einträgen aus Punktquellen und diffusen Quellen 
sowie zum Schutz des Grundwassers. Auf eine detaillierte Darstellung der Maßnahmen wird an dieser 
Stelle verzichtet. Sie kann den nachfolgenden Ausführungen im Kapitel 4 entnommen werden. Karten-
darstellungen zu den Gebieten die im niedersächsischen Teil der FGE Rhein als FFH- und Vogelschutz-
gebiete festgesetzt wurden befinden sich im Kartenanhang des internationalen Bewirtschaftungsplans 
für die FGE Rhein. 

3.3 Meeresumweltschutz 
Die Nordsee und das Wattenmeer sind von herausragender ökologischer und ökonomischer Bedeu-
tung. Deshalb kommt dem Schutz bzw. der Wiederherstellung der aquatischen Lebensgemeinschaft in 
diesen Lebensräumen bei der Umsetzung der WRRL eine besondere Bedeutung zu. Die WRRL hebt in 
ihrer Präambel den Einfluss der Binnengewässer auf den Zustand der Meeresgewässer hervor und 
unterstreicht die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, die internationalen Abkommen zum Meeresschutz 
umzusetzen. Gemäß Artikel 1 WRRL besteht das grundsätzliche Ziel des Schutzes der Meeres-
gewässer darin, „in der Meeresumwelt für natürlich anfallende Stoffe Konzentrationen in der Nähe der 
Hintergrundwerte und für anthropogene synthetische Stoffe Konzentrationen nahe Null zu erreichen.“  

In Deutschland wurden die überregionalen Bewirtschaftungsziele für Nährstoffe insbesondere in Bezug 
auf Stickstoff anhand des bestehenden rechtlichen Anforderungsniveaus des Meeresumweltschutzes 
hergeleitet. Dabei sind vorrangig die biologischen Qualitätskomponenten Großalgen, Angiospermen 
und die benthische Meeresfauna von Bedeutung. Im Übergangs-, Küsten- und Hoheitsgewässer sowie 
in der Nordsee bestimmt vor allem der verfügbare Stickstoff und nur unter bestimmten Umweltbedin-
gungen auch der Phosphor das Ausmaß des Algenwachstums. Der Bund und die Küstenländer haben 
aufgrund von Anforderungen an den guten ökologischen Zustand der Küstengewässer gemäß WRRL 
u. a. für die in die Nordsee mündenden Flussgebiete ein Konzept zur Ableitung von Nährstoffredukti-
onszielen in den Flussgebieten Ems, Weser, Elbe und Eider beschlossen (BMLP 2011). In einem 
anschließenden Arbeitsschritt wurden darauf aufbauend im Jahr 2014 von der LAWA die Empfehlungen 
zur Übertragung flussbürtiger, meeresökologischer Reduktionsziele ins Binnenland abgeleitet (2017b). 
Als Ergebnis dieses Arbeitsprozesses ist mit der Novellierung der OGewV im Jahr 2016 im Hinblick auf 
die Erreichung des guten ökologischen Zustands in den Küstengewässern im § 14 das Bewirtschaf-
tungsziel von 2,8 mg Nges/l als Jahresmittelwert für in die Nordsee mündende Flüsse aufgenommen 
worden. Dieses Bewirtschaftungsziel ist für die jeweiligen Messstellen am Grenzscheitel limnisch/marin 
bzw. bei Flüssen, deren Mündungsbereich sich außerhalb des Bundesgebiet befinden, für die Punkte, 
an denen diese Flüsse das Bundesgebiet verlassen, festgelegt worden. 

Die am 15. Juli 2008 in Kraft getretene Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie – MSRL) ist 
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ein wichtiger Baustein in der europäischen Umweltpolitik. Damit wurde von der Europäischen Union 
(EU) ein Rahmen geschaffen, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, um bis zum Jahr 2020 einen „guten“ Zustand der Meeresumwelt zu erreichen oder zu erhal-
ten. Durch die fachliche Verknüpfung von WRRL und MSRL finden daher auch Meeresschutzaspekte 
bei der Aktualisierung des Maßnahmenprogramms Berücksichtigung. Verschiedene ergänzende 
Maßnahmen die darauf abzielen die Nähr- und Schadstoffeinträge zu reduzieren dienen nicht nur der 
WRRL sondern unterstützen auch die Ziele der MSRL. Neben den Maßnahmen, die nach dem 
Maßnahmenprogramm der MSRL vorgesehen sind, tragen insbesondere die nach dem WRRL-
Maßnahmenprogramm im Binnenland vorgesehen Maßnahmen zur Verringerung der diffusen 
Nährstoffeinträge dazu bei, die Ziele der MSRL zu erreichen. Die Empfehlungen der LAWA zur koordi-
nierten Anwendung der MSRL und WRRL sind bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme berück-
sichtigt worden (LAWA 2014b). 

3.4 Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 
Der aktuelle sechste Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC 2021) untermauert bestehende 
Prognosen zu den Auswirkungen des Klimawandels. Die erwartete Erderwärmung wird auch zu Verän-
derungen des globalen Wasserkreislaufs führen. Die allgemeinen Projektionen für die Zukunft gehen 
davon aus, dass es im 21. Jahrhundert global zu einem weiteren Anstieg der Temperatur, zu 
Veränderungen in der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Niederschläge sowie der Häufigkeit von 
Extremereignissen kommen kann. Dementsprechend wären auch Veränderungen bei der Hoch- und 
Niedrigwasserführung von Fließgewässern sowie bei den Grundwasserständen möglich. Die Entwick-
lungen werden jedoch regional unterschiedlich ausgeprägt sein.  

Die Auswirkungen des Klimawandels lassen daher auch für die Bevölkerung und den Wirtschaftsstand-
ort Niedersachsen erhebliche Veränderungen erwarten, die auch die Wasserwirtschaft vor neue 
Herausforderungen stellen werden. Daher hat das Land Niedersachsen verschiedene Initiativen 
gestartet, um die möglichen Folgen des Klimawandels regional zu untersuchen und die Auswirkungen 
auf die verschiedenen Sektoren, speziell die Wasserwirtschaft, zu quantifizieren. Zum einen wurden 
verschiedene Projekte in Zusammenarbeit mit Fachbehörden und Forschungseinrichtungen 2008/2009 
initiiert (z. B. KLIFF1, KliBiW2), die den Klimawandel und seine Folgen unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten, aber auch mit Bezug zur wasserwirtschaftlichen Praxis – insbesondere im Projekt 
KliBiW – für die Region Niedersachsen analysieren.  

Zum anderen wurde 2008 eine Regierungskommission Klimaschutz eingerichtet, die aus Vertretern von 
Verbänden und Verwaltung sowie der Wirtschaft und Wissenschaft besteht und die sich mit den Fragen 
und Herausforderungen des Klimaschutzes und des Klimawandels in Niedersachsen befasst. Hieraus 
hervorgegangen sind die „Empfehlung für eine niedersächsische Klimaschutzstrategie“ (MU 2012a) und 
die „Empfehlung für eine niedersächsische Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ 
(MU 2012b). Letztere benennt für die Wasserwirtschaft Handlungsfelder für mögliche Maßnahmen. Die 
benannten Handlungsfelder sind Hochwasserschutz, Niedrigwassermanagement und Gewässer-
ökologie, Grundwasserschutz, Siedlungswasserwirtschaft sowie Datengrundlagen und Forschungs-
bedarf. Für die jeweiligen Handlungsfelder werden konkrete Maßnahmen benannt, die aber vor einer 
Umsetzung eine differenzierte Betrachtung und Bewertung für den vorliegenden Einzelfall erfordern. 
Basierend auf den Empfehlungen der Regierungskommission wurde die „Klimapolitische Umsetzungs-
strategie Niedersachsen“ erarbeitet, mit der die Landesregierung ihren Zeitplan zur Realisierung der 
Kommissionsempfehlungen definiert (MU 2013). Aktuell überarbeitet das Niedersächsische Umwelt-
ministerium die niedersächsische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Das Niedersächsische 
                                                      
1 KLIFF: Forschungsverbund „Klimafolgenforschung in Niedersachsen“ 
2 KliBiW: Forschungsprojekt „Globaler Klimawandel – Wasserwirtschaftliche Folgen für das Binnenland“ 
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Kompetenzzentrum Klimawandel (NIKO) wird Ende 2021 eine Anpassungsstrategie für Niedersachsen 
veröffentlichen. Im Rahmen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels bestehen auch Finanzie-
rungsmöglichkeiten für wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Aktuell fördert das Land die Entwicklung von 
Wassermengenmanagementkonzepten. Gefördert werden sektorübergreifende lokale oder regionale 
Konzepte zur Nutzung von Gewässern, die unter der Berücksichtigung des zu erwartenden Klimawan-
dels plausible und flexible Anpassungsmaßnahmen beschreiben. 

Die bisher gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt KliBiW (NLWKN 2012b, 2015a) weisen auf Ver-
änderungen des Klimas und dadurch bedingt auch auf Veränderungen des gegenwärtigen und zukünf-
tigen Wasserhaushaltes in Niedersachsen hin. Die zukünftigen Verhältnisse werden als Veränderung 
gegenüber dem Mittelwert des Zeitraumes 1971 bis 2000 dargestellt, einmal für das Zeitintervall 
2021 bis 2050 (nahe Zukunft) und einmal für 2071 bis 2100 (ferne Zukunft). Als Rahmenbedingung für 
die Klimaprojektionen wurde das „gemäßigte Emissions-Szenario“ A1B des IPCC angesetzt. Demnach 
würde die Jahresmitteltemperatur bis 2050 um ca. + 1 °C zunehmen (Bandbreite + 0,8 bis + 1,3), bis 
2100 um ca. 2,6 °C (+ 2,3 bis 3,1), wobei die Erwärmung im Winter am stärksten ausfällt. Vergleichbare 
Ergebnisse wurden auch im Rahmen des Forschungsverbundes KLIFF für Niedersachsen ermittelt, 
wonach ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur um ca. 2,5 °C bis zur Zeitperiode von 2071 bis 2100 
erwartet wird (Beese & Aspelmeier 2014). 

Nach den Ausführungen im Klimareport Niedersachsen ist die Niederschlagsmenge im Zeitraum 1881 
bis heute in der Jahressumme landesweit um knapp 100 angestiegen. Auf die Jahreszeiten bezogen 
tragen insbesondere der Winter und Herbst zu dieser Zunahme bei, während sich die Höhe der 
Niederschläge in den Sommermonaten seit 1881 nur geringfügig erhöht hat. Bezüglich der Anzahl der 
Tage mit Starkniederschlägen ist in Niedersachsen zukünftig mit einer Zunahme zu rechnen. Die Er-
stellung des Klimareports Niedersachsen erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen 
Wetterdienst und dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
(DWD 2018). Für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein ist davon auszugehen, dass es im Jahr-
esmittel wärmer, im Sommer heißer und trockener und in den Wintermonaten milder und feuchter wird. 

Durch den projizierten Klimawandel ist auf lange Sicht in Deutschland von signifikanten Veränderungen 
im Niederschlags- und Verdunstungsregime auszugehen (langfristige Veränderungen des mittleren 
Zustandes, der saisonalen Verteilung, des Schwankungs- und Extremverhaltens). Es ist daher künftig 
mit weiteren Auswirkungen auf den Grund- und Bodenwasserhaushalt sowie den oberirdischen Abfluss 
zu rechnen. Die Veränderung dieser Komponenten des Wasserkreislaufs kann je nach Ausmaß regional 
unterschiedlich unmittelbare Auswirkungen auf wesentliche Teilbereiche der Wasserwirtschaft haben, 
z. B. auf:  

 das Hochwasserrisikomanagement, dabei insbesondere  
- den Küstenschutz - durch den beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels und, in der Folge, 

der Sturmflutwasserstände sowie die sich hierdurch ergebende Erhöhung des Risikos, 
- den Hochwasserschutz im Binnenland - durch die Veränderung der Höhe, Dauer und Häufigkeit 

von Hochwasserabflüssen und durch die sich hierdurch ggf. ergebende Veränderung des 
Hochwasserrisikos, 

 die Grundwasservorkommen und Wasserversorgung - durch die Änderung der Grundwasser-
neubildung, der Grundwasserbeschaffenheit und der Grundwasserbewirtschaftung, 

 den Gewässerschutz - durch die Änderung der jahreszeitlichen Abfluss- und Temperaturverhält-
nisse mit Auswirkung auf den Stoffhaushalt der Flüsse und Seen und die Biozönose, 

 die Gewässerentwicklung - durch die Änderung der Dynamik der Fließgewässer und Seen, ihrer 
morphologischen Verhältnisse, ihres Wärmehaushaltes sowie ggf. der Bewirtschaftung von Tal-
sperren, 
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 die Nutzung der Gewässer - durch vermehrte Wärmeeinleitung zu Kühlzwecken oder Wasserent-
nahmen vor allem zur landwirtschaftlichen Bewässerung, 

 die Beeinflussung der Abflussverhältnisse - durch vermehrte Wasserspeicherung zur Niedrig-
wasseraufhöhung oder zum Hochwasserrückhalt. 

Neben diesen direkten Auswirkungen gibt es auch indirekte Auswirkungen auf die Gewässer beispiels-
weise durch Änderungen der Landnutzung. Es ist fachlich geboten im Rahmen der Bewirtschaftungs-
planung und bei der Planung von Maßnahmen, die möglichen Auswirkungen des Klimawandels ange-
messen zu berücksichtigen. Ein Instrument um den Unsicherheiten der Klimawirkungen entgegenzutre-
ten stellt der 2021 eingerichtete DAS-Basisdienst "Klima und Wasser" des BMVI dar. Der DAS Basis-
dienst stellt Daten über die Veränderungen der Wasserhaushaltsgrößen und der Wasserqualität infolge 
der Auswirkungen des Klimawandels auf der Grundlage von Klimaprojektionen zur Verfügung, um somit 
den Klimawandel zukünftig in die Planung mit einzubeziehen. Die Deutsche Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel (DAS, Bundesregierung 2008) wurde veröffentlicht und mit dem Aktionsplan Anpas-
sung (APA, Bundesregierung 2011) und den Fortschrittsberichten (Fortschrittsbericht, APA II, Bundes-
regierung 2015, Fortschrittsbericht mit dem APA III, Bundesregierung 2020) fortgeschrieben. Aktuell 
beobachtete Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland werden im Rahmen der Deutschen 
Anpassungsstrategie im Monitoringbericht (UBA 2019) dargestellt. 

Bewirtschaftungsmaßnahmen nach der WRRL, wie die Verbesserung der Durchgängigkeit, die Verbes-
serung der Gewässermorphologie und die Reduzierung der Wärmebelastung haben positive Auswir-
kungen für die Lebensbedingungen und die Belastbarkeit der Gewässerökosysteme. Somit können 
Stresssituationen infolge extremer Ereignisse (insbesondere Hitze- und Trockenperioden) besser 
toleriert werden. Im Bereich des Grundwassers kann auf die Erfahrungen mit der Bewirtschaftung von 
Grundwasserentnahmen und -dargebot zurückgegriffen werden und darauf aufbauend u. a. Konzepte 
zur gezielten Grundwasseranreicherung entwickelt werden. Die WRRL-Maßnahmenprogramme tragen 
den zu erwartenden Herausforderungen des Klimawandels insoweit bereits Rechnung. Verschiedene 
im Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein aufgenommene Maßnahmen-
typen können die Folgen der prognostizierten Klimaänderungen abmildern. So kann beispielsweise ein 
durch häufigere und intensivere Starkniederschläge hervorgerufener steigender Eintrag von Nähr- und 
Schadstoffen durch die Maßnahmentypen zur Reduzierung diffuser Nährstoff- und Schadstoffeinträge, 
z. B. Maßnahmentyp 28 (Anlage von Gewässerrandstreifen), verringert werden. Voraussetzung dafür 
ist eine fachgerechte Umsetzung (Lage, Dimensionierung, Gestaltung) der Maßnahme und eine ausrei-
chende flächenhafte Umsetzung.  

Trotz großer Unsicherheiten über das Ausmaß und die Auswirkungen des Klimawandels gibt es viele 
Maßnahmentypen und Handlungsoptionen, die für die Stabilisierung und Verbesserung des Gewässer-
zustands nützlich sind, unabhängig davon wie das Klima in der Zukunft aussehen wird. Dies sind ins-
besondere wasserwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen, die Bandbreiten tolerieren und außerdem  

 flexibel und nachsteuerbar sind, d. h. die Maßnahmen werden schon heute so konzipiert, dass eine 
kostengünstige Anpassung möglich ist, wenn zukünftig die Effekte des Klimawandels genauer 
bekannt sein werden. Die Passgenauigkeit einer Anpassungsmaßnahme sollte regelmäßig über-
prüft werden,  

 robust und effizient sind, d. h. die gewählte Anpassungsmaßnahme ist in einem weiten Spektrum 
von Klimafolgen wirksam. Maßnahmen mit Synergieeffekten für unterschiedliche Klimafolgen 
sollten bevorzugt werden.  

Der LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog enthält eine Reihe von konkreten Maßnahmen, die auch der 
Klimaanpassung dienen bzw. den klimawandelbedingten nachteiligen Wirkungen entgegenwirken 
können. Der Maßnahmenkatalog enthält entsprechende Hinweise. 
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Klimasensitivitätsanalyse des LAWA-BLANO Maßnahmenkatalogs in Bezug auf klimawandel-
bedingte Einflüsse 
Die Auswirkungen des Klimawandels sollten bei der Umsetzung europäischer Richtlinien berücksichtigt 
werden um sicherzustellen, dass die heutigen Entscheidungen auch in Zukunft tragfähig sind. Vielfach 
sind mit wasserwirtschaftlichen Maßnahmen Entscheidungen und Investitionen verbunden, die eine 
langfristige Bindung haben. Es ist daher wichtig, dass heute wahrscheinliche oder mögliche zukünftige 
Änderungen der Klimabedingungen bei der Planung von Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Im Jahr 2013 legte die EU eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel vor, und bekräftigte damit 
die Bestrebungen des Kyoto-Protokolls aus dem Jahre 2002, den Klimawandel nach Kräften zu 
bremsen und sich gleichzeitig auf Klimafolgen vorzubereiten (Europäische Kommission 2013). Daher 
ist es folgerichtig, dass die EU bei der Umsetzung Ihrer Richtlinien in den Mitgliedstaaten besonderen 
Wert darauflegt, dass der Klimawandel angemessen Berücksichtigung findet. Die LAWA und die 
BLANO haben daher den Maßnahmenkatalog, der dem Maßnahmenprogramm zugrunde liegt, einer 
Klimasensitivitätsanalyse unterzogen. 

Ähnlich wie bei der strategischen Umweltprüfung erfolgt die „Klimawandelprüfung“ nicht auf der Ebene 
des jeweiligen Maßnahmenprogramms. Es wird vielmehr der Maßnahmenkatalog dahingehend geprüft, 
ob der Klimawandel Auswirkungen auf die Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahme hat. Weiterhin wurden 
die Maßnahmen im LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog daraufhin überprüft, ob sie der Anpassung an 
den Klimawandel dienen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, weil es sich bei den Maßnahmen der 
Maßnahmenprogramme um Maßnahmenkategorien handelt, die eher Entwicklungsziele beschreiben. 
Sie sind räumlich und technisch für eine tiefergehende Prüfung noch nicht konkret genug. Im Rahmen 
der Klimasensitivitätsanalyse wurde eine Expertenbewertung hinsichtlich der Fragestellungen vorge-
nommen, ob die Maßnahme die Anpassung an den Klimawandel unterstützt, d. h. eine direkte Auswir-
kung auf klimawandelbedingte Veränderungen (Temperatur, Abfluss, Wind) hat und ob der Klimawandel 
sich auf die Wirksamkeit der Maßnahme auswirkt. Die entsprechenden Einstufungen können der 
Tabelle im Anhang D entnommen werden.  

Aus der Klimasensitivitätsanalyse leiten sich wichtige Hinweise für die Maßnahmentypenauswahl ab. 
So gibt es Maßnahmenkategorien, die voraussichtlich positiv auf den Klimawandel reagieren, z. B. 
durch eine steigende Effizienz der Reinigungsleistung von Kläranlagen durch höhere Wassertempera-
turen. In anderen Maßnahmengruppen ist mit einer negativen Beeinflussung durch den Klimawandel zu 
rechnen, z. B. bei Anlagen zum Rückhalt von Misch- und Niederschlagswasser infolge erhöhter Stoff-
einträge durch vermehrte Starkregen. In diesen Maßnahmengruppen und insbesondere bei langlebiger 
Infrastruktur wurden die Maßnahmentypen bevorzugt, die unter einer weiten Bandbreite möglicher 
Klimaveränderungen effektiv sind. Wenn möglich werden naturnahe Verfahren eingesetzt und positive 
Nebeneffekte ausgenutzt. Viele Maßnahmentypen verhalten sich neutral.  

Die Auswirkungen der Klimaschutz- und Anpassungspolitik außerhalb des Wassersektors wurden 
soweit wie möglich berücksichtigt, um negative Folgewirkungen auf den Gewässerzustand frühzeitig 
abzumindern. Bei der Umsetzung der Maßnahmentypen wird versucht, die Treibhausgasemissionen so 
gering wie möglich zu halten. Negative Nebeneffekte in allen betroffenen Sektoren wurden im Planungs-
prozess erkannt und sind möglichst weitgehend vermindert worden. Maßnahmentypengruppen, bei 
denen die Verknüpfung zu anderen Sektoren – hier der Energiewirtschaft – besonders deutlich wird, 
sind z. B. die Maßnahmentypen zur Reduzierung der Wasserentnahmen zu Kühlwasserzwecken aus 
Oberflächengewässern oder allgemein die Wasserentnahmen zum Betrieb von Wasserkraftwerken. Bei 
der Maßnahmenauswahl vor Ort spielen neben der Wirksamkeit der Maßnahme und der Umsetzbarkeit 
auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Die Bedeutung des Klimawandels insgesamt wird im Rahmen 
der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzungen berücksichtigt. 
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4. Maßnahmenplanung 
Im Zuge der Bewirtschaftungsplanung hat Niedersachsen gemäß § 117 NWG (Artikel 11 WRRL) 
Beiträge zu den Maßnahmenprogrammen 2021 bis 2027 für die Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und 
Rhein aufgestellt, um die Umweltziele gemäß Artikel 4 WRRL zu erreichen (MU 2021b). Grundsätzlich 
sind im Sinne des WHG alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Verwirklichung der festgelegten Bewirt-
schaftungsziele nach §§ 27 bis 31 WHG (oberirdische Gewässer), § 44 WHG (Küstengewässer) und § 
47 WHG (Grundwasser) entsprechend den Anforderungen nach Artikel 4 WRRL erforderlich sind.  

Das vorliegende Maßnahmenprogramm stellt dar, welche Maßnahmen im niedersächsischen Teil der 
FGE Rhein erforderlich werden, um alle signifikanten Belastungen durch geeignete Maßnahmen soweit 
abzubauen, dass die Wasserkörper die festgelegten Ziele erreichen (Vollplanung). Die Umweltaus-
wirkungen des im dritten Bewirtschaftungszyklus vorgesehenen Maßnahmen wurden im Rahmen einer 
„Strategischen Umweltprüfung (SUP)“ geprüft, beschrieben und bewertet. Die Ergebnisse der SUP 
werden in einem Umweltbericht dokumentiert, der am 22. Dezember 2021 veröffentlicht wird (NLWKN 
2021a). 

4.1 Grundlegende Maßnahmen  
Grundlegenden Maßnahmen sind die Anforderungen, die sich aus der Umsetzung bestehender gemein-
schaftlicher Wasservorschriften nach Anhang VI (Teil A), Art. 10, Art. 11 Abs. 3, Art. 16 und Art. 17 
WRRL und daraus resultierender bundesweiter sowie länderspezifischer Gesetze und Verordnungen 
ergeben. Die grundlegenden Maßnahmen gelten als Mindestanforderung für die Umsetzung der WRRL. 
Sie werden dadurch umgesetzt, dass die wasserbezogenen europäischen Regelungen der WRRL in 
nationales Recht eingeführt werden. Dies ist für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein durch die 
Übernahme in das bundesweit geltende WHG, das NWG und durch die Einführung sonstiger 
Rechtsvorschriften vollständig erfolgt. 

Im Folgenden werden die nach Artikel 11 Abs. 3 a) bis l) WRRL zu ergreifenden grundlegenden 
Maßnahmen und die Angabe der hierfür bestehenden generellen Rechtsvorschriften aufgeführt. Sie 
betreffen die folgenden gemeinschaftlichen Richtlinien:  

 Richtlinie 80/778/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch (Trinkwasserrichtlinie) in der durch die Richtlinie 98/83/EG geänderten Fassung,  

 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 05. Juli 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung, zuletzt 
geändert durch die RL 97/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 1997  

 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und insbeson-
dere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft  

 Richtlinie 87/217/EWG des Rates vom 19. März 1987 zur Verhütung und Verringerung der 
Umweltverschmutzung durch Asbest  

 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem 
Abwasser  

 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verun-
reinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen  

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)  

 Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 14. Januar 1997 über schwere Unfälle (Seveso Richtlinie)  
 Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04. Dezember 2000 über 

die Verbrennung von Abfällen  
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 Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum 
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung  

 Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik 

 Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. Februar 2007 über 
die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 
76/160/EWG 

 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten  

 Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
ein Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden und EG-
Verordnung Nr. 1107/2009 vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln  

 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  

Der Anhang B enthält eine Darstellung der nach Artikel 11 Abs. 3 WRRL zu ergreifenden grundlegenden 
Maßnahmen und die Angabe der hierfür bestehenden generellen Rechtsvorschriften. In der tabellari-
schen Übersicht werden neben den bundesrechtlichen Regelungen ergänzend die in Niedersachsen 
geltenden landesrechtlichen Regelungen aufgeführt, die für das Maßnahmenprogramm 2021 bis 2027 
von Bedeutung sind. 

Die meisten der grundlegenden Maßnahmen sind seit langem im Bundes- und Landesrecht verankert, 
in der Praxis umgesetzt und bestimmen somit den qualitativen Status quo der Gewässer. Die Umset-
zung der grundlegenden Maßnahmen erfolgt fortlaufend und in vielen Fällen stellt die Umsetzung eine 
Daueraufgabe dar. Damit sorgen diese Maßnahmen dafür, dass die Rahmenbedingungen für alle 
weiteren Maßnahmen gesichert sind. Die Erfahrungen aus den ersten beiden Bewirtschaftungszyklen 
haben gezeigt, wie bedeutsam die Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen für die Zielerreichung 
für oberirdische Gewässer und das Grundwasser sind. Aufgrund der verschiedenen Belastungen, die 
an den Gewässern ermittelt wurden, ist es fachlich in vielen Fällen schwierig, den genauen Beitrag, den 
die grundlegenden Maßnahmen bei der Verwirklichung der Umweltziele leisten, im Detail zu ermitteln. 
Oftmals kann eine genaue Trennungslinie zwischen den grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen 
nicht gezogen werden. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird davon ausgegangen, dass den grundlegenden Maßnahmen 
zur Reduzierung der Belastungen durch Nähr- und Schadstoffe eine besondere Bedeutung im nächsten 
Bewirtschaftungszyklus zukommt und diese einen substanziellen Beitrag zur Zielerreichung leisten. Die 
Düngeverordnung, die die europäische Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG) umsetzt, wurde im Jahr 2020 
nochmals verschärft. Eine Abschätzung der Wirkung der geänderten Düngeverordnung im Rahmen des 
deutschlandweiten Modellprojektes AGRUM-DE ergab unter Berücksichtigung der agrarstrukturellen 
Entwicklung für Niedersachsen im Mittel eine Reduzierung der Stickstoff-Bilanzüberschüsse um 45 % 
bis zum Zieljahr 2027. In Verbindung mit der in den letzten Jahren bereits eingetretenen Entwicklung 
hinsichtlich des Rückgangs der Stickstoffbilanzüberschüsse der Landwirtschaft wird erwartet, dass die 
Änderungen der Düngeverordnung in den Jahren 2017 und 2020 und die weitergehenden Regelungen 
in den gesondert ausgewiesenen belasteten und eutrophierten Gebieten bis zum Jahr 2027 maßgeblich 
zu einer Reduzierung der Nährstoffeinträge in die Gewässer beitragen werden (vgl. Kapitel 3.1.3). Die 
mit der konsequenten Umsetzung der nun bestehenden grundlegenden Maßnahmen verbundene 
Minderung der Nährstoffeinträge in die Gewässer werden einen erheblichen Beitrag zur Zielerreichung 
leisten. In Verbindung mit der Umsetzung von weiteren ergänzenden Maßnahmen in der WRRL Zielge-
bietskulisse kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen der WRRL hinsichtlich der 
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Verringerung der Nährstoffeinträge grundsätzlich bis 2027 erreicht werden. Aufgrund der natürlichen 
Gegebenheiten (z. B. lange Verweil- und Transportzeiten) werden sich die positiven Auswirkungen 
regional differenziert jedoch erst mittel- bis langfristig einstellen. 

Die Durchführung des Pflanzenschutzes und insbesondere die Zulassung und Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel sind in Deutschland rechtlich umfassend und auf einem hohen Schutzniveau für 
Mensch, Tier, Grundwasser und Naturhaushalt geregelt. Wichtige Regelungen finden sich im Pflanzen-
schutzgesetz (PflSchG), das 2012 eine umfassende Überarbeitung erfuhr, um vorhandene EU-
Regelungen zum Pflanzenschutz einzubinden. Im Rahmen der Umsetzung der Pflanzenschutz-
Rahmenrichtlinie (RL 2009/128/EG) über das Gesetz zur Neuordnung des Pflanzenschutzrechts vom 
06. Februar 2012 werden positive Auswirkungen hinsichtlich der Gewässerbelastungen mit PSM 
erwartet. Die Bundesregierung hat am 10. April 2013 den Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verabschiedet und über eine Bekanntmachung im Bundes-
anzeiger veröffentlicht (BMEL 2013). Der Aktionsplan ist Teil der Umsetzung der EU-Pflanzenschutz-
Rahmenrichtlinie. Die Zielvorgaben im Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz betreffen die Bereiche 
Pflanzenschutz, Anwenderschutz, Verbraucherschutz und Schutz des Naturhaushaltes. Im Aktionsplan 
legt Deutschland hinsichtlich der Zielerreichung quantitative Vorgaben, Maßnahmen und Zeitpläne zur 
Verringerung der Risiken und der Auswirkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf die 
menschliche Gesundheit und den Naturhaushalt fest (vgl. Kapitel 3.1.4). Der Bund hat angekündigt, 
innerhalb des nächsten Bewirtschaftungszeitraums den Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz zu 
evaluieren und effektiver auszugestalten. 

Weitere Einzelheiten zur Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen sind dem niedersächsischen 
Beitrag zu den Maßnahmenprogrammen der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein zu entnehmen. 

4.2 Ergänzende Maßnahmen 
Die Bewirtschaftungsplanung für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein hat gezeigt, dass allein 
durch die Erfüllung der Mindestanforderungen, d. h. durch die im Kapitel 4.1 beschriebenen grundle-
genden Maßnahmen, die Umweltziele der Richtlinie nach Artikel 4 WRRL in vielen Fällen nicht erreicht 
werden können. Für diese Fälle sind gemäß Anhang VI (Teil B) WRRL ergänzende Maßnahmen vor-
gesehen, die geplant und ergriffen werden müssen, um die Ziele nach Artikel 4 WRRL zu erfüllen. Das 
sind u. a. rechtliche, administrative und wirtschaftliche Instrumente, Bau- und Sanierungsvorhaben oder 
gemeinsam mit Gewässernutzern getroffene Vereinbarungen. Die WRRL nennt dabei ausdrücklich 
auch rechtliche Instrumente. Daher zählen auch rechtliche Regelungen, die über die Umsetzung von 
EU-Richtlinien hinausgehen und dazu beitragen die Umweltziele der WRRL zu erreichen, zu den 
ergänzenden Maßnahmen im Sinne des Artikel 11 Abs. 4 WRRL. Weiterhin zählen nach Artikel 11 
Abs. 4 Satz 3 WRRL alle Maßnahmen für einen „zusätzlichen Schutz“ der Gewässer zu den ergänzen-
den Maßnahmen. 

Die nachstehende, in Anhang VI (Teil B) WRRL aufgeführte nicht erschöpfende Liste enthält ergän-
zende Maßnahmen als Teil des Maßnahmenprogramms nach Artikel 11 Abs. 4:  

 Rechtsinstrumente, administrative Instrumente, wirtschaftliche oder steuerliche Instrumente,  
 Aushandlung von Umweltübereinkommen, Emissionsbegrenzungen,  
 Verhaltenskodizes für die gute Praxis,  
 Neuschaffung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten, Entnahmebegrenzungen,  
 Entsalzungsanlagen, künstliche Anreicherung von Grundwasserleitern,  
 Maßnahmen zur Begrenzung der Nachfrage, u. a. Förderung einer angepassten landwirtschaft-

lichen Produktion,  
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 Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz und zur Förderung der Wiederverwendung, u. a. 
Förderung von Technologien mit hohem Wassernutzungsgrad in der Industrie und wassersparende 
Bewässerungstechniken,  

 Bauvorhaben, Sanierungsvorhaben, 
 Fortbildungsmaßnahmen, Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben,  
 andere relevante Maßnahmen. 

4.3 Auswahl und Umfang der ergänzenden Maßnahmen 
Die im Maßnahmenprogramm für den dritten Bewirtschaftungszyklus aufgenommenen ergänzenden 
Maßnahmen besitzen stets programmatischen Charakter und entstammen dem LAWA-BLANO 
Maßnahmenkatalog. Die nach dem Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der FGE 
Rhein an einzelnen Oberflächen- und Grundwasserkörpern erforderlichen Maßnahmen sind im Anhang 
C tabellarisch dargestellt und werden nachfolgend erläutert. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen 
sollen die Bewirtschaftungsziele für alle Gewässer im niedersächsischen Teil der FGE Rhein erreicht 
werden (Vollplanung). Die ergänzenden Maßnahmen orientieren sich an den für den deutschen Teil der 
FGE Rhein festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (FGG Rhein 2019). Für diese über-
regional bedeutenden Bewirtschaftungsziele, die insbesondere die Verbesserung der Durchgängigkeit 
und Gewässerstruktur sowie die Reduzierung der anthropogenen Nähr- und Schadstoffeinträge anspre-
chen wurden zur Konkretisierung der Maßnahmenprogramme unter Einbeziehung der Wassernutzer 
Maßnahmen identifiziert und gemeinsam Prioritäten für deren Umsetzung abgestimmt. Die Planungen 
und Prioritätensetzungen wurden grenzüberschreitend mit den zuständigen Wasserbehörden in den 
benachbarten Niederlanden und in Nordrhein-Westfalen koordiniert und abgestimmt. 

Die erforderlichen Maßnahmen können nicht vollständig bis 2027 umgesetzt werden. Sie werden soweit 
möglich bis zum Jahr 2027 ergriffen, müssen aber auch zeitlich gestreckt nach 2027 weiter konsequent 
umgesetzt werden. An dieser Stelle wird nochmals deutlich betont, dass die Zielerreichung in den 
Wasserkörpern nicht allein von den Aktivitäten in den Flussgebieten/Bundesländern, sondern zuneh-
mend auch von einem globalen, europäischen und nationalen Handeln abhängig ist. Dieser Aspekt 
betrifft z. B. die Auswirkungen des Klimawandels, globale Belastungen mit ubiquitären Schadstoffen, 
die Einhaltung internationaler Abkommen und viele Rahmenbedingungen die auf europäischer und 
nationaler Ebene in verschiedenen Politikfeldern gesetzt werden. 

In Deutschland obliegt die Aufstellung der Maßnahmenprogramme den zuständigen Wasserbehörden 
in den Bundesländern. Die Ergebnisse der Maßnahmenplanungen für einzelne Wasserkörper werden 
von den Bundesländern für die spätere Berichterstattung an die EU-Kommission an die Bund/Länder- 
Informations- und Kommunikationsplattform (www.WasserBlick.net) gemeldet. Dort werden die 
Maßnahmen für größere Gebietseinheiten (z. B. einen Koordinierungsraum) zusammengefasst und 
über das elektronische Reporting-System WISE an die EU-Kommission weitergegeben. Die 
Maßnahmenmeldungen der Bundesländer bilden ebenfalls die Grundlage für die nachfolgenden 
Auswertungen zu den im niedersächsischen Teil der FGE Rhein erforderlichen ergänzenden 
Maßnahmen. Diese basieren für die Oberflächengewässer ausschließlich auf der Datenmeldung des 
Landes Niedersachsen. Für die Grundwasserkörper sind in die nachfolgenden Auswertungen auch 
einzelne Maßnahmenmeldungen eingeflossen, die von Nordrhein-Westfalen für drei grenzüberschrei-
tende Grundwasserkörper vorgenommen wurden. Für grenzüberschreitende Grundwasserkörper, 
deren räumliche Ausdehnung sich auf mehrere Bundesländer erstreckt, wurde in Deutschland festge-
legt, dass die WasserBlick-Datenmeldungen federführend von dem Bundesland erfolgen, in dem der 
größere Flächenanteil liegt. Die Datenmeldungen für die grenzüberschreitenden Grundwasserkörper 
wurden vorab zwischen den Bundesländern fachlich abgestimmt. 
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Nachfolgend werden die Maßnahmenplanungen jeweils für die Oberflächengewässer und das Grund-
wasser unter Berücksichtigung der identifizierten Handlungsfelder (Belastungsschwerpunkte) zusam-
menfassend für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein beschrieben. Die Planungen beziehen sich 
auf Wasserkörper. Dabei wird für die Oberflächenwasserkörper unterschieden nach Maßnahmentypen 
zur Reduzierung von punktuellen und diffusen stofflichen Belastungen sowie Belastungen durch Ab-
flussregulierungen und morphologische Veränderungen. Für die Grundwasserkörper erfolgt eine diffe-
renzierte Darstellung der geplanten Maßnahmen zur Reduzierung der diffusen stofflichen Belastungen. 
Die sogenannten „konzeptionellen“ Maßnahmen spielen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf die 
Akzeptanz zur Umsetzung von Maßnahmen. Sie umfassen alle nicht technischen Maßnahmen wie z. B. 
landwirtschaftliche Beratungen oder Forschungsvorhaben, aber auch Informations- und Fortbildungs-
veranstaltungen. Auf die konzeptionellen Maßnahmen wird nachfolgend im Kapitel 4.4.3 eingegangen. 

4.3.1 Oberflächengewässer 
Für die Oberflächengewässer beinhaltet der LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog fast 78 WRRL-
Maßnahmentypen. Davon wurden für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein neun ergänzende 
Maßnahmentypen ausgewählt, die für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächen-
gewässer fachlich notwendig erscheinen und zukünftig umgesetzt werden. Diese Maßnahmen werden 
nachfolgend erläutert. Darunter finden sich viele Maßnahmentypen aus den vorherigen WRRL-
Maßnahmenprogrammen, die bisher noch nicht abgeschlossen werden konnten und deshalb im dritten 
Bewirtschaftungszeitraum weitergeführt werden. Durch die kontinuierliche Gewässerüberwachung ist 
mittlerweile eine genauere Bewertung des Zustandes und der Belastungssituation der Wasserkörper 
möglich, wodurch bestehende Unsicherheiten zum Teil durch neue Erkenntnisse beseitigt werden 
konnten. Auf Grundlage der verbesserten Erkenntnisse können Maßnahmen zielgerichteter geplant und 
umgesetzt werden. 

Der Schwerpunkt der Maßnahmenplanung für die Oberflächenwasserkörper liegt im Bereich der Redu-
zierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen. Im nieder-
sächsischen Teil der FGE Rhein müssen im weiteren Umsetzungsprozess der WRRL noch erhebliche 
Anstrengungen unternommen werden, um die Morphologie der Oberflächengewässer und die ökologi-
sche Durchgängigkeit zu verbessern. An nahezu allen Oberflächengewässern sind weitere ergänzende 
Maßnahmen erforderlich. Einen ebenfalls bedeutenden Umfang nehmen die Maßnahmen zur Reduzie-
rung der stofflichen Belastungen aus diffusen Quellen ein. Eine weitere Maßnahme entfällt auf die Re-
duzierung der stofflichen Belastungen aus Punktquellen und greift eine regionale Problemstellung auf. 

Im Rahmen der Fortschreibung der nationalen Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme und 
in den zukünftigen Zwischenberichten zur Maßnahmenumsetzung an die EU sollen die Maßnahmen-
typen nach einer in der LAWA bundesweit abgestimmten Vorgehensweise bestimmten Handlungs-
feldern zugeordnet werden. Eine entsprechende Zuordnung der einzelnen Maßnahmentypen zu den 
WRRL Handlungsfeldern ist im LAWA/BLANO Maßnahmenkatalog erfolgt (siehe Anhang A). Für die 
Oberflächengewässer im niedersächsischen Teil der FGE Rhein werden die: 

 Verbesserung der Gewässerstruktur der oberirdischen Gewässer, 

 Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer, 

 Reduzierung der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft, 

als wichtige Handlungsfelder betrachtet. 

Insgesamt existieren im niedersächsischen Teil der FGE Rhein 44 Oberflächenwasserkörper. Die 
Zuordnung der Maßnahmentypen zu den Oberflächengewässerkörpern erfolgt nach eingehenden Aus-
wertungen aller vorhandenen Informationen im Rahmen der Defizitanalyse. Diese umfassen z. B. die 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme und der aktuellen Zustandsbewertungen, die Erkenntnisse zur 
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Signifikanz von Belastungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die biologischen und chemischen 
Bewertungskomponenten der WRRL und Ergebnisse aus Modellberechnungen. An vielen Oberflächen-
wasserkörpern sind mehrere unterschiedliche Maßnahmentypen notwendig. 

Tabelle 6 zeigt differenziert für die einzelnen LAWA-Handlungsfelder/Belastungsbereiche, an wie vielen 
Oberflächenwasserkörpern konkrete Maßnahmentypen zur Minderung der Belastungen erforderlich 
sind. 

Tab. 6: Anzahl der Oberflächenwasserkörper an denen Maßnahmen vorgesehen sind  (Stand: 01.12.2021) 

LAWA  
Handlungsfeld 

LAWA Maß-
nahmen-Nr. Maßnahmenbezeichnung Anzahl OWK mit 

Maßnahmen 

Sonstige 18 Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 1 

Nährstoffeinträge 
Landwirtschaft 

29 Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch Erosion 
und Abschwemmung aus der Landwirtschaft 42 

30 Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der 
Landwirtschaft 42 

Durchgängigkeit 69 Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an 
wasserbaulichen Anlagen 37 

Gewässerstruktur 

70 Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer 
eigendynamischen Gewässerentwicklung 11 

71 Habitatverbesserung im Gewässer im vorhandenen Profil 27 

72 Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 
Sohlgestaltung 11 

73 Verbesserung von Habitaten im Uferbereich 44 

74 Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von 
Habitaten 11 

Maßnahmen zur Reduzierung der stofflichen Belastungen der Oberflächenwasserkörper 

Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus Punktquellen 

In Haushalten sowie in Industrie und Gewerbe fällt Abwasser an, das nach seiner Behandlung über den 
Ablauf einer kommunalen oder industriellen Kläranlage punktförmig in die Oberflächengewässer abge-
leitet wird. Zur Minderung der Gewässerbelastungen mit Nähr- und Schadstoffen aus Punktquellen 
werden in Niedersachsen bereits seit vielen Jahren verschiedene grundlegende Maßnahmen umge-
setzt. Für die Abwasserbehandlung sind die Vorgaben der Kommunalabwasserrichtlinie und der Richt-
linie über Industrie-Emissionen maßgeblich. Die Anforderungen der Richtlinien werden bundesweit 
durch das WHG in Verbindung mit der Abwasserverordnung (AbwV) und über ergänzende Verordnun-
gen des Landes umgesetzt. Danach ist beispielsweise die Einhaltung der Emissionswerte aus der 
Abwasserverordnung eine grundlegende Mindestanforderung, die an allen kommunalen Kläranlagen 
zwingend einzuhalten ist. Trotz vollständiger Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen zur Reduzie-
rung stofflicher Belastungen aus Punktquellen kann es aber erforderlich sein, an Kläranlagen aus 
Immissionsschutzgründen bzw. aufgrund der strengen Vorgaben der WRRL, weitergehende ergän-
zende Maßnahmen umzusetzen, um den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische 
Potenzial und/oder einen guten chemischen Zustand zu erreichen. Im niedersächsischen Teil der FGE 
Rhein wurden Abwassereinleitungen allerdings nicht als signifikant eingestuft. 

Handlungsbedarf im Hinblick auf punktuelle Schadstoffeinträge besteht an der Rammelbecke, in die 
stark salzhaltiges Abwasser eingeleitet wird. Der Oberlauf der Rammelbecke liegt vollständig im FFH 
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Gebiet "Bentheimer Wald". Der Bach hat von seiner Besiedlung mit Makrozoobenthos und den hydro-
morhologischen Voraussetzungen ein großes Potenzial, um den guten ökologischen Zustand zu 
erreichen. Hier sind Maßnahmen erforderlich, die die erhöhte signifikante Salzbelastung verhindern.  

Maßnahmen zur Reduzierung diffuser stofflicher Belastungen 

Nähr- und Schadstoffeinträge in Oberflächengewässer stammen nicht nur aus Punktquellen, sondern 
auch aus nicht eindeutig lokalisierbaren Eintragsquellen, den sogenannten diffusen Quellen. Aus 
diffusen Quellen werden insbesondere Fest- und Nährstoffe sowie Pflanzenschutzmittel und Schwer-
metalle in die Oberflächengewässer eingetragen. Bei den Nährstoffen sind Stickstoff und Phosphor die 
maßgeblichen Parameter. Der Nährstoff Stickstoff gelangt überwiegend in gelöster Form über das 
Grundwasser bzw. den Zwischenabfluss (insbesondere in Niederungsregion) in die Oberflächen-
gewässer. Die wegen der vielerorts hohen Grundwasserstände vorhandenen landwirtschaftlichen 
Drainagen begünstigen den Stickstoffeintrag in die Oberflächengewässer zusätzlich. Phosphor wird an 
Partikel gebunden überwiegend über Drainagen und teilweise durch Erosion und Abschwemmungen in 
die Gewässer eingetragen (Tetzlaff 2006). Auch aus Moorböden kann ein erheblicher Eintrag von 
Phosphor in die Oberflächengewässer erfolgen. Die Dominanz des Phosphateintrages über Drainagen 
erklärt sich aus der großräumigen landwirtschaftlichen Nutzung, die auch auf stark grund- und 
stauvernässten Böden sowie auf Nieder- und Hochmoorflächen erfolgt. Im niedersächsischen Teil der 
FGE Rhein führt die Kombination der intensiven Landwirtschaft mit regional sehr hohen Viehdichten 
und die aufgrund der natürlichen Gegebenheiten vorherrschenden Bodenverhältnisse (leichte Sand-
böden) und zum Teil geringen Grundwasserflurabstände zu der vorhandenen hohen Gefährdung für 
diffuse Stoffeinträge in die Gewässer. Die Nährstoffeinträge in die Gewässer werden dem Belastungs-
bereich Landwirtschaft zugeordnet. Neben den Nährstoffeinträgen spielen auch diffuse Einträge von 
PSM in die Oberflächengewässer eine Rolle. 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Maßnahmen zur Verringerung der signifikanten Belastungen der 
Oberflächengewässer durch diffuse Quellen geplant und bereits umgesetzt worden sind. Wesentliche 
grundlegende Maßnahmen zur Minderung der Stoffeinträge aus diffusen Quellen finden sich in 
verschiedenen rechtlichen Vorgaben mit denen in Deutschland z. B. die Nitrat-Richtlinie, die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie oder die Pflanzenschutzmittel-Rahmenrichtlinie umgesetzt werden. 
Hier sind vorrangig das Wasserhaushalts-, das Pflanzenschutz- und das Bodenschutzgesetz sowie die 
Oberflächengewässer,- Grundwasser- und Düngeverordnung zu nennen.  

Die Erkenntnisse aus den Monitoringergebnissen zeigen, dass die hohen Nährstoffgehalte an Stickstoff 
und Phosphor in den Oberflächengewässern einen nicht unerheblichen Beitrag zur Zielverfehlung 
leisten. Nach den Modellergebnissen des AGRUM-DE Projektes stammen die Nährstoffeinträge in die 
Oberflächengewässer beim Stickstoff zu 89 % und beim Phosphor zu 80 % aus diffuse Quellen (siehe 
Kapitel 3.1.3). Vor diesem Hintergrund besteht ein hoher Handlungsbedarf zur Umsetzung von 
Maßnahmen zur Reduzierung der diffusen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft. Bezogen auf den 
Belastungsbereich „Landwirtschaft“ wird davon ausgegangen, dass die Änderungen der Düngever-
ordnung in den Jahren 2017 und 2020 mittelfristig zu einer deutlichen Reduzierung der diffusen Nähr-
stoffeinträge in die Oberflächengewässer und das Grundwasser beitragen werden. Mit der Novellierung 
der Düngeverordnung tritt der Schutz der Gewässer deutlich stärker als bisher in den Vordergrund. 
Nach § 13a der geänderten Düngeverordnung gelten künftig in mit Nitrat belasteten und eutrophierten 
Gebieten, die durch die Landesregierungen ausgewiesen worden sind, weitergehende Bewirtschaf-
tungsauflagen mit denen die diffusen Nährstoffeinträge in die Gewässer (Oberflächengewässer und 
Grundwasser) reduziert werden sollen.  

Neben den Änderungen im Düngerecht wurde im Jahr 2020 auch das WHG (§ 38a) des Bundes geän-
dert, um die Nitratrichtlinie vollständig umzusetzen. Damit soll auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
die an Gewässer grenzen und die eine besondere Hangneigung aufweisen die Abschwemmung von 
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Düngemitteln in die betreffenden Gewässer verhindert werden. Zusätzliche Regelungen zu Gewässer-
randstreifen sind in Niedersachsen im Zuge der Vereinbarung „Der Niedersächsische Weg“ über eine 
Änderung des NWG eingeführt worden. Diese Vereinbarung des Landes, die gemeinsam mit den 
Naturschutzverbänden und den landwirtschaftlichen Interessenvertretern beschlossen wurde beinhaltet 
ein Maßnahmenpaket für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz (ML 2020). 

Die Änderungen des NWG beinhalten die Einführung von Gewässerrandstreifen an Gewässern 1. 
Ordnung von nunmehr 10 m, an Gewässern 2. Ordnung von 5 m (wie bisher) und an Gewässern 3. 
Ordnung von nunmehr 3 m. Auf diesen ist das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Dünger 
verboten. Ausnahmen sind für Gewässerrandstreifen an Gewässern 2. und 3. Ordnung möglich, wenn 
die Gewässer regelmäßig weniger als sechs Monate im Jahr wasserführend sind oder eine hohe 
Betroffenheit aufgrund eines sehr engen Gewässernetzes vorliegt. Diese Ausnahmetatbestände gelten 
aber nicht für die nach der WRRL berichtspflichtigen Wasserkörper mit einem Einzugsgebiet von mehr 
als 10 km2. Durch die Umsetzung der oben genannten grundlegenden Maßnahmen wird davon ausge-
gangen, dass die Nährstoffemissionen bis zum Jahr 2027 deutlich reduziert werden können. Die Ziele 
der WRRL lassen sich dadurch wahrscheinlich nicht überall ausreichend schnell erreichen. Daher ist 
geplant, dass die Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen auch im dritten Bewirtschaftungsplan 
durch weitere ergänzende und konzeptionelle Maßnahmen wie Beratungsmaßnahmen (Gewässer-
schutzberatung) sowie Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen begleitet wird. 

Für jeden Belastungsbereich wurden Umsetzungsmaßnahmen festgelegt, wenn Ausmaß und Ursache 
der Belastung hinreichend bekannt sind und zielgerichtete Maßnahmen zur Reduzierung der spezifi-
schen Belastungen abgeleitet werden konnten. Im Rahmen der Gewässerüberwachung nach WRRL 
wird bei vielen Wasserkörpern an repräsentativen Messstellen stoffbezogen der Ist-Zustand (z. B. der 
derzeitige Gehalt an Stickstoff und Phosphor) ermittelt. Dieser Ist-Zustand wird einem Soll-Zustand 
gegenübergestellt. Als Soll-Zustand wird der Wertebereich angesehen, in dem die oberirdischen 
Gewässer einen ökologischen Zustand repräsentieren, der nicht schlechter als „gut“ gemäß der fünf 
Zustandsklassen der WRRL ist. Diese Werte sind in der OGewV niedergelegt und beschreiben den 
Zielzustand. Die Differenz zwischen Ist und Soll ergibt den Minderungsbedarf.  

Neben den nicht flächendeckend vorliegenden Daten aus der WRRL-Gewässerüberwachung fließen 
Ergebnisse aus Nährstoffmodellierungen in die Defizitanalyse ein. Neben dem bundesweiten AGRUM-
DE Projekt werden in Niedersachsen ergänzende Modellanwendungen genutzt, die räumlich hochauf-
lösende Angaben zur Herkunft und zur regionalen Verteilung der Stickstoff- und Phosphateinträge 
ermöglichen. Die Modellanwendungen bilden einerseits die Nährstoffeinträge in die Systeme Boden und 
Gewässer für die Eintragspfade Landwirtschaft, atmosphärische Depositionen, urbane Systemen und 
Punktquellen ab und berücksichtigen andererseits den Transport und die vielfältigen Abbau- und Rück-
halteprozesse von Nährstoffen in den Gewässern. Hierauf aufbauend wird der regionale Handlungs-
bedarf für eine effiziente Maßnahmenplanung zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele ermittelt.  

Im niedersächsischen Teil der FGE Rhein werden in den Jahren 2020 und 2021 ergänzend monatliche 
Nährstoffuntersuchungen in allen WRRL Fließgewässern durchgeführt, um den Minderungsbedarf 
wasserkörperscharf zu ermitteln. Die flächendeckenden Untersuchungen erfolgen auch vor dem 
Hintergrund, die Ausweisung der mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebiete nach § 13a der 
Düngeverordnung für die Oberflächenwasserkörper auf eine belastbare Datengrundlage zu stellen. Die 
Ergebnisse dieser Sonderuntersuchungen können bei der konkreten Verortung der vorgesehenen 
Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Nach Tabelle 6 werden an nahezu allen Oberflächenwasserkörpern (95% der OWK) Maßnahmen zur 
Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch Erosion und Abschwemmung (LAWA-Nr. 
29) und Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirt-
schaft (LAWA-Nr. 30) erforderlich. Die Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zielen vorrangig 
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darauf ab, Nährstoff- und Feinmaterialeinträge in die Oberflächengewässer zu vermindern. Während 
Phosphor vor allem zu Eutrophierungserscheinungen beiträgt, verursachen die Feinsedimenteinträge 
nachteilige Veränderungen der Gewässersohlen, die dazu führen, dass der Lebensraum für viele 
Organismen eingeschränkt wird. Die Anlage von Gewässerschutzstreifen kann erheblich dazu beitragen 
die Erosion und Abschwemmung und damit den Eintrag von Phosphor und Feinmaterial in die 
Oberflächengewässer zu reduzieren. 

In den Abbildungen 17 und 18 sind die Oberflächenwasserkörper abgebildet, an denen Maßnahmen 
aus dem Handlungsfeld zur Reduzierung der diffusen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft 
erforderlich werden. 

       
Abb. 17: Maßnahmen diffuse Quellen – Handlungs-

feld: Nährstoffe Landwirtschaft (Nr. 29)  
(Stand: 01.12.2021) 

    

 

 Abb. 18: Maßnahmen diffuse Quellen – Handlungs-
feld: Nährstoffe Landwirtschaft (Nr. 30)  
(Stand: 01.12.2021) 

   Die Abbildungen verdeutlichen, dass es räumlich gesehen im niedersächsischen Teil der FGE Rhein 
fast flächendeckend zu erhöhten diffusen Nährstoff- und Feinmaterialeinträgen in die Fließgewässer 
kommt. In der Konsequenz werden fast überall Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Fein-
materialeinträge durch Erosion und Abschwemmung und durch Auswaschung aus der Landwirtschaft 
erforderlich.  

Die Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft sehen vorrangig die 
Umsetzung gewässerschonender Bewirtschaftungspraktiken vor. Diese können z. B. Maßnahmen im 
Bereich der Düngung, der Fruchtfolgegestaltung, der Bodenbearbeitung und der Landnutzungs-
änderung beinhalten. Die Umsetzung findet in Niedersachsen häufig über die sogenannten Agrarum-
weltmaßnahmen statt, die in bestimmten Zielkulissen gefördert werden. Flankiert werden die Agrarum-
weltprogramme durch eine gezielte WRRL-Beratung der Landwirtschaft, die stärker mit der Zielsetzung 
durchgeführt werden soll, die Nährstoffeinträge (Stickstoff und Phosphor) in die Oberflächengewässer 
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zu reduzieren. Ein wichtiger Beratungsansatz besteht darin, die Nährstoffeffizienz der landwirtschaft-
lichen Betriebe zu erhöhen und vorhandene Stickstoffbilanzüberschüsse zu reduzieren (NLWKN 
2021d). Die Ausweitung der Anlage von Gewässerschutzstreifen, die über die o. g. Änderungen bei den 
grundlegenden Maßnahmen intensiviert wird, kann dazu beitragen die Erosion und Abschwemmung 
und damit den Eintrag von Phosphor und Feinmaterial in die Oberflächengewässer zu reduzieren. 
Neben einer Reduzierung der stofflichen Belastungen kann sich die Anlage von Gewässerschutzstreifen 
in begrenztem Umfang auch positiv auf die Gewässerstruktur auswirken. 

Grundsätzlich sind auch Maßnahmen zur Reduzierung der diffusen Schadstoffbelastungen an den 
Wasserkörpern umzusetzen bei denen signifikante Belastungen festgestellt wurden die dazu führen, 
dass die Bewirtschaftungsziele nicht erreicht werden. Aufgrund der für Deutschland vorliegenden 
Untersuchungsdaten hat sich bestätigt, dass für Quecksilber und für polybromierte Diphenylether die 
geltenden Biota-Umweltqualitätsnormen flächendeckend überschritten werden. In der Richtlinie 
2013/39/EG wurden diese Stoffe als ubiquitäre Stoffe eingestuft. Dazu zählen auch die polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe, bei denen ebenfalls in einigen Wasserkörpern UQN-
Überschreitungen festgestellt wurden. Um den Ausstoß dieser Stoffe in die Umwelt einzudämmen 
wurden verschiedene internationale Konventionen (z. B. Minamata-Konvention) und Verbote und 
Beschränkungen auf europäischer und nationaler Ebene eingeführt (vgl. Kapitel 3.1.4). Weitergehende, 
konkrete technische Umsetzungsmaßnahmen sind diesbezüglich derzeit nicht geplant. 

Die grundlegenden Maßnahmen zur Minderung der diffusen Stoffeinträge in die Oberflächengewässer 
werden seit vielen Jahren konsequent umgesetzt. Aufgrund der aktuellen Änderungen, insbesondere 
im Bereich der Umsetzung der Nitrat-Richtlinie wird davon ausgegangen, dass damit eine weitere Re-
duzierung der diffusen Einträge erreicht werden kann. Auch die konzeptionellen Maßnahmen im Bereich 
der landwirtschaftlichen Beratung und die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sollen fortlaufend 
weiter umgesetzt werden. Letztere sind ein wesentlicher Bestandteil des Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER bzw. 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der EU) und werden mit Haushaltsmitteln der Bundesländer kofinanziert. Sie basieren auf der EU-
Verordnung 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER). Die in den WRRL Maßnahmenprogrammen aufgenommenen Agrarumwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen wurden bisher und sollen auch künftig über Finanzmittel aus den ELER Förderprogram-
men kofinanziert werden. Mit dem Übergang in die neue Förderperiode 2021 bis 2027 ändern sich auch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen. Diesbezüglich sind die weiteren Entscheidungen abzuwarten. 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und morphologische 
Veränderungen 

Basierend auf den Resultaten der Bestandsaufnahme, der Darstellung der wichtigen Wasserbewirt-
schaftungsfragen und den Ergebnissen des Monitorings sind die Belastungen durch Abflussregulierun-
gen und morphologische Veränderungen der Oberflächengewässer weiterhin eine Hauptursache für 
das Verfehlen des guten ökologischen Zustands/Potenzials im niedersächsischen Teil der FGE Rhein. 
Die Handlungsfelder zur Verminderung der Belastungen im Bereich der Gewässerstruktur und der 
Durchgängigkeit stellen daher auch im dritten Bewirtschaftungszyklus einen Schwerpunkt bei den Maß-
nahmen und Konzeptionen an den Fließgewässern dar. Die Maßnahmen zur ökologischen Gewässer-
entwicklung dienen nicht nur der Erreichung ökologischer Ziele, sondern tragen auch zum Hochwasser-
schutz und zur Stabilisierung der Ökosysteme mit Blick auf den Klimawandel bei. Die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Durchgängigkeit dienen in vielen Fällen auch der Umsetzung der europäischen Aal-
verordnung (VO (EG) Nr. 1100/2007). Darüber hinaus sind die Maßnahmen zur ökologischen Gewäs-
serentwicklung auch wirksam mit Blick auf den Naturschutz und die Regional- und Stadtentwicklung. 
Ökologisch intakte, lebendige Gewässer sind ein wichtiger Teil der Natur- und Kulturlandschaft. 
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Grundlegende Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängig-
keit sind im WHG verankert. Dies sind z. B. Vorgaben zu Gewässerbenutzungen in § 9 WHG sowie 
Anforderungen an die Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer in §§ 33 bis 42 WHG. Diese Regelungen 
werden im niedersächsischen Wassergesetz weiter präzisiert. Die Umsetzung der morphologischen 
Maßnahmen an Gewässern erfolgt im Rahmen der Gewässerunterhaltung oder als Gewässerausbau-
maßnahmen. Die zur Verbesserung der ökologischen Bedingungen erforderlichen technischen 
Maßnahmen, die zur Begrenzung bzw. Reduzierung der Belastungen aus Abflussregulierungen und 
sonstigen gewässerstrukturellen Veränderungen beitragen, fallen im Sinne der WRRL grundsätzlich 
unter die ergänzenden Maßnahmen. Diese ergänzenden Maßnahmen sind gewässerseitig begründet 
und Nutzungen sind entsprechend der jeweiligen Gewässersituation so auszurichten, dass sie dem 
Verschlechterungsverbot und dem Zielerreichungsgebot entsprechen.  

Nach den Ausführungen in den Kapiteln 3.1.1 und 3.1.2 stellen die Abflussregulierungen und morpho-
logischen Veränderungen einen besonderen Belastungsschwerpunkt dar. Alle 44 Oberflächenwasser-
körper weisen Defizite in der Gewässerstruktur auf. Die damit verbundenen Beeinträchtigungen tragen 
dazu bei, dass der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial bisher nicht erreicht 
wird. In vielen Fließgewässern finden sich Querbauwerke, die für Fische und das Makrozoobenthos 
weitgehend unpassierbar sind. Da die Gewässerstruktur und eine eingeschränkte lineare Durchgängig-
keit deutliche Auswirkungen auf die Ausbildung der biologischen Qualitätskomponenten, insbesondere 
auf die Fischfauna, haben, wurde eine große Auswahl verschiedener ergänzender Maßnahmen 
definiert. Grund hierfür ist auch, dass die bestehenden Wasserschutzvorschriften den strukturellen 
Degradationen nur indirekt Rechnung tragen und somit eine umfassende ergänzende Maßnahmen-
planung erforderlich wird. Die Maßnahmen sind insgesamt so zahlreich, dass sie nur schrittweise 
umgesetzt und auch im dritten Bewirtschaftungszeitraum nicht vollständig ergriffen und/oder abge-
schlossen werden können. Ein großer Teil der erforderlichen Maßnahmen muss unter Anwendung des 
Transparenz-Ansatzes absehbar auf den Zeitraum nach 2027 verschoben werden. Selbst unter der 
Prämisse der Bereitstellung der notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen für den dritten 
Bewirtschaftungszeitraum wäre eine vollständige Zielerreichung und ein vollständiger Maßnahmen-
abschluss bis 2027 als unrealistisch anzusehen. Die über Jahrhunderte hinweg entstandenen Verän-
derungen der Kulturlandschaft können nicht in kurzer Zeit rückgängig gemacht werden. Neben den 
begrenzten Ressourcen wie Personal bei Planungs- und Ingenieurbüros sowie auch Personal und Gerät 
bei bauausführenden Firmen führen weitere Faktoren wie die natürliche Wirkdauer von Maßnahmen, 
die mangelnde Flächenverfügbarkeit sowie lange Planungs- und Genehmigungsprozesse zu einer 
unvermeidlichen zeitlichen Ausdehnung des Umsetzungsprozesses. 

Im Hinblick auf die ergänzenden technischen Umsetzungsmaßnahmen werden die LAWA-
Maßnahmentypen mit den Nummern 61 bis 87 des LAWA/BLANO Maßnahmenkatalogs der Reduzie-
rung der Belastungen durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen zugeordnet. Für 
den niedersächsischen Teil der FGE Rhein sind die LAWA-Handlungsfelder Durchgängigkeit (LAWA-
Nr.: 68, 69 und 76) und Gewässerstruktur relevant. Im Handlungsfeld Gewässerstruktur findet eine 
weitere Unterteilung in die Belastungsbereiche Habitatverbesserung (LAWA-Nr.: 70 bis 73) und Auen-
entwicklung (LAWA-Nr.: 74) statt. In der vorstehenden Tabelle 6 ist differenziert dargelegt, welche Maß-
nahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und morphologische Verände-
rungen umgesetzt werden müssen, um die Bewirtschaftungsziele an den Oberflächenwasserkörpern im 
niedersächsischen Teil der FGE Rhein zu erreichen. Zudem machen die quantitativen Angaben in der 
Tabelle deutlich, dass oft mehrere Maßnahmen an einem Wasserkörper durchgeführt werden müssen, 
um die unterschiedlichen Belastungen zu reduzieren. Der Schwerpunkt des Maßnahmenprogramms für 
das Bearbeitungsgebiet Vechte hebt darauf ab über eine Vielzahl von Maßnahmen zur Gewässerrena-
turierung die Habitatbedingungen für aquatische Lebensgemeinschaften zu verbessern. Der in diesen 
Handlungsfeldern erforderliche Umfang der notwendigen Maßnahmen erfordert angesichts begrenzter 
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finanzieller und personeller Ressourcen zwingend eine Prioritätensetzung. Die dazu erforderliche Prio-
ritätensetzung in Niedersachsen basiert auf folgender fachlicher Prämisse: 

„Arten sind nicht einfach beliebig durch Maßnahmen installierbar. Selbst die besten Maßnahmen 
können keine nennenswerten biologischen Wirkungen entfalten, wenn die Bestände anspruchsvoller 
Fließgewässerarten erst einmal großräumig erloschen sind. Daher stellen noch vorhandene Bestände 
solcher Arten für eine erfolgreiche Umsetzung der WRRL als notwendiges Wiederbesiedlungspotenzial 
einen unschätzbaren Wert dar. Diese Bestände gilt es vorrangig zu sichern und wieder zur Ausbreitung 
zu bringen. Die Auswahl vorrangig zu bearbeitender Gewässerabschnitte/Wasserkörper geht daher vor 
allem von den noch erhaltenen Wiederbesiedlungspotenzialen und vom Ausbreitungsvermögen der 
fließgewässertypischen Arten aus“ (NLWKN 2008).  

Die Gewässerstruktur hat maßgeblichen Einfluss auf die Ausprägung der aquatischen Lebensgemein-
schaft der Fließgewässer. Vor dem Hintergrund, dass sich eine intakte Gewässerbiozönose nur auf 
Basis einer intakten Gewässerstruktur entwickeln kann ist es wesentlich das an die Gewässerstruktur 
bestimmte Mindestanforderungen gestellt werden. Die Ergebnisse der Gewässerstrukturkartierungen 
stellen damit eine wesentliche Grundlage für die Ableitung des erforderlichen Maßnahmenbedarfs dar. 
Für die Zielerreichung benötigen die Fließgewässer spezifische Anteile mit unveränderten, gering 
veränderten und mäßig veränderten Gewässerstrecken (NLWKN 2011). Auf dieser Grundlage wurden 
für die Reduzierung der Defizite an Sohle und Ufer sowie im Gewässerumfeld ergänzende umsetzungs-
orientierte Maßnahmentypen aus dem LAWA-Maßnahmenkatalog abgeleitet. Diese Zuordnung bildet 
das Gerüst bzw. den Rahmen für die Herleitung und Verortung geeigneter Maßnahmen, die die spezi-
fischen Belastungen und Defizite ansprechen. Welche konkreten Einzelmaßnahmen an welchen 
Gewässerabschnitten genau umgesetzt werden müssen, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen 
der Detailplanung unter Einbindung der zuständigen Akteure vor Ort festgelegt.  

 

Entsprechend den Defiziten und Zielvorgaben für die Morphologie sind nicht an allen Wasserkörpern 
alle ausgewählten Maßnahmentypen umzusetzen. Auf welche Weise, also mit welchen Maßnahmen-
typen die strukturellen Voraussetzungen für einen guten ökologischen Zustand bzw. ein gutes ökologi-
sches Potenzial am besten geschaffen werden können, hängt von der Ausgangslage im Wasserkörper 
ab. Art und Umfang der noch bestehenden morphologischen Belastungen die dazu führen, dass die 
Gewässerstruktur noch von einer naturnahen Ausprägung abweicht sind z. B. maßgeblich für den 
Umfang der notwendigen Maßnahmen. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl möglichst zielführender 
Maßnahmen sind die naturräumlichen Gegebenheiten. Ist beispielsweise eine ausreichende Abfluss-
dynamik gegeben und liegen keine anderen Restriktionen (z. B. fehlende Flächenverfügbarkeit) vor, 
kann eine eigendynamische Gewässerentwicklung zugelassen werden. In anderen Fällen muss eine 
Laufentwicklung des Gewässers durch technische Baumaßnahmen initiiert werden. Bei der 
Maßnahmenableitung und –planung an den erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpern ist zu 
berücksichtigen, dass die Maßnahmen die Nutzungen am Gewässer nicht signifikant einschränken. 

Der Schwerpunkt der erforderlichen hydromorphologischen Maßnahmen liegt im Bereich der Habitat-
verbesserung. Zur Verbesserung der Habitatbedingungen in den Oberflächenwasserkörpern ist im 
Einzelnen die Umsetzung von folgenden Maßnahmentypen vorgesehen: 
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LAWA-Nr. 70: Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung - 11 Wasserkörper 

Ziel ist die Entwicklung eines gewundenen Gewässerverlaufs mit deutlicher, verlaufsbedingter Tiefen-, 
Breiten-, Fließgeschwindigkeits- und Substratvarianz. Dazu werden bauliche oder sonstige Maßnahmen 
(z. B. Flächenerwerb) mit dem Ziel durchgeführt, dass das Gewässer wieder eigenständig Lebensräume 
wie z. B. Kolke, Gleit- und Prallhänge oder Sand- bzw. Kiesbänke ausbilden kann. Dabei wird das 
Gewässer nicht baulich umverlegt, sondern u. a. durch Entfernung von Sohl- und Uferverbau und 
Einbau von Strömungslenkern ein solcher Prozess initiiert. Maßnahmen zur eigendynamischen 
Gewässerentwicklung stellen häufig relativ kostengünstige Ansätze dar, um die Gewässerstrukturen in 
stark begradigten Gewässern bei geeigneten Randbedingungen (wie einer ausreichenden Flächen-
verfügbarkeit) zu verbessern. 

LAWA-Nr. 71: Habitatverbesserung im vorhandenen Profil - 27 Wasserkörper 

Angestrebt wird eine Verbesserung der Sohlstruktur sowie der Tiefen-, Fließgeschwindigkeits- und 
Substratvarianz und damit eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen (besonders für Fische 
und Makrozoobenthos) innerhalb des vorhandenen Profils ohne nennenswerte Effekte auf die Wasser-
spiegellagen und ohne Laufveränderungen. Dazu werden bauliche Maßnahmen wie z. B. das Einbrin-
gen von Störsteinen oder Totholz zur Erhöhung der Strömungsdiversität, die Anlage von Kieslaich-
plätzen oder die Erhöhung des Totholzangebotes durchgeführt. Diese Maßnahme wird insbesondere 
an Gewässerstrecken durchgeführt an denen keine Flächenverfügbarkeit gegeben ist. 

Die räumliche Verteilung der Oberflächengewässer an denen Maßnahmen zur Habitatverbesserung 
durch das Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung und zur Habitatverbesse-
rung im vorhandenen Profil erforderlich werden ist den Abbildungen 19 und 20 dargestellt. 

       
Abb. 19: Maßnahmen Hydromorphologie – Hand-

lungsfeld: Habitatverbesserung (Nr. 70) 
(Stand: 01.12.2021) 

    

 

 Abb. 20: Maßnahmen Hydromorphologie – Hand-
lungsfeld: Habitatverbesserung (Nr. 71)  
(Stand: 01.12.2021) 
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LAWA-Nr. 72: Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- und Sohlgestaltung - 
11 Wasserkörper 

Ziele sind die Entwicklung naturnaher Gewässerstrukturen und einer naturnahen Gewässerbett-
dynamik, die Einstellung eines Feststoff-Transportgleichgewichts und eines Zustandes der keine 
intensive Unterhaltung erfordert. Im Rahmen der Möglichkeiten des Flächenerwerbs ist eine möglichst 
weitgehende Annäherung der Wasserspiegellagen und des Ausuferungsverhaltens an naturnahe 
Bedingungen anzustreben. Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur von Sohle 
und Ufer mit baulicher Änderung der Linienführung z. B. Maßnahmen zur Neutrassierung (Remäandri-
erung) oder Aufweitung des Gewässergerinnes. Die baulichen Maßnahmen die zur einer Laufverände-
rung führen gehen im Gegensatz zur Maßnahme 70 über das Initiieren hinaus.  

LAWA-Nr. 73: Habitatverbesserung im Uferbereich - 44 Wasserkörper 

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich werden an Gewässerstrecken durchgeführt an 
denen die Ufer eines Gewässers bei Beibehaltung der Linienführung ökologisch aufgewertet werden 
sollen. Das erfolgt beispielsweise durch das Anlegen oder Ergänzen eines standortheimischen Gehölz-
saumes (Uferrandstreifen), das Entfernen von standortuntypischen Gehölzen, den Ersatz von techni-
schem Hartverbau durch ingenieurbiologische Bauweise und der Duldung von Uferabbrüchen. 

Die räumliche Verteilung der Oberflächengewässer an denen Maßnahmen zur Habitatverbesserung im 
Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung und zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich erforderlich werden ist den Abbildungen 21 und 22 dargestellt. 

       
Abb. 21: Maßnahmen Hydromorphologie – Hand-

lungsfeld: Habitatverbesserung (Nr. 72) 
(Stand: 01.12.2021) 

    

 

 Abb. 22: Maßnahmen Hydromorphologie – Hand-
lungsfeld: Habitatverbesserung (Nr. 73)  
(Stand: 01.12.2021) 
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Neben den Maßnahmen zur Habitatverbesserung sind an einigen Oberflächenwasserkörpern zusätzlich 
Maßnahmen zur Auenentwicklung vorgesehen. Insbesondere die Maßnahmen im Gewässerumfeld 
lassen vielfältige Synergien (z. B. zum Hochwasserschutz, Naturschutz, Nährstoffrückhalt, Biotopver-
bund, Insektenschutz) erwarten, wodurch die über die WRRL hinausgehende Bedeutung dieser 
Maßnahme unterstrichen wird. 

LAWA-Nr. 74: Auenentwicklung du Verbesserung von Habitaten - 11 Wasserkörper 

Grundlegendes Ziel ist die Wiederherstellung verloren gegangener Auenfunktionen, die Wiederan-
bindung des Fließgewässers an seine Aue und Einbeziehung von Auenflächen in das natürliche 
Abflussregime des Gewässerlaufes durch punktuellen oder streckenweise Rückbau von linienhaften 
Barrieren (wie z. B. Hochwasserschutzdeiche u. -dämme, Verwallungen). Maßnahmen zur Auenent-
wicklung und zur Verbesserung von Habitaten in der Aue umfassen, z. B. die Reaktivierung der 
Primäraue (u. a. durch Wiederherstellung einer natürlichen Sohllage), die eigendynamische Entwicklung 
bzw. die Anlage einer Sekundäraue (u. a. durch Absenkung von Flussufern), die Entwicklung und den 
Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der Aue, die Extensivierung der Auennutzung oder das Frei-
halten der Auen von Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen. 

Die räumliche Verteilung der Oberflächenwasserkörper an denen die Maßnahmen zur Auenentwicklung 
erforderlich werden ist in Abbildung 23 dargestellt. 

       
Abb. 23: Maßnahmen Hydromorphologie – Hand-

lungsfeld: Auenentwicklung (Nr. 74) (Stand: 
01.12.2021) 

    

 

 Abb. 24: Maßnahmen Hydromorphologie – Hand-
lungsfeld: Durchgängigkeit (Nr. 69)  (Stand: 
01.12.2021) 

   Neben den morphologischen Maßnahmen sind an 37 Oberflächenwasserkörpern Maßnahmen zur Ver-
besserung der ökologischen Durchgängigkeit vorgesehen (siehe Abbildung 24). Die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Durchgängigkeit fördern eine Vernetzung der Gewässer, von der insbesondere die 
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Fischfauna und das Makrozoobenthos profitieren. Die in den Fließgewässern vorhandenen Querbau-
werke zur Abflussregulierung stellen einen besonderen Belastungsschwerpunkt dar, da ihre ökologi-
sche Wirkung oft nicht lokal begrenzt ist, sondern weit in das Einzugsgebiet hineinstrahlt. Zur Ableitung 
der erforderlichen Durchgängigkeitsmaßnahmen müssen zunächst die Zielfischarten festgelegt werden, 
denen die Gewässer als Lebensraum dienen sollen. Die Bewertung der Durchgängigkeit der Fließge-
wässer, als auch die Ableitung des quantitativen Maßnahmenbedarfs je Wasserkörper, erfolgt auf Basis 
umfassender Datenbanken in denen Informationen zu vorhandenen Gewässerbauwerken erfasst 
werden. Diese Datengrundlage ermöglicht eine bauwerksbezogene Einschätzung zur Durchgängigkeit 
(Auf- und Abstieg) der vorhandenen Querbauwerke. Die wesentlichen Bewertungskriterien sind hierbei 
der jeweilige Querbauwerkstyp, die Absturzhöhe sowie ggf. vorhandene Fischaufstiegsanlagen und 
Wasserkraftanlagen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Aggregation der Bewertungen für die einzel-
nen Bauwerke auf Ebene der Wasserkörper. Der erforderliche Handlungsbedarf für die jeweiligen Ziel-
fischarten wird damit für jeden einzelnen Wasserkörper ermittelt.  

Der zu den Gewässerbauwerken in Niedersachsen vorliegende Datenbestand ermöglicht in vielen 
Fällen jedoch keine belastbare Einschätzung der Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegsanlagen und 
fischpassierbaren Bauwerken. Es ist davon auszugehen, dass viele dieser Bauwerke, insbesondere 
jene, die vor 2010 errichtet wurden, nicht dem Stand der Technik entsprechen. Betreffende Bauwerke 
bzw. Standorte werden daher aus Vorsorgegründen nach dem in Niedersachsen angewandten Verfah-
ren als „nicht durchgängig“ oder „unklar“ eingestuft, was im Rahmen der durchgeführten Defizitanalyse 
aktuell zu einer potenziellen Überschätzung der Belastungssituation führt. Um die bestehenden Kennt-
nislücken zukünftig zu schließen, erfolgt eine kontinuierliche Fortschreibung des landesweiten Daten-
bestandes. Aufgrund der hohen Zahl an Gewässerbauwerken wird eine verstärkte Mitwirkung der 
Unterhaltungsverbände und Unteren Wasserbehörden bei der Erhebung und Aktualisierung der 
Bauwerksdaten angestrebt. Durch die Veröffentlichung der detaillierten Bauwerksdaten soll auch der 
interessierten Öffentlichkeit ein Einblick in die Grundlagendaten und die Möglichkeit der Prüfung eröffnet 
werden. 

Maßnahmen zur Verbesserung der linearen Durchgängigkeit umfassen alle technischen Baumaßnah-
men an Querbauwerken. Dies sind z. B. der Einbau von Fischaufstiegsanlagen oder Maßnahmen zur 
Verbesserung des Fischabstiegs sowie die Umgestaltung von Wehren oder Sohlschwellen. Darunter 
fällt aber auch der vollständige Rückbau von Querbauwerken, der überall dort, wo dies hydraulisch 
möglich ist, vorrangig angestrebt werden sollte. Verbesserungsmaßnahmen sollen in einem ersten 
Schritt primär in den Vorranggewässern für die Fischfauna (Wanderrouten und wichtige Laich- und 
Aufwuchshabitate) umgesetzt werden (vgl. Kapitel 3.1.2). Neben den Maßnahmen an diesen für die 
Fischfauna bedeutenden Gewässerstrecken sind aber auch fast überall sonst Maßnahmen zur Verbes-
serung der Durchgängigkeit vorgesehen. Auch diese sollen soweit möglich bis zum Jahr 2027 ergriffen 
werden, um eine weitergehende Vernetzung der Gewässer zu erreichen. Wegen des großen Umfangs 
der insgesamt erforderlichen Maßnahmen muss für dieses Handlungsfeld allerdings eine zeitliche 
Staffelung der Maßnahmenumsetzung auf der Grundlage des Transparenz-Ansatzes erfolgen.  

Neben der Umsetzung der oben dargestellten Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur der 
Oberflächengewässer kommt einer im Sinne der WRRL möglichst ökologisch ausgerichteten, innovati-
ven Gewässerunterhaltung durch ihr flächendeckendes Wirken hinsichtlich der Zielerreichung eine 
Schlüsselposition zu. Nach § 39 WHG gehören zur Gewässerunterhaltung u. a. „die Erhaltung und 
Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von 
wildlebenden Tieren und Pflanzen“. Darüber hinaus muss sich die Gewässerunterhaltung an den 
Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG ausrichten und darf die Erreichung dieser 
Ziele nicht gefährden. Die Berücksichtigung von ökologischen Belangen bei der Gewässerunterhaltung 
ist damit gesetzlich vorgegeben und insofern eine grundlegende Maßnahme. 
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Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung wirken zudem unmittelbar im Gewässerprofil, so dass eine 
nach gewässerökologischen Gesichtspunkten ausgerichtete Unterhaltung eine hohe Effizienz in Hin-
blick auf die Zielerreichung entfalteten kann, ohne dass hierfür zusätzliche Kosten, z. B. für Baumaß-
nahmen oder Flächenankäufe, entstehen. Hierfür sind temporär/jahreszeitlich oder ganzjährig vorhan-
dene Handlungsspielräume in der hydraulischen Leitungsfähigkeit der Gewässer konsequent zu nutzen, 
um die Intensität und den Umfang der Unterhaltung zu verringern und so (zumindest zeitweise) eigen-
dynamische Entwicklungen zuzulassen. Insbesondere dauerhafte Aufwertungen und strukturelle 
Verbesserungen im Gewässerprofil (u. a. durch Belassen oder Einbau von Totholz, Strömungslenkern 
oder Kies usw.) sind dabei anzustreben. Die Gewässerunterhaltung muss dabei sowohl den geforderten 
ordnungsgemäßen Abfluss sicherzustellen, als auch die für die Gewässerorganismen notwendigen 
Strukturen weitgehend erhalten oder zu deren Entwicklung beitragen. Neben den Anforderungen der 
WRRL sind bei der Gewässerunterhaltung auch die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu berücksichtigen. 

4.3.2 Grundwasser 
Die Grundwasserkörper sind durch die intensive Flächennutzung vielfältigen chemischen Belastungen 
ausgesetzt. Dabei wird gemäß WRRL zwischen diffusen und punktuellen Stoffeinträgen unterschieden. 
Hauptverursacher flächiger, diffuser Einträge in das Grundwasser ist die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung und der hiermit potenziell verbundene Eintrag von Nähr- und Schadstoffen. Weitere diffuse 
Einträge können auch aus Siedlungsbereichen kommen oder durch im Niederschlagswasser gelöste 
Schadstoffe. Eine deutliche Trennung der verschiedenen Einflussfaktoren auf die Belastungssituation 
ist oft nicht möglich. Stoffe mit flächiger Verbreitung sind vor allem Nitrat und Pflanzenschutzmittel und 
deren Metaboliten, wobei Pflanzenschutzmittel ebenso wie andere diffus und/oder punktuell (z. B. aus 
Altlasten/Altstandorten) in das Grundwasser eingetragene Stoffe zum Teil nur lokal auftreten. 

Die Aktualisierung der Bestandsaufnahme und die Zustandsbewertung dokumentieren, dass die 
diffusen Belastungen des Grundwassers mit Stickstoff zum größten Teil der Grund für die Verfehlung 
der Bewirtschaftungsziele sind. Aufgrund von Überschreitungen des Schwellenwertes für Nitrat verfeh-
len derzeit fünf von neun Grundwasserkörpern im niedersächsischen Teil der FGE Rhein den guten 
chemischen Zustand. In zwei Grundwasserkörpern führen auch im Grundwasser nachgewiesene PSM-
Wirkstoffe und Metaboliten zu einer Einstufung in den schlechten chemischen Zustand. Überschreitun-
gen der Schwellenwerte bei den Annex-II Schadstoffen treten nach der aktuellen Zustandsbewertung 
der Grundwasserkörper nicht auf. 

Nach der aktuellen Zustandsbewertung des mengenmäßigen Zustands erreichen alle Grundwasserkörper 
im niedersächsischen Teil der FGE Rhein den guten Zustand. Aus diesem Grund sind auch keine ent-
sprechenden Maßnahmen in das Maßnahmenprogramm aufgenommen worden. Im Rahmen der Be-
standsaufnahme 2019 wurde in Niedersachsen bei mehreren Grundwasserkörpern eine auffällige An-
häufung von Messstellen mit fallenden Trends der Grundwasserstände festgestellt. Auch nach der Ziel-
erreichungsprognose besteht für keinen Grundwasserkörper ein Risiko hinsichtlich der Zielerreichung 
im Jahr 2027. Die fallenden Grundwasserstände wurden bei der aktuellen Zustandsbewertung nicht als 
signifikant eingestuft, da keine überhöhten Entnahmen (unausgeglichene Wasserbilanz) vorliegen. Eine 
signifikante Beeinträchtigung/Schädigung von Schutzgütern im Sinne der WRRL (z. B. grundwasser-
abhängige Landökosysteme oder mit dem Grundwasser in Verbindung stehende Oberflächen-
gewässer) konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Aus diesem Grund ist auch eine gesonderte Be-
rücksichtigung von entsprechenden Maßnahmen im Maßnahmenprogramm derzeit nicht erforderlich. 

Gerade die Jahre 2018 bis 2020 haben deutliche Auswirkungen auf die Gewässer gehabt. Flüsse und 
Bäche zeigten verminderte Abflüsse und fielen teilweise trocken und auch die Grundwasserstände 
gingen temporär deutlich zurück. Die Grundwasserstände reagieren nicht nur auf klimatische 
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Veränderungen, sondern sind darüber hinaus ein Gradmesser für einen zunehmenden Nutzungsdruck. 
Daher ist die weitere Entwicklung der Grundwasserstände im Hinblick auf zukünftige Bewirtschaftungs-
fragen mit Sorgfalt zu beobachten. In Anbetracht der künftigen klimatischen Entwicklungen ist eine 
nachhaltige mengenmäßige Bewirtschaftung erforderlich, um das Grundwasser als Ressource zu 
erhalten. Über das WHG und das NWG ist sichergestellt, dass im Rahmen von Genehmigungsverfahren 
vermeidbare Beeinträchtigungen des mengenmäßigen Zustands der Grundwasserkörper verhindert 
werden. 

Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Minderung von Belastungen des Grundwassers beschrieben. 
Im Hinblick auf Einträge über diffuse Quellen aus dem landwirtschaftlichen Bereich wird eine Strategie 
verfolgt, die eine Kombination aus grundlegenden, ergänzenden Umsetzungsmaßnahmen und konzep-
tionellen Maßnahmen (z. B. Beratungsangebote) beinhaltet und gleichzeitig sowohl das Grundwasser 
als auch die Oberflächengewässer betrachtet. Diese Vorgehensweise zeichnet sich durch den Einsatz 
von mehreren Elementen aus. Den Basisbaustein bilden die ordnungsrechtlichen Regelungen als erstes 
Element. Diese zielen auf eine Reduzierung der diffusen Stickstoffeinträge und die Verminderung der 
Grundwasserbelastungen mit PSM-Wirkstoffen und Metaboliten aus der landwirtschaftlichen Nutzung 
ab. Die rechtlichen Vorgaben zur Minderung von Stoffeinträgen aus landwirtschaftlichen diffusen 
Quellen sind bereits im Kapitel 3.1.3 und 3.1.4 näher beschrieben worden. 

Aufgrund des Transportprozesses und den langen Fließzeiten im Grundwasser kann die Wirkung dieser 
Maßnahmen zum Teil erst verzögert eintreten, sodass in einigen Fällen Fristverlängerungen aufgrund 
von natürlichen Gegebenheiten auch nach 2027 in Anspruch genommen werden müssen. Nähere Aus-
führungen zu den Fristverlängerungen finden sich im Kapitel 2.3 dieses Maßnahmenprogramms und im 
Kapitel 5 des „Niedersächsischen Beitrags zu den Bewirtschaftungsplänen 2021 bis 2027 der Fluss-
gebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein“ (MU 2021a). Es ist vorgesehen, dass die Umsetzung der grund-
legenden Maßnahmen auch im dritten Bewirtschaftungszeitraum durch weitere ergänzende Umset-
zungsmaßnahmen und konzeptionelle Maßnahmen begleitet wird. Dadurch soll der Zeitraum für die 
Zielerreichung verkürzt und auch die weitere Reduzierung der Nitrat- und PSM-Belastung im Sicker-
wasser erreicht werden. 

Der LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog beinhaltet insgesamt 24 technische Maßnahmentypen, die eine 
Verbesserung des Grundwasserzustands im Sinne der WRRL zum Ziel haben. Davon sollen im nieder-
sächsischen Teil der FGE Rhein vier Maßnahmentypen umgesetzt werden. Neben den technischen 
Umsetzungsmaßnahmen sind zusätzlich weitere konzeptionelle Maßnahmen zur Verbesserung des 
Zustands der Grundwasserkörper geplant. 

Maßnahmen zur Reduzierung diffuser stofflicher Belastungen  

Im Rahmen der Defizitanalyse zu den stofflichen Belastungen der Grundwasserkörper ist aufgrund der 
langwierigen Transportprozesse neben dem klassischen Immissionsmonitoring (Analysen des Grund-
wassers) eine modellbasierte Abschätzung des Stoffeintrags in das Grundwasser (Emissionsbetrach-
tung) erforderlich. In die Modellberechnungen zu den Nitrateinträgen in das Grundwasser fließen 
vorrangig Daten aus der Agrarstatistik, Kenngrößen der Geologie und des Wasserhaushalts ein. Neben 
den Ergebnissen aus dem AGRUM-DE Projekt werden in Niedersachsen ergänzende Modellanwen-
dungen verwandt, die Informationen über die Herkunft und die räumliche Verteilung der Stickstoffein-
träge in das Grundwasser ermöglichen. Auf dieser Grundlage können quantitative Aussagen über den 
Stoffeintrag und die zu erwartende Konzentration im Grundwasser abgeleitet werden. In Grundwasser-
körpern, die den guten chemischen Zustand verfehlen können mit Hilfe der Modelle, die Teilräume 
ermittelt werden, die für die maßgeblichen Stoffeinträge verantwortlich sind. Damit können Maßnahmen 
zielgerichtet umgesetzt und der Maßnahmenumfang auf das erforderliche Maß beschränkt werden. 

Im LAWA-Maßnahmenkatalog werden die Maßnahmen mit den Nummern 37 bis 44 und 102 der Redu-
zierung diffuser stofflicher Belastungen im Grundwasser zugeordnet. Die im niedersächsischen Teil der 
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FGE Rhein relevanten ergänzenden Maßnahmentypen zur Minderung von Belastungen aus diffusen 
Quellen werden in Tabelle 7 dargestellt. 

Tab. 7: Anzahl der Grundwasserkörper mit Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen  
(Stand: 01.12.2021) 

LAWA  
Handlungsfeld 

LAWA Maß-
nahmen-Nr. Maßnahmenbezeichnung Anzahl GWK mit 

Maßnahmen 

Nährstoffeinträge 
Landwirtschaft 41 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in das GW 

durch Auswaschung aus der Landwirtschaft 6 

43 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch 
besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten 3 

Sonstige: 
Landwirtschaft 42 Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von 

Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft 2 

102 Maßnahmen zur Reduzierung versauerungsbedingter 
Stoffbelastungen (ohne Nährstoffe) im GW infolge Landwirtschaft 1 

Die im niedersächsischen Teil der FGE Rhein erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung der Stoff-
einträge aus diffusen Quellen beschränken sich ausnahmslos auf den Herkunftsbereich der landwirt-
schaftlichen Einträge. In den nachfolgenden Abbildungen 25 und 26 sind die Grundwasserkörper abge-
bildet, in denen Maßnahmen zur Verringerung der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft (LAWA-Nr.: 
41 und 43) vorgesehen sind. 

       
Abb. 25: Maßnahmen diffuse Quellen – Handlungs-

feld: Nährstoffe Landwirtschaft (Nr. 41) 
(Stand: 01.12.2021) 

    

 

 Abb. 26: Maßnahmen diffuse Quellen – Handlungs-
feld: Nährstoffe Landwirtschaft (Nr. 43) 
(Stand: 01.12.2021) 

   Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft 
sind in allen Grundwasserkörpern vorgesehen, in denen signifikante Grundwasserbelastungen bzw. 
auffällige Trendentwicklungen ermittelt wurden. In dieser Zielgebietskulisse „Nitratreduktion“ sollen 
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insbesondere spezielle Agrarumweltmaßnahmen (LAWA-Nr. 41) und eine begleitende Gewässer-
schutzberatung (LAWA-Nr. 504) angeboten und umgesetzt werden. Die Beratung und Agrarumwelt-
maßnahmen können ebenfalls dazu beitragen die Belastungen mit PSM zu reduzieren. Die ergänzend 
zur Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen vorgesehenen Agrarumweltmaßnahmen bilden den 
zweiten Baustein der Maßnahmenstrategie zur Reduzierung der diffusen Stoffeinträge in das Grund-
wasser. Die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen ist ein zentrales Element der Kooperation 
zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft. 

Mit den zur Umsetzung der WRRL entwickelten Agrarumweltmaßnahmen soll eine Verminderung von 
schädlichen Einflüssen auf den Wasserhaushalt sowie der Schutz der Ressource Trinkwasser erreicht 
werden. Um die von der Landwirtschaft verursachten chemischen Belastungen des Grundwassers zu 
reduzieren und letztlich die spezifischen Bewirtschaftungsziele zu erreichen, sind landwirtschaftliche 
Maßnahmen erforderlich, die einen reduzierten Austrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln 
bewirken. In der Förderperiode 2014 bis 2020 der Gemeinsamen Agrarpolitik sind in Niedersachsen 
u. a. folgende Agrarumweltmaßnahmen mit Relevanz für den Gewässerschutz umgesetzt worden, um 
dieses Ziel zu erreichen: 

 Anbau von winterharten Zwischenfrüchten oder Untersaaten 
Ein Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten bietet neben der Konservierung von Restnähr-
stoffen im Pflanzenbestand und damit dem Schutz vor Auswaschung u. a. auch einen positiven 
Effekt zur Verminderung von Erosion. 

 Cultanverfahren zur Ausbringung von Mineraldüngern 
Besonders bei Reihenkulturen kann durch eine wurzelnahe Reihen- oder Banddüngung eine 
höhere Nährstoffeffizienz erreicht werden. Dadurch wird die Auswaschung von Nährstoffen 
vermindert was sich positiv auf den Grundwasserschutz auswirkt. 

 Verzicht auf Bodenbearbeitung nach Mais 
Zur Reduzierung der Stickstoffmineralisation im Herbst ist beim Verzicht auf Bodenbearbeitung 
nach Mais bei nachfolgendem Anbau einer Sommerung bis zum Frühjahr des Folgejahres auf 
jegliche Bodenbearbeitung zu verzichten. 

 Ökologischer Landbau, Zusatzförderung Wasserschutz 
Der ökologische Landbau entspricht in besonderer Weise den Prinzipien einer nachhaltigen und 
umweltschonenden Landbewirtschaftung. Er verzichtet bewusst auf den Einsatz mineralischer 
Stickstoffdünger und chemisch-synthetischer PSM. 

Weitere Agrarumweltmaßnahmen wie z. B. die Anlage von Uferrand- und Erosionsschutzstreifen zielen 
eher darauf ab, die Erosion und Abschwemmungen an oberirdischen Gewässern zu verringern. Mit der 
freiwilligen Teilnahme an Agrarumweltprogrammen verpflichten sich landwirtschaftliche Betriebe für 
einen Zeitraum von in der Regel fünf Jahren, umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum 
schützende Produktionsverfahren einzuhalten. Sie erhalten dafür zum Ausgleich der damit verbunde-
nen Mehrkosten und Einkommensminderungen eine Förderung. Die Erfahrungen aus den „Trink-
wasserschutz Kooperationen“ haben gezeigt, dass sich dieser strategische Ansatz bewährt hat und von 
Seiten der Landwirtschaft sehr positiv aufgenommen wird. Aktuell wird die Gesamtstrategie für die neue 
Förderperiode des Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in den 
Bundesländern abgestimmt.  

Für Entnahmen aus dem Grundwasser und den Oberflächengewässern zum Zwecke der öffentlichen 
Wasserversorgung werden in Niedersachsen seit vielen Jahrzehnten Wasserschutzgebiete festgesetzt. 
Für diese Wasserschutzgebiete werden spezifische Verordnungen erlassen, in denen rechtlich 
verbindlich geregelt ist, wo welche wassergefährdenden Tätigkeiten (z. B. Gewerbetätigkeit, 
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Landwirtschaft) verboten oder nur eingeschränkt erlaubt sind. Die Maßnahme zur „Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten“ (Nr. 43) ist bei drei 
Grundwasserkörpern vorgesehen, für die aufgrund der Trinkwassergewinnung ein besonderer 
Schutzbedarf besteht und zwar auch dann noch, wenn der gute Zustand erreicht ist, da 
Verschlechterungen vermieden werden müssen. Die mit der Festsetzung der Wasserschutzgebiete 
verbundenen Bewirtschaftungsauflagen für die landwirtschaftliche Flächennutzung sind im Sinne der 
WRRL als grundlegende Maßnahmen einzustufen. 

Mit Beginn der 90iger Jahre wurden in Niedersachsen vermehrt Kooperationen zum Trinkwasserschutz 
etabliert. Im gemeinsamen Dialog zwischen den betroffenen Wasserversorgungsunternehmen, den 
Landwirten, weiteren Beteiligten und den zuständigen Behörden wurden Konzepte zum nachhaltigen 
und vorsorgenden Schutz der Trinkwasservorkommen entwickelt. Die Kooperationsgebiete können 
dabei über die eigentlichen Trinkwasserschutzgebiete hinausgehen bzw. Einzugsgebiete von 
Trinkwassergewinnungsanlagen umfassen, für die bisher kein Wasserschutzgebiet festgesetzt worden 
ist. In den Gebieten mit Kooperationen zum Trinkwasserschutz werden ergänzende Maßnahmen zur 
Reduzierung der Stickstoff- und PSM-Einträge auf der Grundlage „Freiwilliger Vereinbarungen“ 
zwischen Wasserversorgern und Landwirtschaft umgesetzt. Die Freiwilligen Vereinbarungen enthalten 
auf den Grundwasserschutz ausgerichtete Bewirtschaftungsauflagen, die über die Anforderungen der 
ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung hinausgehen. Für damit verbundene wirtschaftliche 
Nachteile oder Mehraufwendungen erhalten die Landwirte finanzielle Entschädigungen.  

Die Maßnahmen in den Kooperationsgebieten werden in der Regel durch eine gezielte 
landwirtschaftliche Beratung begleitet. Die Beratung der Betriebe erfolgt vor allem als einzelbetriebliche 
Beratung, die für die Landwirte kostenlos ist und inhaltlich alle Themen behandelt, die Fragestellungen 
des Grundwasserschutzes tangieren, wie beispielsweise die Düngeplanung oder den Abschluss von 
Freiwilligen Vereinbarungen und auch Agrarumweltmaßnahmen. Die Trinkwasser Kooperationen haben 
sich bewährt. Die Effizienz und Wirksamkeit der dort entwickelten Gewässerschutzmaßnahmen wird 
fortlaufend bewertet und die daraus gewonnenen Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung der 
Schutzkonzepte berücksichtigt. In einigen Kooperationsgebieten konnten deutliche Erfolge erzielt 
werden, die auch zu spürbaren Verringerungen der Grundwasserbelastungen mit Nitrat geführt haben. 
Die mehrjährigen Erfahrungen aus den Trinkwasser Kooperationen sind auch in die Entwicklung von 
Agrarumweltmaßnahmen und die Beratungsprojekte in der WRRL Zielkulisse eingeflossen. 

Als drittes Element wird die Wasserschutzberatung, die ursprünglich ausschließlich in Trinkwasser-
einzugsgebieten angeboten wurde, in angepasster Form in der Zielkulisse Nitratreduktion nach WRRL 
durchgeführt. Wie die Agrarumweltmaßnahmen werden die Beratungsprojekte auch mit Mitteln des 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) kofinanziert. Die 
in Niedersachsen bereits im ersten Bewirtschaftungszyklus eingerichteten Beratungsprogramme sollen 
fortgeführt und ausgedehnt werden. Verschiedene Ingenieurbüros und die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen sind als Beratungsträger tätig. Die landwirtschaftliche Beratung ist eine ergänzende 
Maßnahme im Sinne der „konzeptionellen Maßnahmen“ der WRRL (Nr. 504). 

Die landwirtschaftliche Beratung wird in den Gebieten angeboten, in denen Grundwasserkörper einen 
schlechten chemischen Zustand aufgrund von Belastungen mit Nitrat, Ammonium oder Pflanzenschutz-
mittelrückständen aufweisen. Weiterhin beziehen sich die Beratungsmaßnahmen auch auf Gebiete, in 
denen ein maßnahmenrelevanter Trend oder eine Gefährdung der Zielerreichung bis 2027 aufgrund 
landwirtschaftlicher Belastungsquellen vorliegt. Im Laufe des ersten und zweiten Bewirtschaftungszeit-
raums wurde die Zielkulisse sukzessive um Teilflächen erweitert, für die ein akuter Handlungsbedarf 
festgestellt wurde. Neben der reinen Grundwasserberatung wird seit dem zweiten Bewirtschaftungs-
zyklus auch eine kombinierte Beratung zur Minderung der Stoffeinträge ins Grundwasser und die Ober-
flächengewässer durchgeführt. Eine Beratung in den Einzugsgebieten von Oberflächengewässern 
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findet statt, wenn signifikante Stoffbelastungen von Oberflächengewässern (vor allem Phosphor, Stick-
stoff und PSM) festgestellt werden und diese auf landwirtschaftlich bedingte Einträge zurückzuführen 
sind. Die entsprechende Gebietskulisse umfasst damit auch erosionsgefährdete Bereiche und 
Niederungsgebiete mit einem hohen Direktabfluss in die Oberflächengewässer. Bislang beschränkte 
sich die WRRL-Zielkulisse für die WRRL Beratung und die Agrarumweltmaßnahmen auf ein sehr kleines 
Gebiet im Bereich der Niedergrafschaft. Dadurch haben nur einige landwirtschaftliche Betriebe die 
Möglichkeit an den Beratungsprogrammen und Agrarumweltmaßnahmen teilzunehmen. Es ist ange-
dacht, die Beratung in diesem Gebiet ab 2022 deutlich auszuweiten. Die dazu erforderlichen Arbeiten 
laufen derzeit noch, sodass zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Einzelheiten dargestellt werden 
können. Die WRRL-Beratung erstreckt sich allerdings nicht auf Gebiete mit bestehenden Trinkwasser 
Kooperationen, da hier bereits entsprechende Beratungsangebote bestehen. Auf die dort vorliegenden 
Erfahrungen wird aber zurückgegriffen. 

Die Beratung folgt einem mehrstufigen Ansatz mit unterschiedlicher Intensität. Für einen Großteil der 
landwirtschaftlichen Betriebe ist eine überbetriebliche Informationsberatung über Rundschreiben, das 
Internet und Veranstaltungen wie z. B. Feld- oder Hoftage vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt auf regi-
onaler Ebene eine einzelbetriebliche Beratung auf Nachfrage. Zur Unterstützung der Regionalberatung 
wurden in verschiedenen Regionen sowie zu unterschiedlichen Produktionsschwerpunkten Modellbe-
triebe eingerichtet. In Modell- und Beratungsbetrieben werden einzelbetriebliche Beratungsgespräche 
durchgeführt, die zum Ziel haben die Nährstoffeffizienz der Betriebe (z. B. über eine gesamtbetriebliche 
Düngeplanung und Nährstoffbilanzen) zu verbessern. In den Modellbetrieben sollen die Möglichkeiten 
der gewässerschonenden landwirtschaftlichen Bewirtschaftung im Sinne der BestPractice demonstriert 
sowie neue Verfahren versuchsweise eingesetzt werden. Von den Modellbetrieben soll auch über De-
monstrationsversuche, Feld- und Hoftage eine akzeptanzfördernde Wirkung für gewässerschonende 
Bewirtschaftungsweisen in der Region ausgehen. Dieses dient dazu das Bewusstsein der Landwirte für 
den Gewässerschutz, auch vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte, zu stärken 
und die Bereitschaft zur Umsetzung der freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen zu steigern.  

Um die Erfolge der Beratung und die Wirksamkeit der umgesetzten Agrarumweltmaßnahmen zu erfas-
sen, werden verschiedene Indikatoren und Messwerte auf den Modellbetrieben erhoben. Indirekte 
Indikatoren auf Betriebsebene wie Hoftorbilanzen oder Feld-Stallbilanzen und direkte messbare 
Parameter wie z. B. Bodenproben, Nitratkonzentrationen im Sickerwasser. Darüber soll die Effizienz 
bestimmter Maßnahmen in verschiedenen Betriebstypen ermittelt und die Akzeptanz, Umsetzbarkeit 
und Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen in den entsprechenden Regionen und Betriebsstrukturen 
überprüft werden. Die gewonnenen Ergebnisse liefern wichtige Hinweise um die Ausgestaltung der 
Fördermaßnahmen in den Gebietskulissen fortlaufend zu optimieren. 

Aus Abbildung 27 geht hervor, dass Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen mit PSM-Einträgen 
aus der Landwirtschaft bei zwei Grundwasserkörpern vorgesehen sind. Hier wurden signifikante Über-
schreitungen bei PSM-Wirkstoffen bzw. Metaboliten festgestellt (vgl. Kapitel 3.1.4). Die Landwirtschaft 
ist in der Regel der Hauptverursacher für den Eintrag von PSM und deren Metaboliten ins Grundwasser. 
Daneben können aber auch PSM-Anwendungen von Privatpersonen z. B. in Kleingärten, von Instituti-
onen und Unternehmen im Verkehrssektor (Straßenunterhaltung, Bahn) oder von Kommunen zur 
Pflege öffentlicher Flächen sowie die Forstwirtschaft ebenfalls zum PSM Eintrag beitragen. 

Den PSM-Einträgen aus der Landwirtschaft wird bereits intensiv durch grundlegende Maßnahmen 
begegnet, so ist die Anwendung mittlerweile nur noch für Personen gestattet, die einen strikt gehand-
habten Sachkundenachweis vorlegen können. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass 
infolge der aktuellen Verschärfungen für die Zulassung und den Einsatz entsprechender Stoffe in der 
Landwirtschaft (Befähigungsnachweis, Prüfung der Geräte etc.) sowie den bestehenden Anwendungs-
vorschriften ein weiterer Eintrag in das Grundwasser weitgehend ausgeschlossen werden kann. 
Zusätzlich können die Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen (z. B. Umstellung auf ökologische 
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Landbewirtschaftung) und von Freiwilligen Vereinbarungen in Trinkwassergewinnungsgebieten sowie 
die landwirtschaftliche Beratung zur Reduzierung der PSM-Einträge beitragen. Als weitere ergänzende 
Maßnahme werden im Dialog mit den relevanten Akteuren die Problemlagen vor Ort erläutert und 
gemeinsam Lösungsansätze erarbeitet.  

Zur Verminderung der diffusen Belastungen des Grundwassers sind weitere Maßnahmen vorgesehen. 
Diese zielen darauf ab, die Versauerung des Grundwassers mit nachfolgender Freisetzung von Metallen 
aufgrund von landwirtschaftlichen Stoffeinträgen (Nr. 102) zu verringern. Entsprechende Maßnahmen 
sind im nordrhein-westfälischen Teil eines grenzüberschreitenden Grundwasserkörpers erforderlich. 
Der in Niedersachsen liegende Teil dieses Grundwasserkörpers ist in Abbildung 28 dargestellt. 

       
Abb. 27: Maßnahmen diffuse Quellen – Handlungs-

feld: Sonstige; PSM-Einträge (Nr. 42) (Stand: 
01.12.2021) 

    

 

 Abb. 28: Maßnahmen diffuse Quellen – Handlungs-
feld: Sonstige; Versauerung (Nr. 102) (Stand: 
01.12.2021) 

   In Nordrhein-Westfalen werden seit einigen Jahren zunehmende Versauerungstendenzen in einigen 
Grundwasserkörpern beobachtet, die mit einer verstärken Freisetzung von Metallen (z. B. Cadmium 
und Aluminium) einhergehen. Verschiedene Untersuchungen führen zu der Annahme, dass diese Ver-
sauerungserscheinungen durch die Erschöpfung der Nitratreduktionskapazitäten im Boden begründet 
sind. Verstärkt wird der Effekt durch anhaltend hohe Stickstoffeinträge aus Ammonium-Depositionen 
und Wirtschaftsdüngergaben, da es durch die Nitrifikation zu einer zusätzlichen pH-Absenkung kommt. 
Die Belastung wird vor allem auf den leichten Sandböden der Geestgebiete beobachtet. Der LAWA-
BLANO Maßnahmenkatalog sieht diesbezüglich die Maßnahme 102 vor, mit der vor allem der Freiset-
zung schädlicher Stoffe durch entsprechende pH-Steigerungen entgegengewirkt werden soll. Dazu 
gehört vor allem die Kalkung des Bodens. In jedem Fall ist auch die Verringerung der Stickstoffeinträge 
erforderlich. 
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Aus den Erfahrungen des Kooperationsmodells Trinkwasserschutz Niedersachsen und der seit 2010 
durchgeführten Beratung in der WRRL-Zielkulisse wird deutlich, dass Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
zum Grundwasserschutz wichtige Elemente der Maßnahmenplanung sind. Es liegt in der Natur des 
Grundwassers, dass es als unterirdisches Wasser dem Bürger nicht so offensichtlich ist wie die oberir-
dischen Gewässer. Die Zusammenhänge über Grundwasserneubildung und Belastung sind nur wenig 
im Bewusstsein der Flächennutzer. Eine verstärkte Akzentuierung dieser Aspekte in der Aus- und Fort-
bildung sowie im Rahmen der kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit bietet die Möglichkeit auf sehr 
kostengünstige Art und Weise diesen Punkt des Umweltbewusstseins zu steigern und in der Folge 
Verhaltensweisen zu modifizieren. Für den dritten Bewirtschaftungszyklus werden daher auch konzep-
tionelle Maßnahmentypen für das Grundwasser angeboten, die diese Aspekte aufgreifen. 

 

4.3.3 Konzeptionelle Maßnahmen 

Zusätzlich zu den vorgenannten Maßnahmen enthält das Maßnahmenprogramm sogenannte „konzep-
tionelle Maßnahmen“, die eine unterstützende Wirkung auf die grundlegenden und ergänzenden 
Maßnahmen haben. Konzeptionelle Maßnahmen können unterschiedliche Belastungsbereiche anspre-
chen und sind für Oberflächengewässer und das Grundwasser vorgesehen. So kann z. B. eine 
Fortbildungsmaßnahme im Bereich Gewässerunterhaltung eine indirekte Verbesserung der 
morphologischen Situation eines Gewässers bewirken, und damit den Maßnahmenschwerpunkt 
morphologische Maßnahmen abdecken, während eine Fortbildungsmaßnahme für Landwirte z. B. auf 
die Verringerung der Pflanzenschutzmittelbelastung im Grundwasser durch diffuse Quellen abzielen 
kann.  

Der LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog beinhaltet zwölf konzeptionelle Maßnahmen. Ein großer Teil 
der konzeptionellen Maßnahmen (LAWA-Nr. 501 bis 510) wurde bereits im ersten Bewirtschaftungs-
zeitraum begonnen und wird nun weitergeführt. Im Rahmen der Fortschreibung wurde der Maßnahmen-
katalog um zwei zusätzliche konzeptionelle Maßnahmentypen (LAWA-Nr. 511 und 512) ergänzt. Ein 
neuer Maßnahmentyp zur Einführung und Unterstützung eines kommunalen Strakregenrisiko-
managements (LAWA-Nr. 511) wurde für die Umsetzung der HWRM-RL aufgenommen. Dieser 
Maßnahmentyp ist für die Umsetzung der WRRL nicht relevant und findet hier daher keine weitere 
Beachtung. 

Zusammenfassende quantitative Angaben zur Anzahl der vorgesehenen konzeptionellen Maßnahmen 
sind nicht möglich. Diese werden zum Teil für spezifische Belastungen an einzelnen Wasserkörpern 
geplant, in anderen Fällen ist die Umsetzung in größeren Zielgebietskulissen oder auch landesweit 
vorgesehen. Sofern eine wasserkörperbezogene Umsetzung erfolgen soll, sind die Angaben im Anhang 
C aufgenommen. Aufgrund der vielfältigen Fragestellungen, die mit der Umsetzung der WRRL weiterhin 
verbunden sind, und der Komplexität der Aufgaben ist es sinnvoll, auch konzeptionelle Maßnahmen in 
die Maßnahmenprogramme aufzunehmen. Aus dem bundesweit einheitlichen Maßnahmenkatalog der 
LAWA wurden für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein acht konzeptionelle Maßnahmentypen 
ausgewählt, die zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser 
fachlich notwendig erscheinen und zukünftig umgesetzt werden. In der nachfolgenden Tabelle 8 ist 
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dargestellt, welche konzeptionellen Maßnahmen für die Oberflächengewässer bzw. das Grundwassers 
im niedersächsischen Teil der FGE Rhein geplant sind. 

Tab. 8: Konzeptionelle Maßnahmen im Bereich der Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper  (Stand: 
01.12.2021) 

LAWA-Nr. Maßnahmenbezeichnung 
Konzeptionelle Maßnahmen 

OWK GWK 

501 Erstellung von Konzepten / Studien / Gutachten x x 

502 Forschungs-, Entwicklungs- u. Demonstrationsvorhaben x x 

503 Informations- und Fortbildungsmaßnahmen  x x 

504 Beratungsmaßnahmen x x 

505 Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen x x 

506 Freiwillige Kooperationen x x 

507 Zertifizierungssysteme  - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen x x 

509 Klimawandel x x 

510 Weitere zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 11 Abs. 5 WRRL - - 

512 Abstimmung von Maßnahmen in oberliegenden und/oder unterhalb 
liegenden Wasserkörpern - - 

Konzeptionelle Maßnahmen im Bearbeitungsgebiet Vechte vorgesehen (x) bzw. nicht vorgesehen (-) 

Die geplanten konzeptionellen Maßnahmentypen werden im Folgenden kurz erläutert: 

 Konzeptionen, Studien und Gutachten zur Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Handlungs-
empfehlungen und Entscheidungshilfen. Darunter fallen z. B. Gewässerentwicklungskonzepte und 
Maßnahmenkonzepte, Gutachten und Machbarkeitsstudien, Modellierungen zur Grundwasser-
beschaffenheit, die häufig die Grundlage für die gezielte und kosteneffiziente Umsetzung darauf 
aufbauender technischer Maßnahmen bilden.  

 Die Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben unterstützt den 
Wissens- und Erfahrungstransfer und die Entwicklung oder standortspezifische Optimierung wirk-
samer Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL. Beispielhaft können hier das Einrichten und Betrei-
ben von landwirtschaftlichen Versuchsflächen und Demonstrationsvorhaben angeführt werden. 

 Informations- und Fortbildungsmaßnahmen sollen zum Thema des Gewässerschutzes sensibili-
sieren und aufklären. Hierzu zählen u. a. die Einrichtung von Arbeitskreisen mit den am Gewässer 
tätigen Akteuren, wie z. B. den Unterhaltungspflichtigen, Vertretern aus Kommunen und aus der 
Landwirtschaft, sowie die Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Wettbewerbe, Gewässertage) und 
Fortbildungen (z. B. Gewässerunterhaltung, Grundwasserschutz).  

 Beratungsmaßnahmen umfassen vorrangig Beratungs- und Schulungsangebote für landwirtschaft-
liche Betriebe zur Reduzierung des Sediment-, Nähr- und Schadstoffeintrags in die Oberflächen-
gewässer und das Grundwasser.  

 Anpassung von Förderprogrammen. Die bisherigen EU Förderprogramme (z. B. ELER, EFRE) sind 
Ende 2020 ausgelaufen. Es wird davon ausgegangen, dass diese auch im Zeitraum 2021 bis 2027 
fortgeführt werden. Die Neugestaltung der EU Förderprogramme wird ggf. eine Anpassung der 
nationalen Förderprogramme und Finanzierungs-Richtlinien nach sich ziehen. 
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 In vielen Wassergewinnungsgebieten wurden „Freiwillige Kooperationen“ zwischen Landwirten 
und Wasserversorgern mit dem Ziel der gewässerschonenden Landbewirtschaftung eingerichtet, 
um auf diesem Weg die Trinkwasserressourcen zu schützen. In Niedersachsen wurde im Jahr 
2015 die „Gewässerallianz Niedersachsen“ eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Kooperation 
zwischen dem Land und ausgewählten Unterhaltungsverbänden. Die Unterhaltungsverbände, als 
wesentliche gesetzliche Träger der Unterhaltungspflicht, spielen bei der Umsetzung von 
Maßnahmen eine zentrale Rolle. Das Land gewährt den Projektträgern eine 80 %ige - Anteils-
finanzierung zur Beschäftigung bzw. Beauftragung von Fachpersonal, mit dem die zielgerichtete 
Umsetzung von Maßnahmen an ausgewählten Oberflächengewässern intensiviert werden soll. 

 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen in den Oberflächengewässern dienen der Ermittlung 
von Belastungsursachen sowie der Wirksamkeit vorgesehener Maßnahmen. Im Grundwasser-
bereich werden vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von Belastungsursachen (z. B. regio-
nale Eintragspfade von Schadstoffen) sowie zur Wirksamkeit umgesetzter Maßnahmen im Grund-
wasserschutz durchgeführt. 

 Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind ebenfalls verschiedene Projekte vorgesehen. In 
Niedersachsen wird vom Land z. B. die Entwicklung von Wassermengenmanagementkonzepten 
gefördert. Ziel ist es sektorübergreifende lokale oder regionale Konzepte zur Nutzung von 
Gewässern aufzustellen, die unter Berücksichtigung des zu erwartenden Klimawandels plausible 
und flexible Anpassungsmaßnahmen beschreiben. 

Die konzeptionellen Maßnahmen sind ein wichtiger Baustein für eine zielgerichtete und kosteneffiziente 
Maßnahmenplanung, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele leisten 
können. Bei einem großen Teil der Oberflächenwasser- und Grundwasserkörper werden neben den 
technischen Umsetzungsmaßnahmen auch unterstützende konzeptionelle Maßnahmen umgesetzt. Sie 
werden auch im Zeitraum des dritten Bewirtschaftungszeitraum kontinuierlich und bedarfsgerecht 
angepasst und auf der Grundlage neuer Erkenntnisse weiterentwickelt.  

4.4 Zusatzmaßnahmen 
Nach Artikel 11 Abs. 5 WRRL werden Zusatzmaßnahmen erforderlich, wenn während des laufenden 
Maßnahmenprogramms aus den Überwachungsdaten oder sonstigen Daten hervorgeht, dass die für 
die Wasserkörper festgelegten Bewirtschaftungsziele wider Erwarten voraussichtlich nicht erreicht 
werden. Das für den niedersächsischen Teil der FGE Rhein für den dritten Bewirtschaftungszeitraum 
aufgestellte Maßnahmenprogramm setzt den 2009 begonnenen Prozess der Maßnahmenumsetzung 
kontinuierlich und zielstrebig fort. In den ersten Maßnahmenprogrammen wurden bereits zahlreiche 
Maßnahmen beschrieben, die für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele erforderlich sind, aber aus 
verschiedenen Gründen erst mit einer längeren Zeitperspektive umgesetzt werden können. Für viele 
Wasserkörper wurden daher bereits im ersten Bewirtschaftungszyklus Fristverlängerungen festgelegt, 
um die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen bis 2021 und ggf. auch über den gesamten Zeitrah-
men der WRRL bis zum Jahr 2027 auszudehnen. 

Bei der Fortschreibung und konkreten Ausgestaltung des Maßnahmenprogramms für den dritten 
Bewirtschaftungszeitraum fließen die bisher gesammelten Erfahrungen ein. Neue, im letzten Bewirt-
schaftungszeitraum sich abzeichnende Entwicklungen und Konkretisierungen zu bestimmten Themen 
(z. B. durch die Umsetzung von konzeptionellen Maßnahmen) werden in den aktualisierten 
Maßnahmenprogrammen aufgegriffen. Sofern derzeit nicht absehbare Entwicklungen und/oder neue 
Erkenntnisse die Festlegung von Zusatzmaßnahmen erfordern, werden im Verlauf des dritten Bewirt-
schaftungszyklus weitere Zusatzmaßnahmen ergriffen.  
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5. Maßnahmenumsetzung 
5.1 Zuständigkeiten 
Gemäß Artikel 3 WRRL ist für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms nach Artikel 11, Anhang VI 
WRRL bzw. § 117 NWG die zuständige Flussgebietsbehörde des Bundeslandes im Einzugsgebiet 
verantwortlich. Für die niedersächsischen Teile an den Flussgebietseinheiten Elbe, Weser, Ems und 
Rhein ist dies, mit Einschränkungen für die Bundeswasserstraßen, das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (siehe Tabelle 9).  

Tab. 9: Zuständige Behörde für die Umsetzung der WRRL 

Behörde Anschrift / E-Mail Rechtlicher Status Zuständigkeit 

Nds. Ministerium für Umwelt, 
Energie, Bauen und 
Klimaschutz 

Archivstraße 2, 30169 
Hannover / poststelle@ 
mu.niedersachsen.de 

Oberste Wasserbehörde 
des Landes 

Rechts- und Fachaufsicht 
sowie Koordinierung 

Das Ministerium koordiniert und überwacht die Umsetzung der Maßnahmen durch die beteiligten 
Landesbehörden sowie durch private und öffentliche Maßnahmenträger in ihrem örtlichen Zuständig-
keitsbereich (z. B. Wasser- und Bodenverbände, Städte und Gemeinden). Aufgaben zur Umsetzung 
der WRRL nach § 7 Abs. 2 bis 4, nach § 29 Abs. 2, auch in Verbindung mit § 44, nach § 30, auch in 
Verbindung mit § 44 und nach § 47 Abs. 2, nach § 83 Abs. 4 und nach § 85 WHG sowie nach den 
§§ 117 bis 119 NWG wurden mit der Zuständigkeitsverordnung zum NWG dem NLWKN übertragen 
(§ 1 Nr. 10 ZustVO-Wasser). Damit sind die wesentlichen Aufgaben zur Umsetzung der WRRL in 
Niedersachsen beim NLWKN konzentriert. Der NLWKN erstellt insbesondere die niedersächsischen 
Beiträge für die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der Flussgebiete, an denen 
Niedersachsen beteiligt ist, und führt hierzu die Öffentlichkeitsbeteiligung durch. Das Niedersächsische 
Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz bereitet die Entscheidung der Landes-
regierung über die niedersächsischen Beiträge zu den Maßnahmenprogrammen der Flussgebiete vor. 

Entscheidungen und Regelungen über Gewässerbenutzungen sowie die von Grundeigentümern oder 
Unterhaltungsverbänden zu unterhaltenden Gewässer treffen grundsätzlich die unteren Wasser-
behörden (§ 129 NWG). Ihnen obliegt die Verantwortung für die Beachtung von Bestimmungen zur 
Gewässerunterhaltung sowie die Zulassung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung. Daneben üben 
die unteren Wasserbehörden die Rechtsaufsicht über die Unterhaltungsverbände aus. 

Was allerdings die Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen für das gemäß § 82 WHG zu erstellende 
Maßnahmenprogramm und die fachliche Beratung und Begleitung sowie das Anstoßen bei der 
Umsetzung durch die beteiligten potenziellen Maßnahmenträger betrifft, so liegt die führende Zustän-
digkeit ebenfalls beim NLWKN. Eine partielle Zuständigkeit der unteren Wasserbehörden lässt sich 
indes insoweit begründen, als ihnen im Rahmen der Durchsetzung der Unterhaltungspflichten auch die 
Aufgabe zukommt, sicherzustellen, dass insbesondere die Unterhaltung sich an den Bewirtschaftungs-
zielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG ausrichtet und die Erreichung dieser Ziele nicht gefährdet 
(vgl. § 39 Abs. 2 WHG). Daher haben auch die unteren Wasserbehörden von sich aus zu prüfen und 
ggf. dafür zu sorgen, dass eine den Bewirtschaftungszielen gemäße Unterhaltung und Entwicklung 
erfolgen (vgl. auch BVerwG Urteil vom 29.04. 2020 – 7 C 29.18). Problematisch ist allerdings dabei, 
dass regelmäßig nur aus dem Zusammenhang der integrierten Maßnahmenplanung bzw. Maßnahmen-
programme heraus überhaupt adäquat bestimmt werden kann, welche Maßnahmen (-kombinationen) 
nach den Maßstäben der WRRL zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustands zu treffen sind. 
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Die Bestimmung der zu ergreifenden Verbesserungsmaßnahmen muss dem Grundsatz der „effizien-
testen Maßnahmenkombination“ genügen und sich kohärent in das Maßnahmenprogramm einfügen. 
Sie unterliegt daher einem immanenten Planungsvorbehalt.  

Die rechtliche und sachlich gebotene integrierte Maßnahmenplanung ist indes notwendiger Teil der 
Erstellung von Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm gemäß §§ 117, 118 NWG, die gemäß 
§ 1 Nr. 10 ZustVO-Wasser dem NLWKN zugewiesen ist. Dem NLWKN kommt damit eine zentrale 
Verantwortung für die gebotene Bestimmung der erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen im Bereich 
der Unterhaltung und des Ausbaus zu. Aufgrund der erwähnten „partiellen“ Zuständigkeit der unteren 
Wasserbehörden wirkt der NLWKN auf die zielkonforme Unterhaltung bei der Maßnahmenumsetzung 
durch seine fachliche Expertise hin. Die Einbindung der unteren Wasserbehörden in die Maßnahmen-
akquise erfolgt gegenwärtig weitgehend informell im Rahmen der eingerichteten niedersächsischen 
Gebietskooperationen. Um sie im Zuge der Vorbereitung des WRRL-Maßnahmenprogramms 2021 bis 
2027 stärker einzubinden, wurde ergänzend zu den Veranstaltungen der Gebietskooperationen ein 
gesonderter Dialogprozess mit den potenziellen Maßnahmenträgern zur Fließgewässerentwicklung 
(insbesondere Unterhaltungsverbände) und den unteren Wasserbehörden installiert. Ziel dabei ist, die 
Sach- und Ortskenntnis der regionalen Akteure in den Planungsprozess einzubinden, um die 
Maßnahmenumsetzung zu konkretisieren, die diesbezügliche Akzeptanz zu fördern sowie die wasser-
körperspezifischen Restriktionen zu erörtern. 

Als zentrale Aufgabenträger für die Umsetzung der WRRL im Bereich der Fließgewässerentwicklung 
sind die niedersächsischen Wasser- und Bodenverbände anzusehen. Für die Wasser- und Boden-
verbände als Unterhaltungsverbände der Gewässer zweiter Ordnung verweist § 64 NWG grundsätzlich 
auf das Recht der Wasser- und Bodenverbände, das Wasserverbandsgesetz (WVG). § 1 WVG 
bestimmt, dass Wasser- und Bodenverbände als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu errichten sind 
und dass ein solcher Verband sowohl dem öffentlichen Interesse als auch dem Nutzen seiner Mitglieder 
dient und er sich im Rahmen der Gesetze selbst verwaltet (§ 1 Abs. 2 WVG). Die Aufgabenverantwor-
tung der Wasser- und Bodenverbände für die Fließgewässerentwicklung ist indes nicht automatisch 
gegeben, sie kann im Gegenteil sogar mit hergebrachten Verbandszwecken der Landentwässerung und 
der agrarischen Nutzbarmachung von Flächen in Konflikt stehen. Gleichwohl ist für die Umsetzung des 
WRRL-Maßnahmenprogramms im Bereich der Fließgewässerentwicklung ein Mitwirken der Wasser- 
und Bodenverbände unverzichtbar. Dies war bisher nur auf freiwilliger Basis möglich und das „Prinzip 
der Freiwilligkeit“ soll auch grundsätzlich fortgesetzt werden. Soweit dabei bestimmte Hemmnisse 
bestehen, sollen diese im dritten Bewirtschaftungszeitraum möglichst abgebaut werden. 

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwassergüte obliegt, soweit es sich um 
düngerechtliche Maßnahmen und somit grundlegende Maßnahmen handelt, dem Niedersächsischen 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die ergänzenden Maßnahmen 
werden in erster Linie im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER) durch das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium umgesetzt. Die 
Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt des guten mengenmäßigen Zustands des Grundwassers wird 
durch den Erlass „Mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers“ des Niedersächsischen 
Umweltministeriums aus 2015 (Überarbeitung erfolgt bis 2022) unterstützt. Den unteren Wasserbehör-
den obliegt die Entscheidung über Anträge auf Zulassung von Wasserentnahmen. Hierbei ist zwingend 
zu beachten, dass ein zulassungsbedürftiges Vorhaben die geplanten Maßnahmen des Maßnahmen-
programms nicht ganz oder teilweise behindern bzw. erschweren darf. 

An der Umsetzung der WRRL sind neben den Wasserbehörden eine ganze Reihe weiterer Behörden 
und Institutionen wie die Landkreise, Gemeinden, Landwirtschaftskammer oder Naturschutzverbände 
beteiligt. So kann z. B. die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. die Nutzung des 
Ersatzgeldes im Sinne der WRRL durch Behörden, Landkreise und Gemeinden ein wichtiger Baustein 
zur Zielerreichung sein. 
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5.2 Kosten und Finanzierung 
Im Zusammenhang mit der Maßnahmenplanung für den Bewirtschaftungsplan 2021 bis 2027 sind 
neben den fachlichen und technischen Bewertungen auch Kostenermittlungen oder -schätzungen für 
die Maßnahmen durchzuführen. Diese sollen für Transparenz bei der Darstellung der Maßnahmen 
sorgen und bilden eine Grundlage für die weiteren Entscheidungs- und Umsetzungsschritte der WRRL. 
Im Jahr 2020 hat die LAWA die Kosten der Umsetzung der WRRL in Deutschland erneut abgeschätzt 
(LAWA 2020c). Hierzu haben sich die Länder darauf verständigt, die Kostenabschätzung auf einem 
möglichst einfachen, harmonisierten Verfahren für die 36 länderbezogenen Anteile an den zehn Fluss-
gebietseinheiten vorzunehmen und die Ergebnisse auf Flussgebietsebene zu aggregieren. Entspre-
chend den bundesweiten Empfehlungen werden für die nachfolgende Abschätzung der WRRL-
Umsetzungskosten (nur) die sogenannten „ergänzenden“ Maßnahmen berücksichtigt, da nur sie unmit-
telbar durch die WRRL veranlasst sind. „Grundlegende“ Maßnahmen, die auf Basis anderer Rechts-
grundlagen für den Gewässerschutz ergriffen werden, gehen in diesem Zusammenhang in die Kosten-
berechnung nicht mit ein. Die Kostenabschätzung bezieht sich auf die folgenden Handlungsfelder: 

 Gewässermaßnahmen (Durchgängigkeit, Gewässerstruktur, Wasserhaushalt, Seen) 

 Abwasserbeseitigung 

 Diffuse Belastungen (Landwirtschaft) 

Die vorgenommene Kostenabschätzung liefert ein aggregiertes Ergebnis der abgeschätzten Kosten je 
FGE bzw. Bundesland für die sogenannte Vollplanung. Für die bundesdeutschen Anteile an den Fluss-
gebietseinheiten insgesamt wurden die Kosten zur Umsetzung der WRRL (Vollplanung) auf einen Be-
trag von rund 61,5 Mrd. Euro abgeschätzt. Auf Niedersachsen entfallen davon Kosten in Höhe von rund 
4,1 Mrd. Euro. Um die Bewirtschaftungsziele in den Wasserkörpern zu erreichen, waren und sind wei-
terhin zahlreiche Maßnahmen durchzuführen. Für Niedersachsen ergeben sich nach der Kostenab-
schätzung allein für den Umsetzungszeitraum 2022 bis 2027 Kosten in Höhe von 1,36 Mrd. Euro, damit 
die vorgesehenen Maßnahmen in den maßgeblichen Handlungsfeldern finanziert werden können. Die 
Aufteilung dieser Kosten auf die maßgeblichen Handlungsfelder ist in Tabelle 10 dargestellt. 

Tab. 10: Abschätzung der Kosten für die Umsetzung der WRRL in Niedersachsen (Quelle: LAWA Expertenkreis 
„Wirtschaftliche Analyse“) 

Zeitraum / 
Handlungsfeld 

2010 - 2021 2022 - 2027 Zuschlag 2027 
ff. 

Gesamtkosten 

Gewässermaßnahmen 145,6 872,3 2.049,8 3.037,7 

Durchgängigkeit 63,3 519,0 900,0 1.482,3 

Gewässerstruktur 68,5 250,9 1.149,8 1.469,2 

Wasserhaushalt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stehende Gewässer 13,8 102,4 0,0 116,2 

Abwassermaßnahmen 329,3 187,0 0,0 516,3 

Diffuse Belastungen 198,6 301,5 0,0 500,1 

Summe 673,5 1.360,8 2.049,8 4.084,1 

Kosten zu morphologischen Maßnahmen (Gewässerstruktur) an Bundeswasserstraßen in Niedersach-
sen wurden mangels bisheriger Zuständigkeit von der WSV bislang noch nicht ermittelt. Für eine 
ausführliche Erläuterung zum Vorgehen bei der Abschätzung der Kosten der Umsetzung der WRRL 
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wird auf das Hintergrunddokument des LAWA-Expertenkreises „Wirtschaftliche Analyse“ (LAWA 2020d) 
und auf die Ausführungen in den Berichten der Bundesländer verwiesen. 

Das Verursacherprinzip ist eines der grundlegenden Prinzipien im europäischen und deutschen 
Umweltschutz. Die Trägerschaft für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen ergibt sich deshalb im 
Einzelnen aus den gesetzlichen Zuständigkeiten und Regelungen bzw. Eigentums- und Nutzungsver-
hältnissen in den jeweiligen Maßnahmenbereichen. Diese sind von der Maßnahmenart – z. B. hydro-
morphologische Maßnahmen, Maßnahmen gegen Abwasserbelastungen, landwirtschaftliche 
Maßnahmen − abhängig. Jeder Maßnahmenträger sichert eigenverantwortlich die Finanzierung der 
durch ihn umzusetzenden Maßnahmen. Wenn ein Verursacherbezug nicht ohne Weiteres herzustellen 
ist, können staatliche bzw. öffentlich-rechtliche Fördermöglichkeiten genutzt werden. 

Im Rahmen der Haushaltsgesetze kann das Land entsprechende Aufwendungen finanziell unterstützen. 
Es ist beabsichtigt, die auf den Anforderungen der WRRL beruhenden Investitionsmaßnahmen weiter-
hin angemessen zu fördern. Wie bereits in der Vergangenheit sollen hierzu vorzugsweise das dem Land 
zustehende Aufkommen aus der Abwasserabgabe und die Einnahmen aus der Wasserentnahme-
gebühr eingesetzt werden, was wiederum einen wesentlichen Baustein im Hinblick auf die nach WRRL 
geforderte Berücksichtigung von Umwelt- und Ressourcenkosten darstellt. Künftig sollen verstärkt 
Haushaltsmittel aus dem Aufkommen der Wasserentnahmegebühr zur Umsetzung des WRRL-
Maßnahmenprogramms eingesetzt werden. Um die Akzeptanz zur Inanspruchnahme von Landesför-
dermitteln zur Umsetzung von Maßnahmen zu erhöhen, sollen bisher bestehende Hemmnisse abge-
baut werden. Soweit das Land Niedersachsen selbst Gewässereigentümer ist, wird es die Finanzierung 
von Maßnahmen mit Eigenmitteln sicherstellen. Der NLWKN ist diesbezüglich bestrebt eine Vorbild-
funktion wahrzunehmen und hat in den vergangenen Jahren an der Vechte bereits eine Vielzahl an 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Herstellung der ökologischen Durchgän-
gigkeit durchgeführt (Kapitel 3.1.1 und 3.1.2). Das Land erwartet daneben von den Akteuren, ihr zukün-
ftiges Handeln auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL auszurichten. Das bedeutet zum Beispiel auch, 
dass von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in 
Natur und Landschaft an Fließgewässern zu platzieren, wenn damit ein Beitrag zur Erfüllung von An-
forderungen der WRRL erreicht werden kann (Synergienutzung). Auch im konkreten Handeln, zum Bei-
spiel bei der Gestaltung der Gewässerunterhaltung, erwartet das Land Beiträge der Wassernutzer. 

Um den erheblichen Finanzierungsbedarf der erforderlichen Maßnahmen zur Zielerreichung zu decken, 
sollen weiterhin Fördermöglichkeiten aus EU-Programmen für den Bereich Grundwasser aber auch für 
den Bereich Oberflächengewässer in Anspruch genommen werden. Die europäischen Fonds bilden 
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Maßnahmenprogramme. Tabelle 11 nennt Beispiele 
möglicher europäischer Finanzierungsquellen, die im zweiten Bewirtschaftungszeitraum von 2015 bis 
2021 genutzt werden konnten. 

Tab. 11: EU-Struktur- und Investitionsfonds für Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL (Förderperiode 2014 - 2020) 

Kurzbezeich-
nung 

Name Zweck 

EFRE Europäischer Fond für regionale  
Entwicklung 

Verringerung der wirtschaftlichen u. sozialen 
Differenzen zwischen einzelnen Regionen 

EMFF Europäischer Meeres- und Fischerei-
fonds 

Förderung von nachhaltiger Fischerei und 
Aquakulturen 

ELER Europäischer Landwirtschaftsfond für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 

Förderprogramme zur nachhaltigen und umwelt-
schonenden Bewirtschaftung und zur ländlichen 
Entwicklung 

LIFE EU-Förderprogramm LIFE Umwelt- und Naturschutzvorhaben 
(Teilprogramme zur Umwelt und zur Klimapolitik) 
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Im Rahmen der Aufstellung der Maßnahmenprogramme für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum 
wurde durch die zuständigen Länderinstitutionen geprüft, welche EU-Fördermittel in Bezug auf die 
Umsetzung der Maßnahmen nach WRRL in Anspruch genommen werden können. Zur Umsetzung der 
Maßnahmenprogramme aus dem Jahr 2015 wurden vor allem Strukturfonds (EFRE) und Fördermittel 
für die Entwicklung ländlicher Räume (ELER) genutzt. Über diese Fonds können Förderprogramme für 
eine nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und zur ländlichen Entwicklung gefördert 
werden. Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmenprogramme zur WRRL tragen sie z. B. über die 
aus dem ELER-Fonds geförderten Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässergüte bei. Als flankierende Maßnahmen ergänzen sie zudem die in Niedersachsen bereits im 
ersten Bewirtschaftungszeitraum begonnenen konzeptionellen Maßnahmen, wie die WRRL-
Beratungsangebote und die Kooperationsmaßnahmen im Trinkwasserschutz. 

Auch die in Niedersachsen aufgestellten Förderprogramme für die Umsetzung der technischen 
Programmmaßnahmen basieren zum großen Teil auf den Förderprogrammen der EU und werden über 
spezielle Förderrichtlinien umgesetzt. Eine Ausnahme stellt das Förderprogramm „LIFE“ dar, mit dem 
Maßnahmen in den Bereichen Biodiversität, Umwelt- und Klimaschutz direkt gefördert werden. 
Öffentliche und private Institutionen können einmal jährlich Projektanträge bei der EU einreichen. 

Als wesentliches WRRL-Förderprogramm ist in Niedersachsen das Programm zur ökologischen 
Entwicklung der Fließgewässer hervorzuheben, welches über die: 

 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fließgewässerentwicklung. 
(RdErl. des MU vom 17. Mai 2016, Nds. MBl. 2016, S. 609) umgesetzt wird. Für die Förderung von 
Maßnahmen an Übergangs- und Küstengewässern und an Seen existieren in Niedersachsen 
gesonderte Förderrichtlinien. 

Antragsberechtigt sind z. B. Gebietskörperschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie 
juristische Personen des Privatrechts, die wasserwirtschaftliche oder sonstige diesbezüglich umweltre-
levante Aufgaben wahrnehmen. Auch für private Maßnahmenträger stehen zur Finanzierung der Maß-
nahmenkosten - insbesondere, wenn Belange des Allgemeinwohls im Vordergrund stehen - im Wesent-
lichen Anreizinstrumente aus staatlichen Förderprogrammen zur Verfügung (z. B. Förderung von 
kleinen Vorhaben zur Gewässerentwicklung). Ergänzend zu den EU-geförderten größeren Vorhaben 
der Fließgewässerentwicklung hat das Land in 2020 die Umsetzung der sogenannten „Kleinen 
Vorhaben der Fließgewässerentwicklung“ an kleinen und mittleren Fließgewässern verstärkt. Das seit 
2012 laufende Programm zur Förderung der kleinen Vorhaben der Fließgewässerentwicklung wird dazu 
finanziell erweitert. Gegenwärtig steht erstmalig eine Summe von 1 Mio. Euro an Fördermitteln zur 
Verfügung. Zusätzlich wurde die Höchstgrenze der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von bisher 
15 Tsd. € auf 100 Tsd. € angehoben. Durch die Förderprogramme kann der Eigenanteil des jeweiligen 
Maßnahmenträgers an der Gesamtfinanzierung der Maßnahme verringert werden. 

Die EU Förderprogrammperiode 2014 bis 2020 endete im Dezember 2020. Die Europäische Kommis-
sion hat 2018 einen Vorschlag zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für den Zeitraum 2021 bis 2027 
vorgelegt. Im Juni 2021 wurde nach umfangreichen Verhandlungen zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat der EU und der Kommission eine Einigung über die neue GAP erzielt. Vorbehaltlich 
der förmlichen Genehmigung der erforderlichen Rechtsvorschriften durch das Europäische Parlament 
und den Rat im Herbst 2021 beginnt die neue GAP-Periode am 01. Januar 2023. Um eine kontinuier-
liche Fortsetzung der Direktzahlungen an Landwirte und Begünstige der Förderprogramme zu ermög-
lichen, wird der bisherige GAP-Rahmen in den Jahren 2021 und 2022 auf der Grundlage einer Über-
gangsverordnung (EU-Verordnung 2020/2220) fortgesetzt. Die Übergangsverordnung bildet die rechtli-
che Grundlage, damit die Fördergelder der GAP auch nach Auslaufen der bisherigen Verordnung Ende 
2020 weiter fließen können. Die Arbeiten an einem ELER-Förderkonzept 2023 bis 2027 als Grundlage 
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für die zukünftigen Förderprogramme in Niedersachsen dauern derzeit noch an. Die konkreten zukünf-
tigen Fördermöglichkeiten können daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dargestellt werden.  

Die Finanzierung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung von Artikel 9 Abs. 1 
WRRL zur Deckung der Kosten aus Wasserdienstleistungen. Die auf der Grundlage der Maßnahmen-
programme geplanten Projekte der öffentlichen Hand werden in der Regel aus dem Steueraufkommen, 
dem Gebührenaufkommen oder aus zweckgebundenen Landesmitteln, wie z. B. der Abwasserabgabe 
und / oder dem Wasserentnahmeentgelt finanziert. Die Umsetzung der staatlichen Maßnahmen erfolgt 
im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel. 

Darüber hinaus bestehen weitere Möglichkeiten Fördermittel zur Finanzierung der Maßnahmen-
programme heranzuziehen. Fördermittel des Bundes für Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL 
können über die „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK)“ bereitgestellt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Maßnahmenförderung bei Stiftun-
gen (z. B. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, etc.) zu beantra-
gen. Für konkrete Informationen zur Finanzierung der Umsetzung des Maßnahmenprogramms wird auf 
die jeweils zuständige Behörde verwiesen (siehe Tabelle 9).  

5.3 Überwachung und Kontrolle 
Umsetzungskontrolle 

Die Umsetzungskontrolle, d. h. die Überwachung der planungskonformen Umsetzung der Maßnahmen 
erfolgt regelmäßig durch die zuständigen Behörden. Eine Bilanzierung des Umsetzungsstandes wird 
spätestens im Jahr 2024 erfolgen, wenn der EU-Kommission gemäß Artikel 15 Abs. 3 WRRL ein 
Zwischenbericht zum Umsetzungsstand der dritten WRRL-Maßnahmenprogramme vorzulegen ist. Das 
WHG sieht in § 82 vor, dass alle Maßnahmen des Bewirtschaftungsplanes drei Jahre nach Inkrafttreten 
umgesetzt sein müssen. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die aquatischen Systeme an die 
veränderte Situation anpassen können und somit die Möglichkeit besteht, dass die geforderten Bewirt-
schaftungsziele bis zum Ende des Bewirtschaftungszyklus erreicht werden. Der im Jahr 2019 veröffent-
lichte Zwischenbericht 2018 hat gezeigt, dass die Einhaltung der oben dargestellten Dreijahresfrist nicht 
in allen Fällen gewährleistet werden kann (LAWA 2019b). Wichtige Gründe hierfür sind der Planungs-
aufwand, der zeitintensive Grunderwerb und der Zeitbedarf für die Durchführung der gesetzlich vorge-
gebenen Genehmigungsverfahren einschließlich der notwendigen Beteiligung weiterer Fachbehörden 
und der Träger öffentlicher Belange. Daher ist davon auszugehen, dass sich auch für die Umsetzung 
der Maßnahmen des laufenden Bewirtschaftungszyklus Verzögerungen ergeben und ggf. der gesamte 
Zeitrahmen bis 2027 und darüber hinaus gemäß dem oben dargestellten Transparenz-Ansatz in 
Anspruch genommen werden muss. Das Maßnahmenprogramm enthält darüber hinaus einige 
Maßnahmen, deren Umsetzung für die Erreichung der Bewirtschaftungsziele dauerhaft notwendig ist. 
Das trifft z. B. für die „Optimierung der Gewässerunterhaltung“ (Maßnahme 79) zu. Auch die „Beratung 
der Landwirtschaft“ (Maßnahme 504) oder die „Freiwilligen Kooperationen“ (Maßnahme 506) sind 
zumindest langfristig zu etablieren. Grundsätzlich gilt für diese drei Maßnahmen, dass die Umstellung 
der Gewässerunterhaltung oder die Gründung von Kooperationen bzw. die Einrichtung einer Beratung 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen sollte. Nach der Einführung z. B. einer nach ökologischen 
Gesichtspunkten ausgerichteten Gewässerunterhaltung ist diese dauerhaft - das heißt auch über die 
festgelegte Umsetzungsfrist hinaus - zu praktizieren.  

Erfolgskontrolle 

Der Erfolg der Maßnahmen in Bezug auf die Erreichung der Bewirtschaftungsziele wird zum einen durch 
die festgelegten Monitoringprogramme für Oberflächengewässer und Grundwasser überprüft. Einzel-
heiten zur Konzeption der Monitoringprogramme und zu den eingerichteten Überwachungsmessnetzen 
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für die Oberflächengewässer und das Grundwasser werden im niedersächsischen Monitoringbericht 
beschrieben (NLWKN 2007). Zum anderen sind je nach Maßnahme zusätzlich örtliche Untersuchungen 
zur Effektivität durchzuführen. Hierbei sind vor allem die durch die Maßnahme zu fördernden biologi-
schen und chemischen Qualitätskomponenten intensiv zu untersuchen. Bei der Maßnahmenumsetzung 
in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig Erfolgskontrollen sind. Auch heute ist die 
Effektivität von bestimmten Maßnahmen in Bezug auf die Auswirkung auf die aquatische Fauna und 
Flora leider noch unzureichend im Detail untersucht und belegt. Erfolgskontrollen sind ein wichtiger 
Schritt, um Maßnahmen in ihrer Qualität zu verbessern, aber auch um Aussagen zum Umfang von 
Maßnahmen zu erhalten. Eine Effizienz im Hinblick auf die Zielerreichung ist nur gewährleistet, wenn 
gezielt die richtigen Maßnahmen für den jeweiligen Fall ergriffen werden. Als Orientierung für Fachleute 
und potenzielle Maßnahmenträger wurden von der LAWA und vom NLWKN Empfehlungen zur 
biologischen Erfolgskontrolle hydromorphologischer Maßnahmen an Fließgewässern veröffentlicht 
(LAWA 2020e, NLWKN 2012). Auch für das Grundwasser ist das Erfolgsmonitoring wesentlicher 
Bestandteil, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. 

5.4 Unsicherheiten 
Unsicherheiten im Hinblick auf die Zielerreichung trotz durchgeführter Maßnahmen bestehen durch Ent-
wicklungen, die sich bislang oder grundsätzlich nicht mit hinreichender Sicherheit vorhersagen lassen. 
Weiterhin stehen die zuständigen Behörden in den verschiedenen Stadien der Planungszyklen der 
WRRL vor unterschiedlich ausgeprägten Unsicherheiten, obwohl diese sich mit Fortschreiten der 
Planungszyklen reduzieren, weil zunehmend Erkenntnisse und Erfahrung gesammelt werden. So stellt 
die Ermittlung und die Auswahl von erforderlichen Maßnahmen für die Erreichung eines guten Zustands 
oder Potenzials in der Praxis immer noch eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Unsicherheiten bei der 
Maßnahmenauswahl bestehen z. B. aus folgenden Gründen: 

 Die Ursachen für Gewässerbelastungen sind nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Auf-
wand identifizierbar. 

 Es bestehen Unklarheiten beim Zusammentreffen von Mehrfachbelastungen in einem Wasser-
körper in Bezug auf die gegenseitige Beeinflussung dieser Belastungen. 

 Es fehlen ausreichende Kenntnisse über natürliche Prozesse. 

 Belastungen sind bekannt, umsetzbare Maßnahmen können aufgrund der Art der Belastung aber 
nicht abgeleitet werden, da nicht / (noch) nicht verfügbar. Die technische Weiterentwicklung ist 
nicht absehbar. 

Auch die Umsetzung von geplanten Maßnahmen ist aus folgenden Gründen mit Unsicherheiten 
behaftet: 

 Es fehlen die Flächen für die Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen. 

 Zulassungsverfahren sind oft komplex, Betroffene nehmen Rechtsschutz in Anspruch, so dass die 
Dauer des Umsetzungsprozesses nicht abgeschätzt werden kann. 

 Es fehlen personelle und/oder finanzielle Ressourcen für die Umsetzung von Maßnahmen, z. B. 
deren Vergabe sowie für Planung, Anordnung, Durchsetzung etc. von Maßnahmen. 

 Demographische Entwicklungen auf regionaler oder lokaler Ebene machen geplante Maßnahmen 
im Nachhinein sozioökonomisch unvertretbar oder unverhältnismäßig. 

Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen in Bezug auf die 
fristgerechte Erfüllung der Ziele nicht sicher prognostiziert werden kann. Unsicherheiten bei der 
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Abschätzung des erforderlichen Zeithorizontes für die Zielerreichung ergeben sich z. B. aus folgenden 
Gründen: 

 Die Wirkung vorgesehener Maßnahmen kann nicht sicher eingeschätzt werden, da fachlich noch 
nicht genügend Erkenntnisse dazu vorliegen bzw. die bisherigen Bewirtschaftungszeiträume nicht 
ausgereicht haben, um dies bewerten zu können. Hier spielt auch der Einfluss natürlicher 
Gegebenheiten eine Rolle. Die LAWA hat sich in Vorbereitung auf den dritten Bewirtschaftungs-
zeitraum intensiv mit dem Thema „Wirkung von Maßnahmen und Abschätzung des Zeithorizontes 
für das Erreichen der Bewirtschaftungsziele“ auseinandergesetzt und verschiedene Empfehlungen 
veröffentlicht: 

- Empfehlungen für eine harmonisierte Vorgehensweise zum Nährstoffmanagement (Defizitana-
lyse, Nährstoffbilanzen, Wirksamkeit landwirtschaftlicher Maßnahmen) in Flussgebietseinheiten 
(LAWA 2017a) 

- Handlungsanleitung zur Ableitung der bis 2027 erreichbaren Quecksilberwerte in Fischen (LAWA 
2017c) 

- Empfehlung für die Begründungen von Fristverlängerungen aufgrund von natürlichen Gegeben-
heiten für die Ökologie (LAWA 2019c) 

- Gemeinsames Verständnis von Begründungen zu Fristverlängerungen nach § 29 und § 47 
Absatz 2 WHG (Art. 4 Abs. 4 WRRL) und abweichenden Bewirtschaftungszielen nach § 30 und 
§ 47 Absatz 3 Satz 2 WHG (Art. 4 Abs. 5 WRRL) (LAWA 2020f) 

- Begründung von Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten für die prioritären 
Stoffe der Anlage 8 OGewV 2016 (LAWA 2020g) 

- Begründung von Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten für die fluss-
gebietsspezifischen Schadstoffe der Anlage 6 OGewV 2016 (LAWA 2020h) 

- Empfehlungen für die Schätzung des Zeithorizonts für die Zielerreichungsprognose zur Redu-
zierung der Nitratbelastung im Grundwasser bei der Begründung von Fristverlängerungen auf 
Grund von „natürlichen Gegebenheiten“ (LAWA 2020i) 

- Vorgehen für eine harmonisierte Berichterstattung in den Bewirtschaftungsplänen und 
Maßnahmenprogrammen für den dritten Bewirtschaftungszeitraum (LAWA 2020j) 

 Die Prognose, innerhalb welchen Zeithorizonts die Erreichung eines guten Zustands für realistisch 
gehalten werden kann, ist mit Unsicherheiten insbesondere aufgrund noch fehlender Kenntnisse 
über natürliche Prozesse und/oder die Wirkung der vorgesehenen Maßnahmen verbunden. 

 Der Klimawandel wird zunehmend ein Unsicherheitsfaktor aufgrund von Extremereignissen (Hoch-
wasser, Starkregen, Trockenheit, Niedrigwasser). Er hat Auswirkungen auf die Gewässer-
nutzungen und den Zustand von Wasserkörpern. Gewässer fallen z. B. über längere Zeit trocken 
oder die Brackwasserzone verschiebt sich. 

 Die Zielerreichung ist aufgrund von Änderungen der Liste der prioritären Stoffe der UQN-Richtlinie 
nicht absehbar. 

 Invasive Arten nehmen zu. Ihr Einfluss auf die Artenzusammensetzung in den Gewässern und auf 
die Erreichung des guten ökologischen Zustands kann noch nicht belastbar abgeschätzt werden. 

Zu beachten ist auch, dass sich während des Bewirtschaftungszyklus zum Zeitpunkt der Programm-
aufstellung noch nicht absehbare, fachlich aber sinnvolle Maßnahmen zusätzlich ergeben können. 
Diese Maßnahmen können gewisse Umplanungen nach sich ziehen. In verschiedenen Fällen kann die 
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Umsetzung einer Maßnahme auch mit Auswirkungen verbunden sein, die im Rahmen eines Rechtsver-
fahrens überprüft werden müssen. Daraus resultierend kann es ebenfalls zu einer notwendigen Korrek-
tur der Maßnahmenplanung kommen. Insgesamt bedingen diese Unsicherheiten zwangsläufig ein 
hohes Maß an Flexibilität bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen. Diese Flexibilität bleibt 
über die programmatische Ausrichtung des Maßnahmenprogramms gewährleistet. 

5.5 Stand der Umsetzung der Maßnahmenprogramme 
Die Erfahrungen aus dem Umsetzungsprozess der WRRL zeigen, dass sich Erfolge und Fortschritte 
rein über die Darstellung des Zustands der Wasserkörper nur unzureichend abbilden lassen, selbst 
wenn man – wie bisher in Deutschland schon praktiziert – die Betrachtung nicht lediglich auf den 
gesamten ökologischen oder chemischen Zustand der Wasserkörper (bei Anwendung des one-out-all-
out-Prinzips) beschränkt, sondern auch zum Zustand und zur Entwicklung von einzelnen Qualitäts-
komponenten, anderen Einzelparametern und Stoffen berichtet. Daher ist es von besonderer Bedeu-
tung, alle ergriffenen Maßnahmen insbesondere in den wichtigen Handlungsfeldern möglichst detailliert 
aufzuzeigen sowie den Fortschritt in der Maßnahmenumsetzung deutlich zu machen. 

Die Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen (Kapitel 4.1) erfolgt fortlaufend. Der Erfüllungsstand 
wird regelmäßig an die Europäische Kommission berichtet. Die grundlegenden Maßnahmen stellen die 
Mindestanforderungen dar, die gesetzlich verankert sind, und gelten im Sinne der WRRL mit der jewei-
ligen Berichterstattung als umgesetzt. Die Umsetzung der ergänzenden Maßnahmen erfolgt seit der 
Veröffentlichung der ersten Maßnahmenprogramme im Jahr 2009 und liegt in der Verantwortung der 
Bundesländer bzw. der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.  

Aktuell beginnt die dritte Bewirtschaftungsperiode, die am 22. Dezember 2021 mit der Veröffentlichung 
der aktualisierten Maßnahmenprogramme startet und im Jahr 2027 endet. Innerhalb von drei Jahren 
nach Veröffentlichung bzw. Fortschreibung der Maßnahmenprogramme ist die Europäische Kommis-
sion über den Stand der Umsetzung der ergänzenden Maßnahmen zu informieren. Dementsprechend 
wird Deutschland die Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmenprogramme im Jahr 2024 an die 
Europäische Kommission melden. Weitergehende Informationen zum Stand der Maßnahmen-
umsetzung finden sich im Niedersächsischen Beitrag zu den Maßnahmenprogrammen 2021 bis 2027 
der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein (MU 2021b). 
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Quellenverzeichnis 

Europäische Richtlinien und Verordnungen 

Richtlinie 76/160/EWG des Rates vom 08. Dezember 1975 über die Qualität der Badegewässer, die 
durch die RL 2006/7/EG ersetzt wurde 

Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über die Qualität von Süßwasser, das schutz- oder 
verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalten, die durch Richtlinie 
2006/44/EG aufgehoben wurde 

Richtlinie 79/117/EWG des Rates vom 21. Dezember 1978 über das Verbot des Inverkehrbringens und 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten, die durch 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgehoben wurde 

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(Vogelschutzrichtlinie) in der kodifizierten Fassung der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 

Richtlinie 79/923/EWG des Rates vom 30. Oktober 1978 über die Qualitätsanforderungen an 
Muschelgewässer, die durch Richtlinie 2006/113/EG aufgehoben wurde 

Richtlinie 80/778/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (Trinkwasser-RL) in der durch die Richtlinie 98/83/EG vom 03. November 1998 
geänderten Fassung 

Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten in der kodifizierten Fassung der Richtlinie 
2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011, zuletzt 
geändert durch RL 2014/52/EU vom 16. April 2014 

Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und insbesondere 
der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft, zuletzt geändert durch den 
Beschluss (EU) 2018/853 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 

Richtlinie 87/217/EWG des Rates vom 19. März 1987 zur Verhütung und Verringerung der 
Umweltverschmutzung durch Asbest, zuletzt geändert durch den Beschluss (EU) 2018/853 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 

Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
(Kommunalabwasserrichtlinie) 

Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittelrichtlinie) 

Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Nitratrichtlinie) 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie, Natura 
2000) 

Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung in der kodifizierten Fassung der Richtlinie 2008/1/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 

Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 09. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Sevesorichtlinie) 

Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 03. November 1998 über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch 
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Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie) 

Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04. Dezember 2000 über die 
Verbrennung von Abfällen 

Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. Februar 2006 über die 
Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 
76/160/EWG 

Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober 2006 mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für 
Tiere in Aquakultur und Aquakulturerzeugnissen und zur Verhütung und Bekämpfung bestimmter 
Wassertierkrankheiten 

Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum 
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung 

Richtlinie 2006/122/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur 
dreißigsten Änderung der RL 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der 
Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Perfluoroctansulfonate) 

Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die 
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie) 

Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) 

Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinien 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 
86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG (Umweltqualitätsnorm-Richtlinie) 

Richtlinie 2009/90/EG der Kommission 31. Juli 2009 zur Festlegung technischer Spezifikationen für die 
chemische Analyse und die Überwachung des Gewässerzustands gemäß Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 

Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über ein 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden in der 
konsolidierten Fassung der Richtlinie 2019/782/EU der Kommission vom 15. Mai 2019 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/128/EG im Hinblick auf die Festlegung harmonisierter 
Risikoindikatoren 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) - 
Neufassung 

Richtlinie 2013/39/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 zur Änderung 
der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der 
Wasserpolitik 

Richtlinie 2014/80/EU der Kommission vom 20. Juni 2014 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 
2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung und Verschlechterung 

Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über 
die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung) 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG in der 
Neufassung der Verordnung (EU) 2019/1021 
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Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 

Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des Rates vom 18. September 2007 mit Maßnahmen zur 
Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aals (Aalverordnung) 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 
79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates 

Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über Statistiken zu Pestiziden 

Verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste 
zugelassener Wirkstoffe 

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über 
die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfond für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 

Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über 
Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 

Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
persistente organische Schadstoffe 

Verordnung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 mit 
übergangsweisen Übergangsbestimmungen für die Unterstützung aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und dem Europäischen 
Garantiefond für die Landwirtschaft (EGFL) in den Jahren 2021 und 2022 

Nationale Gesetze und Verordnungen 

Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juni 2020 (BGBl. I S. 1287) 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten 
(AVV Gebietsausweisung – AVV GeA) vom 03. November 2020 (BAnz AT 10.11.2020 B4) 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt 
geändert durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 
2021 (BGBl. I S. 4458) 

Bienenschutzverordnung (BienSchV) vom 22. Juli 1992 (BGBl. I S. 1410), zuletzt geändert durch Artikel 
6 der Verordnung vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953) 

Düngeverordnung (DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), zuletzt geändert durch Artikel 97 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) 

Fischseuchenverordnung (FischSeuchV) vom 24. Mai 2008 (BGBl. I S. 2315), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 der Verordnung vom 19. November 2019 (BGBl. I S. 1862) 
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Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 
2021 (BGBl. I S. 4147) 

Grundwasserverordnung (GrwV) vom 09. November 2010 (BGBl. I S. 1513), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1044) 

Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) vom 02. Mai 2013 (BGBl. I S. 
973, 1011, 3756), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2020 (BGBl. 
I S. 2873) 

Niedersächsische Verordnung über die Behandlung von kommunalem Abwasser (KomAbwV) vom 28. 
September 2000 (Nds. GVBl. S. 248) 

Niedersächsische Verordnung über Meldepflichten in Bezug auf Nährstoffvergleiche und Düngebedarf 
sowie über den gesamtbetrieblichen Düngebedarf (NDüngMeldVO) vom 26. September 2019 
(Nds. GVBl. S. 272) 

Niedersächsische Verordnung über Meldepflichten und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen in 
Bezug auf Wirtschaftsdünger (WDüngMeldPflV) vom 01. Juni 2012 (Nds. GVBl. S. 166), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 21. Juni 2017 (Nds. GVBl. S. 194) 

Niedersächsische Verordnung über düngerechtliche Anforderungen zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigungen durch Nitrat oder Phosphat (NDüngGewNPVO) vom 03. Mai 2021 (Nds. GVBl. 
S. 246, 378) 

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBl. S. 911) 

Oberflächengewässerverordnung (OGewV) vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 09. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 

Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (PflSchAnwV) vom 10. November 1992 (BGBl. I S. 1887), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 02. September 2021 (BGBl. I S. 4111) 

Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) vom 06. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

Pflanzenschutz-Geräteverordnung (PflSchGerätV) vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953, 1962), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 507) 

Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (PflSchSachkV) vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953), zuletzt 
geändert durch Artikel 376 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 
459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343) 

Umweltschadensgesetz (USchadG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. März 2021 (BGBl. I 
S. 346) 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 
(BGBl. I S. 905), zuletzt geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1328) 

Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (ZustVO-Wasser) vom 10. März 
2011 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. April 2021 (Nds. GVBl. S. 
250) 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) 

Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2013 (BGBl. I S. 
2538), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274) 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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Maßnahmenprogramm für den niedersächsischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 
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